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A Anhérung und offentliche Auflage

Voraussetzung fir eine Teilrevision des kantonalen Richtplans sind die vorgangige Anhérung der nach-
und nebengeordneten Planungstrager gemass § 7 Abs. 1 PBG sowie die 6ffentliche Auflage der Richt-
plandokumente. Im Rahmen der 6ffentlichen Auflage kénnen sich alle zur Richtplanvorlage aussern (§ 7
Abs. 2 PBG, Art. 4 RPG).

Die offentliche Auflage der Teilrevision 2024 des kantonalen Richtplans und die Anhérung der nach- und
nebengeordneten Planungstrédger wurden vom 6. Dezember 2024 bis 14. Marz 2025 durchgefuhrt. Ge-
genstand des Mitwirkungsberichts zur Teilrevision 2024 ist die Behandlung der eingegangenen Antrage.

Im Rahmen der Anhdrung und 6ffentlichen Auflage gingen Uber alle Kapitel 2818 Stellungnahmen ein,
davon 85 von Behdrden, 43 von Verbanden und weiteren Organisationen sowie 2690 von Privatperso-
nen. Insgesamt lagen 3260 Antrage vor.

Antragsteller Anzahl Einwendungen Anzahl Antrage
Kantone 6 15
Planungsregionen 12 74

Gemeinden 61 268

Verbande 27 245

Politische Parteien 16 54

Private 2690 2580

Sonstige 6 24

Summe 2818 3260

Die Teilrevision 2024 des kantonalen Richtplans umfasst verschiedene Themen, welche im Zustandig-
keitsbereich von zwei vorberatenden kantonsratlichen Kommissionen liegen: Die Kommission fiir Planung
und Bau (KPB) sowie die Kommission flr Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU).

Der folgende Bericht dokumentiert die im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens erhobenen Einwendungen
zu den Kapiteln 4 und 5 und erldutert den Umgang mit diesen. Diese liegen im Zustandigkeitsbereich der
KEVU. Die Einwendungen zu den Kapiteln 2 und 3, welche durch die KPB beraten werden, sind in einem
separaten Bericht dokumentiert.

Die Struktur des Berichts orientiert sich an der Richtplanvorlage. Die Verweise darin beziehen sich auf die
Richtplanvorlage oder den Erlauterungsbericht.
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B Aufgelegte Anpassungen

Im vorliegenden Teilbericht wird der Umgang mit den eingegangenen Einwendungen zu den Kapiteln 4
«Verkehr» und 5 «Versorgung, Entsorgung» erlautert.

Die wichtigsten, in diesen Kapiteln vorgenommenen Anpassungen betreffen die nachfolgenden Themen.

4

42

5

5.3

5.7

Verkehr
Strassenverkehr: Abklassierung eines Strassenabschnitts bei Glattfelden
Versorgung, Entsorgung

Materialgewinnung: Erweiterungen einzelner Kiesgruben und Anpassung aufgrund Bahntrans-
portverordnung (BTV)

Abfall: Standorteintrage fiir neue Deponiestandorte und das geologische Tiefenlager
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C Umgang mit den Einwendungen

4 Verkehr

4.2 Strassenverkehr

4.2.2 Karteneintrage

1 Veraltete Richtplaneintrage streichen

 Ein Verband beantragt, alle veralteten Richtplaneintrdge zu streichen. Diverse Beschliisse hétten den
Richtplan (bersteuert, jedoch seien die Eintrdge immer noch vorhanden. Diese seien zwingend zu berei-
nigen, damit der Richtplan aktuell bleibe. So zum Beispiel 1a Stadttunnel Ziirich oder der Rosengarten-
tunnel.

Die umfassende Uberpriifung der Karteneintrédge unter Pt. 4.2.2 (Infrastrukturvorhaben im Strassenver-
kehr) ist Gegenstand einer nachsten Teilrevision des kantonalen Richtplans. Die genannten Beispiele
«1a Stadttunnel Zirich» und «Rosengartentunnel, Zurich» sind Bestandteile dieser Uberprifung.

2 Anpassung Realisierungshorizont Vorhaben Nr. 21 «Umfahrung
Schwerzenbach»

» Jemand beantragt, die Umfahrung Schwerzenbach vom Realisierungshorizont «langfristig (Trasseesiche-
rung)» auf «mittel- bis langfristig» anzupassen, sodass die Begleitmassnahmen (Abklassierung HVS / Riick-
bau bei Ersatz) in Volketswil und Schwerzenbach ebenfalls in niitzlicher Frist umgesetzt werden kénnen.
Eine blosse Trasseesicherung reiche angesichts der Entwicklungen in Dibendorf und Volketswil nicht mehr
aus. Der Innovationspark Diibendorf solle bis 2050 bis zu 10’000 Arbeitsplétze schaffen, erste Bauten sol-
len bereits bis 2032 entstehen. In Volketswil werde die Ziircherstrasse zu einem durchmischten Wohn- und
Arbeitsgebiet mit tiber 1’000 zusétzlichen Einwohnern umgestaltet, wahrend um den Bahnhof Schwerzen-
bach entlang der Industrie- und Riedstrasse im Einklang mit dem regionalen Richtplan Glatttal verdichtet
werde. Die Umfahrung Schwerzenbach sei prioritdr umzusetzen, damit Begleitmassnahmen wie die Abklas-
sierung der Strassen in Volketswil rechtzeitig erfolgen kénnen. Nur so lasse sich Verkehr und Belastung in
verdichteten Siedlungsréumen wirksam reduzieren und die regionalen Ziele erreichen.

Die Uberpriifung der Infrastrukturvorhaben fiir den Strassenverkehr sowie der entsprechenden Realisie-
rungshorizonte erfolgt im Rahmen einer nachsten Teilrevision des kantonalen Richtplans.

3 Erganzungsantrag fiir Vorhaben Nr. 26 «Oberlandautobahn, Anschluss
Oberuster-Kreisel Betzholz»

* Eine Gemeinde beantragt, den Karteneintrag Nr. 26 «Oberlandautobahn, Anschluss Oberuster—Kreisel
Betzholz» wie folgt zu ergénzen: «Bis zur Behebung des Engpasses resp. der Inbetriebnahme der Ober-
landautobahn setzt sich der Kanton fiir eine Lésung zur Behebung von Schleichverkehr durch
Gemeindestrassen ein. Er unterstlitzt Massnahmen, die dazu fiihren, den ortsfremden Verkehr auf
Kantonsstrassen umzulenken.» Mehrere Gemeinden im betroffenen Umfeld wiirden unter erheblichem
Ausweichverkehr, auf daflir ungenligend ausgebaute Gemeindestrassen, leiden. Neben der
Larmproblematik fiihre dies zu grossen Verkehrssicherheitsproblemen. Da es kein gemeindeeigenes
Problem sei, solle dies auf kantonaler Ebene verankert werden.

Das Vorhaben Nr. 26 ist nicht Gegenstand der Teilrevision 2024. Die Linienfuhrung der Oberlandauto-
bahn wird zurzeit vom ASTRA Uberprtft. Zudem ware ein entsprechender Eintrag nicht stufengerecht, da
Massnahmen zu zwischenzeitlichem Betrieb bei noch nicht realisierten Eintragen nicht Bestandteil des
kantonalen Richtplans sind. Der Kanton hat zudem zusammen mit der Gemeinde die Studien «Gossau
ZH, Vertiefung Auswirkungen Massnahmen Strategie Strassennetz Wetzikon» sowie «Gossau ZH, Kon-
zept Verkehrsberuhigung» erarbeitet und somit die planerischen Grundlagen flr eine Verbesserung der
Verkehrssituation im Raum Gossau geschaffen. Die Umsetzung auf Gemeindestrassen obliegt der Ge-
meinde.
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4 Kein Bedarf fiir Vorhaben Nr. 37 «Aussere Nordumfahrung (Teil West)»

« Ein Nachbarkanton beantragt, das Vorhaben Nr. 37 «Aussere Nordumfahrung (Teil West), Verzweigung
Biilach—Verzweigung Wettingen» gemdéss Richtplantext mit dem Kanton Aargau abzustimmen. Gemass
aktuellen Erkenntnissen bestehe jedoch kein Bedarf an einer entsprechenden Weiterverfolgung. Die Ver-
kntipfung mit dem Furttal werde mit der Anbindung der S-Bahn in Niederweningen angestrebt. Die Mobili-
tatsplanung im Raum Baden und Umgebung — und damit im Anschlussgebiet zur dusseren Nordumfah-
rung — konzentriere sich im Strassennetz auf die bestehenden Anschliisse der Autobahn A1 und unterge-
ordnet der A3 bei Brugg. Fiir eine neue Strasseninfrastruktur in Richtung Aussere Nordumfahrung werde
kein Anschlussvorhaben im Aargauer Richtplan eingetragen.

Die Uberpriifung der Ausseren Nordumfahrung (Teile West und Ost) ist Gegenstand einer nachsten Teil-
revision des kantonalen Richtplans. Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens Kanton Aargau kein
Bedarf besteht und auch keine entsprechenden Anschlussvorhaben im Richtplan geplant sind.

5 Anpassungsantrag fiir Vorhaben Nr. 45a «Umfahrung Glattfelden»

* Ein Verband und eine Gemeinde beantragen, die Anzahl Fahrspuren solle durch die Abklassierung nicht
reduziert, sondern der Bestand beibehalten werden. Die Umfahrung Glattfelden stelle die Haupterschlies-
sung fiir die beiden Kiesabbaugruben in Weiach und in Glattfelden dar. Die bestehende Uberholspur sei
fur einen fliissigen und sicheren Verkehr im Einzugsgebiet der beiden Kiesgruben zentral. Eine Abklas-
sierung des Strassenabschnitts zwischen den Anschliissen Glattfelden-West und Glattfelden-Ost zu einer
Hauptverkehrsstrasse werde daher nur bei einer Erhaltung des Bestandes akzeptiert. Es mlisse sicher-
gestellt sein, dass durch diese Abklassierung kein Spurabbau erfolge.

* Eine Partei beantragt, die Abklassierung der Umfahrung Glattfelden zu (berpriifen. Das Gebiet werde in
den nachsten Jahren verdichtet. Sollte das Bevélkerungswachstum und das zu erwartende Verkaufsauf-
kommen eine Abklassierung nicht zulassen, solle darauf verzichtet werden.

Im Jahr 2024 wurde eine durchschnittliche Verkehrsbelastung von etwa 13’500 Fahrzeugen pro Tag ge-
messen. Der Anteil des Schwerverkehrs betrug etwa 5% (vgl. Dauerzahlstelle ZH1090).

Selbst nach der Anpassung kann die Kapazitat der Strasse noch mehr als das doppelte an Fahrzeugen pro
Tag aufnehmen. So werden auf der Wehntalerstrasse zwischen Regensdorf und Zirich 29°000 Fahrzeugen
pro Tag gemessen und im Aathal zwischen Uster und Wetzikon ahnlich viele. Die Abklassierung ist daher
gerechtfertigt.

Die Strasse weist weder eine besonders kurvige Linienfihrung noch ein hohes Gefélle auf. Das bedeutet,
dass ein flissiger Verkehrsablauf bei einer zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h auf zwei Fahr-
streifen im Gegenverkehr gewahrleistet ist. Es besteht anhand der Zahlen kein Bedarf an einer besonde-
ren Uberholmdglichkeit. Die Anpassung des Richtplans ist daher begriindet und der Antrag wird nicht be-
ricksichtigt.

4.2.3 Massnahmen

6 Textergidnzung zur Fuss- und Velosicherheit

* Ein Verband beantragt, den Text zur Marginalie «Hauptverkehrsstrassen» wie folgt zu ergdnzen: «Der
Kanton gewéhrleistet durch bauliche Gestaltung und betriebliche Massnahmen den sicheren und ange-
passten Verkehr auf den Hauptverkehrsstrassen nach den jeweils aktuellen Standards fiir Staatsstrassen
geméss § 14 StrG. Insbesondere ist die Sicherheit ftir den Fuss- und Veloverkehr sicherzustellen.» Per-
sonen, die zu Fuss und mit dem Velo unterwegs seien, wiirden vom motorisierten Verkehr insbesondere
auf Hauptverkehrsstrassen besonders gefdhrdet. Der Kanton habe sicherzustellen, dass die Sicherheit
an erster Stelle stehe — und héher gewichtet werde als beispielsweise die maximale Kapazitat.

Die Aufnahme eines Verweises auf die Standards fur Staatsstrassen erfolgt im Rahmen der Teilrevision
2022. Das Anliegen ist damit bereits bertcksichtigt.

Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2024, Mitwirkungsbericht, Antrag des Regierungsrates 6



7 Texterganzung zu Planungsfristen

* Ein Verband beantragt, den Text wie folgt zu ergdnzen: «Der Kanton férdert den Fuss- und Veloverkehr
durch die Bereitstellung sicherer, attraktiver und zusammenhéngender Wege und setzt diese geméss na-
tionalem Fuss- und Wanderweggesetz sowie Veloweggesetz um (oder: «...und setzt diese innerhalb der
national gesetzten Fristen um.»). Mit dem Veloweggesetz sei der Kanton dazu verpflichtet, die Veloweg-
netze bis 2042 geméss Planungsgrundsétzen umzusetzen (vgl. VWG).

Das Anliegen entspricht der gesetzlichen Vorgabe und ist mit der textlichen Erganzung zu den Standards
Staatsstrassen im Rahmen der TR 2022 abgedeckt. Das Kapitel 4.4 Fuss- und Veloverkehr wird im Rah-
men einer nachsten Teilrevision des kantonalen Richtplans tberarbeitet.

4.9 Grundlagen

8 Anpassung der Grundiagen

* Mehrere Verbdnde beantragen, das Bundesgesetz (iber den Natur- und Heimatschutz NHG vom 1. Juli
1966 (SR 451) weiterhin als rechtliche Grundlage aufzufiihren. Es sei nicht nachvollziehbar, warum das
NHG als rechtliche Grundlage wegfallen solle. Auch zukiinftig sei es zwingend zu beriicksichtigen und
habe weiterhin Giiltigkeit.

» Jemand beantragt, das USG und die LSV seien als gesetzliche Grundlagen beizubehalten. Beide Ge-
setzesgrundlagen seien wesentlich, um auf behérdenverbindlicher Ebene Massnahmen zur Reduktion
von Verkehrsldrm zu planen — auch ohne direkten Raumbezug. In Zusammenhang mit der laufenden
USG-Revision und der damit einhergehenden tendenziellen Verschiebung des Larmschutzes in planeri-
sche Prozesse, wird es als wichtig erachtet, insbesondere das USG weiterhin im kantonalen Richtplan
unter den Verkehrsgrundlagen aufzufiihren. Das USG und die LSV seien daher im Kapitel 4 als gesetzli-
che Grundlagen beizubehalten.

» Eine Gemeinde beantragt die Streichung der Grundlage «Regionales Gesamtverkehrskonzept Ziircher
Oberland (rGVK Oberland)», da dieses Konzept derzeit (iberarbeitet wird.

Das Grundlagenverzeichnis wurde gestrafft. Die Glltigkeit und Relevanz von NHG, USG und der LSV bleibt
unbestritten. Das rGVK Oberland aus dem Jahr 2010 wird nicht aufgenommen, da zurzeit ein neues rGVK
Oberland erarbeitet wird. Eine umfassende Uberpriifung des Grundlagenverzeichnisses zum Kapitel Ver-
kehr ist Gegenstand einer nachsten Teilrevision des kantonalen Richtplans.
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Weitere Einwendungen zum Kapitel Verkehr

9 Aufnahme von nationalen und kantonalen Klimazielen in Richtplan-Text

* Ein Verband beantragt die beschlossenen, nationalen und kantonalen Klimaziele im Richtplan-Text zu
erwdhnen und behandeln. Der motorisierte Verkehr sei massgeblich an den schédlichen Emissionen be-
teiligt. Nach wie vor sehe der kantonale Richtplan Ausbauprojekte vor, die zu Mehrverkehr flihrten. Diese
seien nicht mit den Netto-Null Zielen vereinbar. Das Thema miisse zwingend in die behérdenverbindliche
Planungsgrundlage aufgenommen werden.

Mit der Volksabstimmung vom 15. Mai 2022 wurde der Klimaschutz als zentrale Aufgabe in der Kantons-
verfassung verankert. In der Teilrevision 2020 wurden die beiden grossen Herausforderungen «Klima-
wandel» und «Rickgang der Biodiversitat» stufengerecht in den kantonalen Richtplan aufgenommen. Die
entsprechenden Vorlagen Nrn. 5870a und 5871a wurden mit den Beschlissen des Kantonsrates vom 11.
Marz 2024 festgesetzt. Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 128 vom 26. Januar 2022 die langfristige
Klimastrategie des Kantons Zurich verabschiedet. Die kantonale Strategie (Kap. 5.1 und 5.3) verfolgt im
Bereich Mobilitat die Handlungsfelder «Reduktion der zuriickgelegten Distanzen», «Verlagerung auf den
offentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Veloverkehry, «Umstellung auf klimafreundliche Antriebe». Der
Antrag wird daher nicht bertcksichtigt.

10 Aktualisierung Richtplankarte auf Gebiet Kanton Zug

* Ein Nachbarkanton beantragt, die Karteneintrdge auf dem Gebiet des Kantons Zug zu aktualisieren. Die
Tangente Zug/Baar (Ageristrasse-Autobahnanschluss Baar) sei als gebaut darzustellen.

Die Darstellung in der Richtplankarte wird aktualisiert.

11 Eintrag Zimmerberg-Basistunnel 2 in der Richtplankarte

» Jemand beantragt die Anpassung der Linienflihrung des geplanten Zimmerberg-Basistunnel 2 geméass
laufender Anhérung des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene (SIS) vom September 2024. Die
bestehende Linienflihrung des Zimmerberg-Basistunnels 2 sei veraltet und spiegle nicht die aktuellen
Planungen wider. Da sich das Projekt des Zimmerberg-Basistunnels 2 bereits in der Phase Bauprojekt
befinde, solle die Anpassung der Linienfiihrung bereits in der Teilrevision 2024 erfolgen. Eine friihzeitige
Abbildung der neuen Linienfiihrung im kantonalen Richtplan férdere die Transparenz und Akzeptanz des
Projekts.

Mit der geplanten Uberarbeitung des Objektblatts 1.2 im Sachplan Verkehr, Infrastruktur Schiene, welche
eine direktere Linienflihrung des Zimmerberg-Basistunnels 2 (ZMB 2) vorsieht, verlangert sich der Meili-
bachtunnel (Eintrag Nr. 21a). Dieser Tunnel soll Meilibach (Horgen) direkt mit dem ZMB 2 verbinden,
wodurch die Kapazitdt am linken Seeufer ausgebaut werden kann. Die Anbindung eines kinftigen Meili-
bachtunnels an den Zimmerberg-Basistunnel darf jedenfalls nicht erschwert werden. Der Eintrag der bei-
den Tunnelvorhaben in der Richtplankarte wird im Rahmen einer nachsten Teilrevision des kantonalen
Richtplans Uberprift und gegebenenfalls angepasst.

12 Eintrag einer neuen S-Bahn-Station Hinwil-Wasseri

» Eine Gemeinde beantragt eine neue S-Bahn Haltestelle « Wésseri» in den kantonalen Richtplan aufzu-
nehmen. Diese Bahnstation sei im RegioROK vom 30. Juni 2011 und im kommunalen Verkehrsrichtplan
der Gemeinde Hinwil von 2011 eingetragen. Das Ergebnis aus der Zweckmdassigkeitspriifung 2024 des
ZVV und der Gemeinde Hinwil zeige, dass ein Bahnhof grundsétzlich zweckmdéssig wére. Eine solche
Station wiirde der besseren Entwicklung des regionalen Arbeitsplatzgebietes Wésseri dienen.

Die Karteneintrage zum Kapitel 4.3 Offentlicher Verkehr werden im Rahmen einer néchsten Teilrevision
des kantonalen Richtplans Gberprift.

13 Aufnahme von Velobahnen und Velo-Hauptverbindungen in kantonalem
Richtplan

» Ein Verband beantragt, kantonale Velobahnen und Velo-Hauptverbindungen als libergeordnete Ele-
mente in den kantonalen Richtplan aufzunehmen. Geméss Veloweggesetz ist der Kanton verpflichtet, die
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Velowegnetze zu planen und bis 2042 fertigzustellen. Die regionsiibergreifenden Projekte wie Velobah-
nen sollen nicht nur in den regionalen Richtpldnen, sondern als Aufgabe des Kantons auch in den Kanto-
nalen Richtplan aufgenommen werden.

Der Regierungsrat des Kantons Zirich hat mit RRB Nr. 591/2016 den kantonalen Velonetzplan beschlos-
sen. Die Baudirektion und die Volkswirtschaftsdirektion wurden beauftragt, den Velonetzplan bei der
nachsten Revision der regionalen Verkehrsrichtplane zu berlcksichtigen. Die Regionen haben gross-
mehrheitlich den kantonalen Velonetzplan in den Teilrevisionen der regionalen Richtplane bereits aufge-
nommen. Der kantonale Velonetzplan bildet zusammen mit den regionalen Gesamtverkehrskonzepten
auch Grundlage fir die Agglomerationsprogramme und Bundesbeitrage fur wichtige Projekte. Eine
Aufnahme von Velobahnen und Velo-Hauptverbindungen in den kantonalen Richtplan ertbrigt sich. Im
Rahmen einer nachsten Teilrevision des kantonalen Richtplans ist zudem unter Massnahmen der
Regionen vorgesehen, die Verankerung des kantonalen Velonetzplans durch die Regionen in den
regionalen Richtplanen festzuhalten (inkl. Koordination der Regionen mit den Gemeinden und
Anpassungen am Velonetzplan). Der Antrag wird daher nicht bertcksichtigt.

14 Anpassung Karteneintrage fiir Giiterumschlaganlagen
» Jemand beantragt Anpassungen an den Karteneintrdgen von verschiedenen Giiterumschlaganlagen.

Die Gesamtuberarbeitung des Kapitels 4.6 «Guterverkehr» ist Bestandteil der Teilrevision 2022. Darin
werden sowohl| Standorte fur den Guterumschlag von kantonaler Bedeutung als auch Anlagen, die fur die
Ver- und Entsorgung in Stadtlandschaften und urbanen Wohnlandschaften besonders relevant sind, stu-
fengerecht im kantonalen Richtplan festgelegt. Da das Verfahren zur Teilrevision 2022 noch nicht abge-
schlossen ist, sind die vorgesehenen Anpassungen im Entwurf flr die 6ffentliche Auflage der Teilrevision
2024 noch nicht bertcksichtigt.
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5 Versorgung, Entsorgung

5.3 Materialgewinnung

5.3.1 Ziele

15 Uberpriifung der Bahnanteile hinsichtlich Lirmemissionen

» Jemand beantragt, zu priifen, ob aus Griinden des Ldrmschutzes weiterhin (iberall, wo es zweckmé&ssig
ist, im Rahmen der Materialgewinnung verbindlich Bahnanschliisse bzw. Bahnanteile vorzusehen. Aus
Sicht des Larmschutzes soll jedoch insgesamt der Schwerverkehr méglichst werden. Geméss Erlaute-
rungsbericht weisen die Bahntransporte im Vergleich zur Strasse nur geringe ékologische Vorteile auf.
Aus Sicht Ldrmschutz ist nicht ersichtlich, inwieweit die Vorteile hinsichtlich L&rmimmissionen berticksich-
tigt wurden. Dies sei daher zu prifen.

Fixe Bahnanteile bei den Abbaugebieten festzulegen erscheint wenig zweckmassig. Beim Kies sind die
Bahnanteile bereits hoch, beim Aushub haben die Grubenbetreiber kaum Einflussmdglichkeiten auf die
Anlieferung. Bei geeigneten Gebieten fordert der Kanton weiterhin ein Bahnanschluss ein. Auch wird ge-
samtkantonal weiterhin ein Bahnanteil fiir Kies und Aushub von mindestens 35% vorgegeben. Beides um
den Schwerverkehr zu reduzieren.

16 Anpassung der Bestimmungen zum Bahntransport an BTV

» Mehrere Verbénde beantragen, die Bestimmungen zum Bahntransport im Richtplan geméss der BTV
anzupassen. Die neue Verordnung (BTV) &ndere die Verantwortlichkeiten fiir den Bahntransport von Kies
und Aushub grundlegend. Die Bahnauflage soll demnach auf Grossbaustellen und nicht auf Materialge-
winnungsgebiete erfolgen. Die Bestimmungen zum Bahntransport im Richtplan seien daher anzupassen.
Das Augenmerk liege auf einem funktionierenden Gesamtsystem und weniger auf einzelnen Gebieten.

Die Vorgabe, dass bei neuen Kiesabbaugebieten zwingend ein Bahnanschluss erstellt werden muss, wird
fallengelassen. Die Baudirektion wird jedoch bei jedem Kies-Gestaltungsplan prifen, ob ein Bahnan-
schluss aus raumplanerischer Sicht sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist. Sollte beides der Fall sein,
wird sie Auflagen fur einem Bahnanschluss machen. Die Tabelle unter Pt. 5.7.2 ¢) weist mit «Bahnan-
schluss prifen» oder «Bahnanschluss vorsehen» bei verschiedenen Standorten auf diese Vorgabe hin.

17 Bahnanschlusspflicht aufrechterhalten (Nrn. 27 bis 33)

» Jemand beantragt, die bisherige Bedingung fiir das Vorsehen eines Bahnanschlusses fiir die Kartenein-
trdge Nrn. 27 bis 33 (27 Glattfelden, Géassli; 28 Glattfelden, Neuwingert/March; 29 Glattfelden, Schwarz-
riiti; 30 Glattfelden, Wurzen; 31 Glattfelden/Stadel, Rlitifeld; 32 Stadel, Langacher; 33 Weiach, Hasli) auf-
rechtzuerhalten. Der im kantonalen Richtplan vorgesehene Bahnanteil fiir den Kiesverkehr kénne nicht
allein mit den Grossbaustellen erreicht werden. Dazu brauche es zusétzliche Verladestellen bei den Kies-
gruben und Entladestellen bei den Betonwerken. Dieser massgebliche Bahnverkehr werde nicht in der
BTV behandelt. Die von den Bauherren verlangten Transportkonzepte funktionierten nur, wenn bei den An-
nahmestellen die entsprechenden Entladeanlagen vorhanden seien. Diese stiinden weiterhin in der Verant-
wortung der Kiesgrubenbetreibenden.

Mit dem 35%-Ziel des Richtplans soll insbesondere der Raum Eglisau (Rafzerfeld) von Schwerverkehr ent-
lastet werden. Die Abbaugebiete im Raum Glattfelden (Rutifeld) sind ausgezeichnet an das Strassennetz
angeschlossen; es missen keine Ortsdurchfahrten beansprucht werden. Die Bedingung «Bahnanteil vorse-
hen» auf Stufe Richtplan ist fiir diese Gebiete nicht zweckmassig.

18 Verzicht auf den Schwerpunkt auf Bahntransport

» Jemand beantragt, auf die Verschérfung der Transportpflicht bzw. den Schwerpunkt auf Bahntransporte
zu legen, zu verzichten. Die emissionsarme Transportpflicht sei zu begriissen und zu férdern, diese
kénne jedoch auch mit Lastwagen mit alternativen Antrieben erfolgen. Dies kbnne glinstiger sein als die

Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2024, Mitwirkungsbericht, Antrag des Regierungsrates 10



Transportpflicht mittels Bahn. Im Sinne der Nachhaltigkeit seien méglichst kurze Wege einer Bahntrans-
portpflicht vorzuziehen.

Die Bahntransportpflicht ist in § 232a Abs. 4 PBG und § 369 Abs.1 Lit. p PBG sowie in der dazugehoren-
den Bahntransportverordnung (BTV) geregelt. Ziel der Bahntransportpflicht ist v.a. die Entlastung des
Raums Eglisau (Rafzerfeld) von Schwerverkehr. Die Antriebsform ist dabei nicht relevant. Abhangig von
der genauen Transportroute ist es mdglich, dass der Bahntransport inkl. Umlad dkologisch etwas
schlechter abschneidet als ein direkter LKW-Transport.

19 Begriissung der Verscharfung der Bahntransportpflicht

» Mehrere Verbédnde und eine Gemeinde begriissen die Aussage im Kapitel 5.3 «Die Mdglichkeit eines Bahn-
anschlusses (bei den jeweiligen Materialgewinnungsgebieten) ist zu priifen, damit die Bahntransportpflicht ge-
méss BTV eingehalten werden kann.»

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

20 Regionale Umschlagplatze

 Ein Verband beantragt, den Richtplantext dahingehend zu ergénzen, dass die Aufbereitung so nah wie
maoglich am Ort der Gewinnung erfolgen miisse. Es seien regionale Umschlagplétze Bahn/LKW zu be-
zeichnen. Die Umsetzung der Bahntransportpflicht ist schwierig und fiihrt zu unbefriedigenden Lésungen
(Tagelswangen/Schiirli, Baretswil).

Die geplanten Kies-Bahntransporte auf der Strecke Hinwil — Baretswil sind auf den Gestaltungsplan Kiesgrube
Tagelswangen zurtickzufihren. Weder der Richtplan noch die Bahntransportpflicht geméss § 232a PBG ver-
langen diese Transporte.

21 Texterganzung zum Naturschutz

» Mehrere Verbédnde beantragen, den Richtplantext wie folgt zu ergénzen: «Bei der Planung und dem Be-
trieb von Materialgewinnungsgebieten ist der landschaftlichen Eingliederung und der Schonung der nattir-
lichen Lebensgrundlagen, insbesondere des Grundwassers und der Biodiversitét, grosse Beachtung zu
schenken. Deshalb ist in Grundwasserschutzzonen und -arealen sowie in Naturschutzgebieten grund-
sétzlich kein Materialabbau zugelassen.» Die Biodiversitét bilde eine zentrale Lebensgrundlage. Diese
miisse beim Materialabbau zwingend geschont werden. Grundsétzlich sei in Gebieten mit hohen Natur-
werten daher auf Materialabbau zu verzichten. Materialabbau in allen bestehenden Schutzgebieten (kom-
munal, lberregional und national) sei zwingend auszuschliessen. Wéhrend des Abbaus miissten die Bio-
diversitat vor Ort geschont und die negativen Auswirkungen durch begleitende Massnahmen kompensiert
werden. Nach Beenden der Abbautétigkeiten miisse die Endgestaltung als Naturschutzgebiet oder zu-
mindest mit einem hohen Anteil an 6kologisch wertvollen Fldchen erfolgen. Aus erwdhnten Griinden
miisse im Richtplantext der Naturschutz im Pt. 5.3.1 explizit erwéhnt werden.

Die Bericksichtigung der Biodiversitat bei Planung und Betrieb von Materialgewinnungsgebieten ist eine
gelebte Praxis. Gegen die Erganzung ist nichts einzuwenden. Der Antrag wird berlcksichtigt.

22 Texterganzung zur moéglichst emissionsarmen, schonenden Umsetzung bei
der Materialgewinnung

» Mehrere Verbédnde beantragen, den Richtplantext wie folgt zu ergdnzen: «Abbau, Aufbereitung und
Wegfuhr dieser Rohstoffe sowie Anfuhr und Einbau von unverschmutztem Aushub- und Abraummaterial
haben méglichst emissionsarm sowie schonend fiir Natur, Umwelt und Landschaft zu erfolgen.» Beim
Materialabbau sind Natur, Umwelt und Landschaft méglichst zu schonen. Geméss Art. 3 Abs. 1 NHG ha-
ben die Kantone bei der Erfiillung der Bundesaufgaben dafiir zu sorgen, dass das heimatliche Land-
Schafts- und Ortsbild, geschichtliche Stétten sowie Natur- und Kulturdenkméler geschont werden und, wo
das allgemeine Interesse an ihnen (iberwiegt, ungeschmélert erhalten bleiben.

Mit dem NHG besteht bereits eine gesetzliche Regelung. Diese gilt auch fur die Kantone, wenn sie eine Bun-
desaufgabe erflllen.

Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2024, Mitwirkungsbericht, Antrag des Regierungsrates 11



5.3.2 Karteneintrage

23 Anpassung Marginalie «Eintrage in der Richtplankarte» (geméass BTV)

» Jemand beantragt, folgende Séatze der Marginalie «Eintrdge in der Richtplankarte» (2. und 3. Satz)
ersatzlos zu streichen «Neue Materialgewinnungsgebiete sind grundsétzlich nur dort vorgesehen, wo
ein Bahnanschluss vorhanden oder dessen Neubau realistisch ist. Von diesen Bedingungen ausge-
nommen sind Materialgewinnungsgebiete mit einem Materialumschlag von weniger als 100 000 m3 pro
Jahr.» Diese absolute Auflage widerspricht den Grundséatzen und Absichten des Gesetzgebers bei der
vorgenommenen Anpassung des Planungs- und Baugesetzes, des Strassengesetzes, der Umsetzung
anhand der BTV sowie den Ausfiihrungen und Uberlegungen im Erléuterungsbericht. Der volkswirt-
schaftliche und 6kologische Nutzen ist mit einer flexiblen, individuellen Beurteilung eines Materialge-
winnungsgebiets viel grésser und soll durch eine absolute Vorgabe im Richtplan nicht verhindert werden.
Die Priifung der Zweckmaéssigkeit eines Bahnanschlusses bei neuen Abbaugebieten bleibt sinnvoll.
Nicht jedes neue Gebiet ist aufgrund seiner Grésse oder Lage fiir einen Bahnanschluss geeignet. Ist der
Nutzen der Materialgewinnung gross, aber die Bahnerschliessung aus topografischer Sicht, regionalem
Ressourcenverbrauch, Bau des Bahntrasses oder Bahntrasse-Kapazitéat nicht gerechtfertigt, soll auf
einen Bahnanschluss verzichtet werden.

Die Vorgabe, dass grundsatzlich nur mit der Bahn erschlossene Gebiete neu in den Richtplan aufgenommen
werden sollen, kann vor dem Hintergrund der neuen Regelungen zum Bahntransport flexibler gehandhabt wer-
den. Mit der Anderung des PBG und der Einfiihrung der BTV sind die Pflichten beim Bahntransport nun klar
geregelt. Bei Abbaugebieten, wo dies zweckmassig ist, soll aber weiterhin ein Bahnanschluss gefordert wer-
den, damit der Bahntransport im Sinne der BTV erfolgen kann. Der Richtplantext wird entsprechend ange-
passt.

24 Breitere regionale Verteilung

» Jemand beantragt, um eine Wettbewerbsverzerrung durch den Kanton zu vermeiden, sollten die im
Richtplan abgedeckten Kiesressourcen der ndchsten 40 Jahren nicht nur an wenigen Standorten (mit
grossen Kiesreserven) und bei einzelnen Unternehmen liegen, sondern es sollte eine breitere regionale
Verteilung angestrebt werden. Dies entlaste das Verkehrssystem und reduziere die Transportwege. Es
wirden zudem nicht einzelne grosse Unternehmen bevorzugt, mit der Konsequenz der steigenden Markt-
macht. Der Markt solle weiterhin spielen kénnen.

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten konzentrieren sich die guten Kiesvorkommen im Norden des
Kantons. Bei der nachsten grosseren Uberarbeitung des Richtplans zu den Abbaugebieten soll der As-
pekt der regionalen Versorgung aber bertcksichtigt werden.

25 Texterganzung aufgrund unzureichender Kiesmengen fiir die langfristige
Versorgung

* Ein Verband beantragt folgende Ergénzung vorzunehmen: «Mit den im Richtplan bezeichneten Material-
gewinnungsgebieten kann der Kies- und Tonbedarf nicht mehr fiir mehr als 40 Jahre abgedeckt werden.»
Die Kies- und Tonreserven, die in den Materialgewinnungsgebieten abgebaut werden sollen, decken den
Bedarf fiir mehr als 40 Jahre (Pt. 5.3.2 Karteneintrége). Der Zeithorizont ist aufgrund der langwierigen
Planung von Abbauzonen gerechtfertigt. Das Bundesgericht spricht von einem Zeithorizont von 50
Jahren. Die Kiesreserven im Richtplan garantieren aber keinen effektiven Abbau. Zielkonflikte oder
Grundeigentiimerentscheide kénnen den Abbau verhindern. Der Richtplan muss diese Sachlage
antizipieren und eine gréssere Kiesmenge sichern (...). Auch muss auf die regionale Verteilung geachtet
werden. Die Ergdnzungen zeigen, dass die Kiesmengen im Richtplan 2024 fiir die langfristige
Versorgung im Kanton Ziirich unzureichend sind. Es besteht Handlungsbedarf, Kies und die
entsprechende Teilrevision in einer sofort notwendigen Gesamtschau zu adressieren und zu beheben.

Fir die Bedarfsschatzung wird auf das Kies-, Aushub- und Riickbaumaterialflussmodell (kar-modell.ch)
zurlickgegriffen. Mit dem Modell werden die heutigen Materialflisse sowie deren kiinftige Entwicklung
abgebildet. Das Modell geht fur die Zukunft von einem riicklaufigen Kiesbedarf aus. Basis dafir sind u.a.
die Bevolkerungsprognose und die erwarteten Recyclingraten. Die Kiesreserven im Richtplan reichen un-
ter dieser Annahme noch weit Gber 30 Jahre.

» Mehrere Verbdnde und Private beantragen, es sei folgende Ergénzung vorzunehmen: «Per Ende 2023
betrugen die planerisch gesicherten Kiesreserven 91 Mio. Festkubikmeter. Davon entfallen 65 Mio. Fest-
kubikmeter auf Kiesgruben, flir welche ein Gestaltungsplan festgesetzt wurde oder bei denen der Betrieb
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aufgenommen wurde. Der jahrliche Abbau an natiirlicher Gesteinskérnung liegt bei etwa 3 Mio. Festku-
bikmeter. Die bewillige, abbaubare Kiesmenge reicht somit fiir die ndchsten 20 Jahre, wobei eine grosse
regionale Konzentration der abbaubaren Kiesmengen im Rafzerfeld besteht.» Begriindung analog Antrag
oben

Fir die Bedarfsschatzung wird auf das Kies-, Aushub- und Riickbaumaterialflussmodell (kar-modell.ch)
zurlickgegriffen. Mit dem Modell werden die heutigen Materialflisse sowie deren kiinftige Entwicklung
abgebildet. Das Modell geht fiir die Zukunft von einem riicklaufigen Kiesbedarf aus. Hauptgrund dafir ist
die Abnahme der Bevdlkerungswachstumsrate. Die Kiesreserven im Richtplan reichen unter dieser An-
nahme noch mehr als 30 Jahre.

26 Aspli/Abnet: IVS-Objekt

* Der Bund beantragt im Rahmen der Vorprifung, die Erlduterungen zur Erweiterung Nord des Vorha-
bens Nr. 2 Aspli/Abnet mit einer Auseinandersetzung zu dem |VS-Objekt ZH 8.1 (historischer Verlauf mit
Substanz) zu ergénzen.

Der Richtplantext wird um einen Koordinationshinweis erganzt und die zu bericksichtigenden Aspekte
des IVS-Objekt werden im Erlauterungsbericht beschrieben.

27 Aspli/Abnet: Erganzung der Kartenabbildung

» Eine Gemeinde beantragt, dass der Katasterplan fiir die laufende Aktenauflage der Gemeindeverwal-
tung (vor Ablauf der Vernehmlassungsfrist) zugestellt wird. Der Katasterplan solle auf der Gemein-
dehomepage aufgeschaltet werden, damit die Bevélkerung entsprechend in Kenntnis gesetzt werden
kénne.

» Eine Gemeinde (...) beantragt die Bereitstellung eines Katasterplans mit dem beabsichtigten Abbauge-
biet. Das vorgesehene Abbaugebiet «Aspli Nord» liege zu nahe am Dorf Knonau, viel ndher als das aktu-
elle Abbaugebiet «Aspli/Abnet» und zudem liege die Hélfte der Fléche in exponierter Lage zum Dorf. Die
zu erwartenden Immissionen von «Aspli Nord» auf das Dorf, insbesondere aus dem Bereich, der gegen
das Dorf nicht durch Wald geschiitzt ist, seien weit grésser als jene von «Aspli/Abnety.

« Jemand beantragt, die Erweiterung Nord (Fléche 5 ha) im Gebiet «Knonau, Aspli/Abnet» in der Richt-
plankarte als «Materialabbaugebiet» festzusetzen und einzuzeichnen. (...) Das Materialgewinnungsge-
biet «Aspli Nord» ist zwar im Richtplantext erwéhnt, jedoch fehle ein Eintrag in der Richtplankarte.

Bei der Anpassung des Materialgewinnungsgebiets Nr. 2 Aspli/Abnet in Knonau fehlte die Kartenabbil-
dung. Fir die genannte Anpassung wurde daher eine erganzende Anhérung und o6ffentliche Planauflage
mit einer Nachfrist zur Stellungnahme bis 6. Juni 2025 durchgeflhrt. Die detaillierte Prifung eines um-
weltvertraglichen Kiesabbaus ist Gegenstand des Gestaltungsplanverfahrens mit Umweltvertraglichkeits-
prufung (UVP).

28 Erlauterungen fiir eine fundierte Meinungshildung hinreichend detaillieren

* Ein Verband beantragt, den erhaltenen Kartenausschnitt (zum Materialabbaugebiet Aspli in Knonau) im
Anschluss an die offentliche Auflage in den Erlduterungsbericht einzufligen, sodass sich zumindest der
Kantonrat ein genaueres Bild vom Vorhaben machen kann. Ferner seien im Rahmen von kiinftigen Teil-
revisionen des kantonalen Richtplans die Vorhaben im Erlduterungsbericht mit einem hinreichenden De-
taillierungsgrad zu prasentieren, sodass eine fundierte Meinungsbildung méglich sei.

Bei der Anpassung des Materialgewinnungsgebiets Nr. 2 Aspli/Abnet in Knonau fehlte die Kartenabbil-
dung. Flr die genannte Anpassung wurde daher eine erganzende Anhdrung und 6ffentliche Planauflage
mit einer Nachfrist zur Stellungnahme bis 6. Juni 2025 durchgeflhrt.

29 Aspli/Abnet: Erledigung Pendenzen zu Ausgleichsmassnahmen

» Mehrere Verbénde beantragen, vor einem neuen Richtplaneintrag die Pendenz aus dem bestehenden
Gestaltungsplan bzgl. Ausgleichsmassnahmen zu erledigen. Der Biodiversitédt im Kanton gehe es
schlecht. Entsprechend wichtig sei jede Massnahme zugunsten der Natur.

Die Festsetzung im Richtplan erfolgt unabhangig von allfallig bereits bestehenden Gestaltungsplanen.
Die Vorgaben der Gestaltungsplane sind grundeigentiimerverbindlich und mussen fir den jeweiligen Pe-
rimeter umgesetzt werden.
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30 Schorenbiiel: Bereinigungsantrag zur Darstellung

» Jemand beantragt, den Ausschnitt Richtplankarte Siid / Eintrag 8 Schorenbliel zu bereinigen. Die Kar-
tendarstellung berticksichtige nur den bestehenden Richtplaneintrag. Zur Optimierung der Fldchennut-
zung wurde jedoch beantragt, den Perimeter flichengleich etwas Richtung Siidosten zu verlagern. Diese
Optimierung fehle in der Kartendarstellung.

Fir die genannte Anpassung wurde eine erganzende Anhorung und 6ffentliche Planauflage mit einer
Nachfrist zur Stellungnahme bis 6. Juni 2025 durchgefihrt.

31 Chilesetziwald: Antrag auf Verzicht

» Mehrere Verbédnde beantragen, den Standort Nr. 37, Hiintwangen, Chiiesetziwald, zu streichen. Der Ab-
bauperimeter liege zu einem grossen Teil im BLN-Gebiet Untersee-Hochwang und im Wald. Der Perime-
ter grenze zudem an das Objekt Rhihalden aus dem Inventar der Waldstandorte von naturkundlicher Be-
deutung (WNB). Rodungen seien grundsétzlich verboten (Art. 5 Waldgesetz). Ausnahmen kénnten nur
dann gemacht werden, wenn die Rodung standortgebunden sei und fiir die Rodung wichtige Griinde
bestiinden, die das Interesse der Walderhaltung lberwiegen. Da in der Region weitere Kiesvorkommen
vorhanden seien und ein Materialabbau einen erheblichen Einfluss auf das BLN-Gebiet (u.a. Ziel 3.3)
hétte, seien die Voraussetzungen fiir eine Rodungsbewilligung hier nicht gegeben. Der Abbau wiirde
zudem den Wiildtierkorridor Hiintwangen (Objekt-Nr. 28) massgeblich beeintréchtigen.

Der Chlesetziwald ist fur den Kanton Zurich eine strategische Kiesreserve. Die verschiedenen Nutzungs-
konflikte im Gebiet sind bekannt. Eine Uberprifung des Eintrags ist erst im Rahmen einer grosseren Ge-
samtschau zu den Materialgewinnungsgebieten vorgesehen.

« Sollte wider Erwarten obigem Antrag nicht stattgegeben werden, stellen mehrere Verbdnde eventualiter
folgenden Antrag: Zwischen dem Abbauperimeter im Chiiesetziwald und der 6kologisch wertvollen stidli-
chen Rheinbéschung muss ein ausreichender Puffer eingehalten werden. Zudem miissten Massnahmen
zum Schutz des Wildtierkorridors realisiert werden. Die Rekultivierung des Abbauperimeters miisse als
Naturschutzgebiet, bestehend aus einem Pionier-Féhrenwald auf magerem Substrat (Kies-Sand-Boden)
erfolgen. Auf einen Einbau von A- und B-Horizont sei zu verzichten. Das WNB-Objekt Nr. 61.01 Rhihal-
den wie auch der Wildtierkorridor (Nr. 28) dlirften durch den Materialabbau nicht negativ tangiert werden,
bzw. nach Beenden der Bautétigkeit miisse der 6kologische Wert des Chiiesetziwaldes und die 6kologi-
sche Vernetzung zunehmen; dafiir miisse die Ausgestaltung zwingend mit magerem Substrat erfolgen.
Damit solle ein Pionierwald auf dem standorttypischen Schotter mit Wald-Fbhren und z.B. Weiden ge-
schaffen werden. Dies seien Waldformen, die infolge der fehlenden Dynamik und der statischen Wald-
grenzen kaum mehr entstiinden und eine grosse Biodiversitét entwickelten.

Die geforderten Massnahmen sind im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens mit Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVP) zu beurteilen.

32 Bleiki: Auf Streichung verzichten

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf die Streichung des Standorts Nr. 42 «Rafz, Bleiki (Ton)» zu
verzichten. Fiir den Standort Bleiki liege nach wie vor ein rechtlich giiltiger Gestaltungsplan vor sowie der
Eintrag geméss Pt. 3.6.2 b) als kantonales Gruben- und Ruderal-Biotop. Die in der Endgestaltung vorge-
sehen naturnahen Lebensrdume seien erforderliche Teile der Bewilligung fiir den bereits teilweise erfolg-
ten Lehmabbau und miissten grundsétzlich erstellt werden. Die Aufnahme der Bleiki als potenzieller
Deponiestandort mache den Eintrag als Abbaugebiet nicht hinféllig, da die Perimeter nicht flichengleich
seien.

Der Antrag wird bericksichtigt.
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5.3.3 Massnahmen
5.3.3 a) Kanton

33 Antrag auf Texterganzung bzgl. situationsgerechte Einzelfallentscheide zum
Transport

» Eine Gemeinde beantragt, den Richtplantext, Marginalie «Kies- und Aushubtransport» wie folgt zu er-
génzen: «(...) Im Einzelfall muss situationsgerecht entschieden werden». Der Kanton fordere eine Bahn-
transportpflicht fiir Kies und Aushub und méchte einen Bahnanteil von 35% erreichen. Dieser Anteil sei
zum Beispiel fiir die Strecke Béretswil (FBB, Schiirli) — Hinwil unzumutbar. Allein auf dem
Gemeindegebiet von Hinwil miissten sieben unbewachte Bahniibergdnge passiert werden. Im Falle
eines Nutzungsausbaus wére mit erheblichen Emissionen (Ldrm, Staub, Geruch, Vibrationen) zu
rechnen. Die Sicherheit und der Weiterbestand der rege benutzten Bahniibergdnge und
Wegverbindungen wiirde in Frage gestellt und der generelle Verkehrsfluss im Dorfzentrum behindert.

Die geplanten Kies-Bahntransporte auf der Strecke Hinwil — Baretswil sind auf den Gestaltungsplan Kies-
grube Tagelswangen zurlckzufuhren. Weder der Richtplan noch die Bahntransportpflicht geméass § 232a
PBG verlangen diese Transporte. Die Sicherheit auf der Bahnstrecke Hinwil — Baretswil muss gewahr-
leistet sein. Zustandig fur die Strecke Hinwil — Baretswil — Bauma ist die Infrastrukturbetreiberin, die Sur-
see Triengen Bahn. Sie ist verantwortlich fiir die Sicherheit der Bahnanlagen. Besteht seitens der Ge-
meinde die Einschatzung, dass Bahniibergange unzureichend gesichert sind, ist der Kontakt mit der Inf-
rastrukturbetreiberin zu suchen. Sollten deren Einschatzung der Gefahrensituation und die daraus abge-
leiteten Sicherungsmassnahmen nicht angemessen erscheinen, ware das Bundesamt fur Verkehr (BAV)
beizuziehen.

34 Antrag auf Texterganzung bzgl. 6kologischem Ausgleich

» Mehrere Verbénde beantragen, den Richtplantext wie folgt zu ergénzen: «Ablagerungen von unver-
schmutztem Aushubmaterial und Bodenaushub ausserhalb von Materialgewinnungsgebieten oder Depo-
nien werden (...) nur in folgenden Féllen erteilt: — Die durch die Ablagerung erfolgte Terrainverdnderung
flihrt zu einer Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung und findet nicht auf natdirlich ge-
wachsenen Bdden statt. — Es wird ausreichender 6kologischer Ausgleich geleistet. — Die Ablagerung
dient zur Rekultivierung von Abbaugebieten, die auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen vor
dem 1. Februar 1992 (Inkrafttreten revidiertes PBG) bewilligt wurden und fiir die keine Vorgaben zur Re-
kultivierung gemacht wurden.» Begriindung: Terrainverdnderungen zur Erweiterung der landwirtschaftli-
chen Nutzungseignung fiihren stets zu einer Intensivierung der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung.
Insbesondere durch die Summe der zahlreichen Terrainverdnderungen erhéht dies den Druck auf die
Biodiversitét kontinuierlich. Entsprechend muss nach Art. 18b Abs. 2 NHG zuklinftig bei jeder Terrainver-
dnderung ausreichender 6kologischer Ausgleich zusétzlich zu allfélligen Ersatzmassnahmen geleistet
werden (d.h. 6kologischer Ausgleich ist zu leisten, unabhdngig von Umfang/Grésse der Terrain-
verénderung, da auch die kleineren Terrainverdnderungen in der Summe einen erheblichen Einfluss
haben).

Richtplan ist kein Instrument der Rechtsetzung. Die Anwendung von Art. 18b NHG durch den Kanton ge-
schieht unabhangig von Festlegungen im kantonalen Richtplan.
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5.7 Abfall

5.7.1 Ziele

35 Wiirdigung der Deponieplanung

* Ein Verband und eine Partei wiirdigen den Erarbeitungsprozess der Teilrevisionsvorlage. Insbesondere
die Thematik der Deponiestandorte sei mit dem Projekt Gesamtschau Deponien breit abgestlitzt unter
Einbezug verschiedener Akteure erarbeitet worden. Die Bedarfsprognose fiir die ndchsten 40 Jahre im
Kanton Zirich werde anerkannt und eine regionale Verteilung der Lasten zur Sicherstellung der Entsor-
gungssicherheit und kurzer Transportwege sei sinnvoll. Der vom Kanton gewéhlte Verteilschliissel mit
einem Deponiestandort Typ B aktiv pro Region und mind. 2 / max. 5 Deponiestandorte Typ C/D/E aktiv
kantonsweit werde zur Kenntnis genommen.

Die Wurdigung wird zur Kenntnis genommen.

36 Antrag auf Reduktion der Standorte

» Mehrere Verbédnde beantragen, die Anzahl Deponiestandorte zu reduzieren. Auf die aus Natur- und
Landschaftsschutzgriinden kritischen Standorte sei zu verzichten. Die Abfallmenge, die in Deponien ent-
sorgt wird, solle in den nédchsten Jahren dank Férderung der Kreislaufwirtschaft deutlich reduziert wer-
den. Der Kanton rechnet geméss Gesamtschau Deponien damit, dass (iber einen Zeitraum von 40 Jah-
ren fiir die prognostizierte Abfallmenge insgesamt rund 17 Deponien nétig sind. Gemé&ss vorliegendem
Entwurf sind 39 Deponien im Richtplan einzutragen, wobei davon 20 neu aufgenommen und 4 erweitert
werden sollen. Auch wenn mehr Standorte eingetragen als letztlich realisiert werden, bestehe dennoch
ein betrachtlicher Spielraum, um einzelne aus Griinden des Natur- und Landschaftsschutzes besonders
negativ belastete Deponiestandorte aus dem Richtplan zu streichen (vgl. Antrdge zu konkreten Deponie-
Standorten.

Bei der Gesamtschau Deponien wurden rund 400 Standorte evaluiert. Besonders kritische Standorte wur-
den nicht in die Auswahl aufgenommen. Mit den vorgeschlagenen Standorten kann die Deponieplanung
langfristig gesichert werden. Es werden aber nur so viele Standorte realisiert wie notwendig. Mit dem
strikteren Kreismodell wird zudem sichergestellt, dass in einem betroffenen Gebiet maximal ein Standort
in Betrieb ist (vgl. Erlduterungsbericht, Pt. 5.7.1).

37 Fehlende Kapitelnennung

» Eine Gemeinde beméngelt, dass in der Amtsblattpublikation Kanton Ziirich das Kapitel 5, Ver- und Ent-
sorgung nicht namentlich genannt worden sei.

Die Deponieplanung war durch die vorgangige Publikation der Gesamtschau Deponien angekindigt. So-
wohl in der Medienmitteilung als auch in den publizierten Dokumenten waren alle Inhalte der Revision
aufgefiihrt. Die Deponieplanung wurde dabei spezifisch hervorgehoben. Die Medien haben das Thema
Deponien im Dezember 2024 breit aufgenommen. Die Revisionsinhalte wurden sowohl von den Gemein-
den als auch durch die betroffene Bevolkerung zur Kenntnis genommen. Dies zeigen die 2’800 eingegan-
genen Einwendungen.

38 Anpassung der kantonalen Deponieplanung an die Kreislaufwirtschaft

» Mehrere Verbdnde und Private beantragen die Anpassung der kantonalen Deponieplanung an die Prin-
zipien der Kreislaufwirtschaft, um unnétige Umweltzerstérung zu vermeiden. Der Bedarf an neuen Depo-
nien werde zu hoch angesetzt, ohne den Riickgang der Deponiemengen durch Recycling und alternative
Baustoffe angemessen zu berticksichtigen. Die Verfassung des Kantons Ziirich fordere eine Starkung der
Kreislaufwirtschaft. Der vorliegende Plan widerspréche diesen Zielen.

Trotz Kreislaufwirtschaft sind weiterhin Deponien notwendig, gerade aus der Bauwirtschaft kommen jetzt
die Materialien, welche vor 50 Jahren verbaut wurden und oft nicht kreislauffahig sind (z.B. Leichtbeton,
Isolationsmaterial usw.). Da bereits die Planung einer Deponie mehr als 10 Jahre dauert erscheint ein
Planungshorizont von 40 Jahren im Richtplan angemessen.
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39 Neubewertung der Deponie-Standorte unter Beriicksichtigung des Schutzes
von Umwelt und Anwohner

* Eine Partei und eine Privatperson beantragen eine umfassende Neubewertung der Bedarfsplanung und
der Standorte, die den Schutz der Umwelt und der Anwohner stérker berticksichtigt. Die mindeste Entfer-
nung zu Wohngebieten werde teilweise nicht eingehalten: geméss Planungsrichtlinien miissten Deponien
einen Mindestabstand von 100 m zu Wohngebieten einhalten und dliirften von Wohngebieten aus nicht
einsehbar sein. Das dokumentierte Vorkommen geschlitzter Tier- und Pflanzenarten, insbesondere Arten
der «Roten Liste», miisse als Ausschlussgrund fiir Standorte gelten. Auch die Ndhe zu Naturschutzgebie-
ten sei bei der Standortplanung zu beachten. Der drohende Verlust wertvoller Griinflachen in bereits stark
liberbauten Gebieten bereitet Sorgen.

Bewertungsprozess: Standorte, die keine Ausschlusskriterien wie gesetzliche Schutz- oder Nutzungsinte-
ressen verletzen, gelten als grundsatzlich geeignet und wurden als potenzielle Standorte weiter berticksich-
tig. Diese wurden einer umfassenden Bewertung unterzogen, wobei Kriterien berlicksichtigt wurden, die den
Schutz von Mensch und Natur betreffen. Diese Kriterien basieren auf gesetzlichen Vorgaben und o6ffentli-
chen Interessen und wurden gemeinsam mit kantonalen Fachstellen und Vertretungen verschiedener Orga-
nisationen im sogenannten «Echoraum» entwickelt. Fir jedes Kriterium wurde eine Punktzahl vergeben, je
nach Auswirkung auf Mensch und Umwelt. Die Bewertung erfolgte sowohl mittels automatisierter GIS-Me-
thodik als auch durch Begutachtungen. Wichtige Interessen wurden hdher gewichtet. Die so ermittelten
Punkte fuhrten zu einem Nutzwert, der die Eignung eines Standorts anzeigt. Standorte mit tiefem Nutzwert
wurden zurlickgestellt, die besten wurden vertieft geprift — inklusive Feldbegehungen und Bewertung von
Erschliessungsmadglichkeiten. Dabei konnten Bewertungen angepasst und Standorte weiter optimiert oder
zurlckgestellt werden. Landschaft und Naherholung: Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt wer-
den kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Quali-
tat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in
besonders schiitzenswerten Landschaften ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird da-
von ausgegangen, dass eine landschaftsvertragliche Einbettung der Deponie mdglich ist. Die endguiltige
Form der Deponie wird aber erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden
und der Bevolkerung festgelegt. Auch das jeweilige Naherholungsgebiet soll soweit méglich erhalten blei-
ben (z.B. durch Umlegung von Wander- und Velowegen) und wenn mdglich mit der Rekultivierung der De-
ponie aufgewertet werden. Bezuglich Naturschutz und Biodiversitat beeinflusst eine Deponie immer auch
die lokalen Natur- und Umweltverhaltnisse. Bei der Gesamtschau wurden Standorte, welche Naturschutz-
gebiete oder bekannte Vorkommnisse geschutzter Arten tangieren, ausgeschlossen. Im Rahmen der Um-
weltvertraglichkeitsprifung (UVP) werden diese vertieft abgeklart und soweit maglich vor Ort kompensiert
und aufgewertet. Manche alten Deponien und Gruben sind heute wertvolle Naturschutzgebiete.

40 Offenlegung aller Grundlagen

» Jemand beantragt, alle Kommunikation, die mit Interessengemeinschaften, Vereinen, privaten Firmen,
Privatpersonen usw. stattgefunden hat, im Zuge des Mitwirkungsverfahrens offenzulegen. Um die ge-
samte Information zur Richtplanénderung fiir die Mitwirkung zu berticksichtigen, ist es wichtig, im Zuge
des Offentlichkeitsprinzips jegliche relevante Kommunikation, die die verantwortlichen Personen beim
Kanton mit anderen Stellen/Personen usw. gefilihrt haben, zu publizieren. Nur so erhélt man die vollum-
féngliche Information, was der Richtplan fiir Auswirkungen hat. Dazu gehért z.B. die Information, ob ein
Deponiestandort von einem Unternehmer vorgeschlagen wurde, wie im Richtplan erwéhnt wird.

Die Baudirektion hat die fachlichen Abklarungen zur Gesamtschau Deponien in einem transparenten Pro-
zess dokumentiert. Der Grundlagenbericht dazu ist publiziert und 6ffentlich zuganglich. Die Gesamtschau
wurde an verschiedenen Anlassen in den Regionen vorgestellt. Die Offentlichkeit verfiigt Gber alle not-
wendigen Informationen, um sich ein Bild Uber die erfolgte Planung zu machen.
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5.7.2 Karteneintrage

41 Abstimmung der Regelungen zu Kompostier- und Vergiarungsanlagen mit
neuem RPG

» Jemand beantragt, die Regelungen zu den Kompostier- und Vergdrungsanlagen auf das neue Raum-
planungsgesetz abzustimmen. Mit dem neuen Raumplanungsgesetz wiirden konkrete Bestimmungen zu
Kompostieranlagen und zu Biogasanlagen gemacht (Art. 16a Abs. 1bis und Art. 24 quater). Die neuen
Bestimmungen regeln, wann die Anlagen ausserhalb der Bauzone zonenkonform resp. standortgebun-
den sind und wann eine Planung notwendig wird. Die bestehenden Regelungen im kantonalen Richtplan
wdrden somit Ubersteuert. Die Formulierungen seien deshalb anzupassen.

Die Formulierungen zu den Kompostier- und Vergarungsanlagen werden im Richtplan entsprechend an-
gepasst.

5.7.2 a) Kehrichtverwertungsanlage (KVA)

42 Antrag auf Streichung der KVA Ziirich-Josefstrasse

» Ein Nachbarkanton, eine Gemeinde und eine Privatperson beantragen, den Eintrag zur KVA Ziirich-Jo-
sefstrasse aus der Richtplankarte und aus der dazugehérenden Tabelle ersatzlos zu streichen. Die KVA
Ziirich-Josefstrasse sei bereits stillgelegt und die Wérmeversorgung mittels Verbindungsleitung der Fern-
wérme-Gebiete Ziirich Nord und Zlirich West sichergestellt. Der Standort Josefstrasse bleibe fiir die
Waérme-/Kélteversorgung der Stadt Ziirich von grosser Bedeutung, er werde als Energiezentrale und
Speicher genutzt. Aus diesem Grund sei die Anlage als «Energiezentrale Ziirich-Josefstrasse und Spei-
cher» in den Richtplan Energie aufzunehmen.

Der Standort KVA Josefstrasse wird zur Streichung aus dem Richtplan beantragt. Die zahlreichen Ener-
giezentralen werden im kantonalen Richtplan nicht aufgefiihrt.

43 KVA Horgen: Zustimmende Kenntnisnahme

 Ein Verband und eine Gemeinde nehmen die Anpassung zum Eintrag Nr. 4 KVA Horgen zustimmend
zur Kenntnis. Sie werde parallel auch im regionalen Richtplan vorgenommen. Die KVA Horgen sei eine
bestens funktionierende Anlage. Sie sei zentral und flir die kosteneffiziente und ékologische Abfallentsor-
gung im Bezirk Horgen unverzichtbar. Auch fiir das klimafreundliche Fernwédrmenetz der Gemeinde Hor-
gen bedeutet der unbefristete Betrieb der KVA Horgen mehr Planungssicherheit.

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

5.7.2 b) Geologisches Tiefenlager

44 Antrag auf Uberpriifung der Richtplanrelevanz der Transporte zum
Tiefenlager

» Eine Gemeinde beantragt, die Richtplanrelevanz der Transporte zum Tiefenlager zu priifen. Die Ein-
trdge zum geologischen Tiefenlager stimmen mit dem aktuellen Stand des Verfahrens (berein. Noch un-
klar sei jedoch, ob die Zulieferung der zu lagernden Abfélle (Gefahrengut der Klasse 7) ein richtplanrele-
vantes Thema darstelle, da es bei der Einlagerung zu vielen Transporten von Wiirenlingen hin zum
Standort des geologischen Tiefenlagers in nérdlich Ldgern komme.

Der Antrag wurde geprift. Die Anlieferung der radioaktiven Abfalle zum geologischen Tiefenlager stellt
kein richtplanrelevantes Vorhaben dar. Es handelt sich um einen betrieblichen Aspekt. Ausnahmetrans-
portrouten werden im Richtplan nicht abgebildet. Eine Raumsicherung ist nicht notwendig.

45 Oberflachenanlage geologisches Tiefenlager: Antrag auf Bahnanschluss

» Mehrere Parteien beantragen, fiir den Bau und den Betrieb des Tiefenlagers ein Bahnanschluss vorzu-
sehen. Der Eintrag sei als Vororientierung aufzunehmen. Die Bahnlinie Kaiserstuhl — Zweidlen sei nur 2
km entfernt. Fiir die enormen Kubaturen fiir den Aushub sei ein umweltschonender Transport zwingend.
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Ein Umladebahnhof fiir den Materialtransport stellt eine mogliche Option fir die Zukunft dar. Zurzeit ver-
fugt der Kanton nicht Gber geniigende Grundlagen, um den Standort eines méglichen Verladebahnhofs in
den Richtplan aufzunehmen. Der Antrag wird nicht beriicksichtigt.

46 Vorlaufiger Schutzbereich: Korrektur von Flache und Hinweis

» Jemand beantragt, die Fléche des vorldufigen Schutzbereichs (Objekt Nr. 12) zu korrigieren, denn diese
betrage 2900 ha (29 km?) und nicht 3000 ha. Der Text «Hinweise» sei wie folgt anzupassen: «Nutzungsein-
sechrankungen-unterhalb Horizont von 0 m.i.M. geplant; Tiefe ab der eine Bewilligung des Bundes fiir Nut-
zungen im Untergrund notwendig ist: Fiir Bohrungen und unterirdische Bauwerke ab der oberen Schicht-
grenze der Gesteinsschichten des Malms, fiir den Abbau von Festgestein (mineralische Rohstoffe sowie
Energierohstoffe ab der Felsoberfldche).» In Ubereinstimmung mit den Anderungen in Tabelle b) sei auch
die Legende in Abb. 5.7. anzupassen und der vorldufige Schutzbereich im Untergrund als geplant zu kenn-
zeichnen. Bei den Auflagen zur Nutzung des Untergrunds handle es sich nicht um Nutzungsein-
schréankungen, sondern um eine zusétzliche Bewilligungspflicht. Es werde der Erhalt der Sicherheits-
funktionen im vorldufigen Schutzbereich gepriift.

Die Flache des vorlaufigen Schutzbereichs wird auf 29 km? korrigiert. Der Hinweistext wird von «Nut-
zungseinschrankung» zu «Bewilligungspflicht» korrigiert. Die detaillierte Begriindung hierfiir wird in den
Erlauterungsbericht aufgenommen.

47 Schutzbereich im Untergrund: Sicherstellung Kiesabbau Riitifeld

» Jemand merkt an, dass fiir das geologische Tiefenlager ein grossflachiger «vorldufiger Schutzbereich
im Untergrund» ausgeschieden werde. Dieser Bereich umfasse auch die Kiesgrube Riitifeld in Stadel. Bei
der weiteren Planung sei sicherzustellen, dass der laufende und zukiinftige Kiesabbau an diesem Ort
nicht eingeschrénkt werde.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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5.7.2 c) Deponien

48 Beschrieb des Landfill-Minings

» Jemand beantragt einen Kurzbeschrieb zum Konzept des Landfill-Minings. Im Richtplan werde ein
neues Konzept eingefiihrt, jedoch nicht beschrieben. Da der Richtplantext massgeblich sei, sollte die
grundlegende Definition des Landfill-Minings auch direkt darin aufgefiihrt werden.

Die Beschreibung zum Landfill-Mining wird im Erlauterungsbericht erganzt. Der Richtplantext wird be-
wusst kurz gehalten.

49 Risikoverteilung bei Landfill-Mining

« Jemand beantragt, beim Landfill-Mining Risikoverteilung und finanzielle Verantwortlichkeiten zu definie-
ren. Landfill-Mining solle dazu beitragen, ehemalige Deponien auszuheben, um die enthaltenen Materia-
lien zu recyclieren und dadurch ein neues oder zusétzliches Deponievolumen zu schaffen. Dieses Kon-
zept birgt jedoch Risiken, insbesondere durch unerwartete und nicht regular abgelagerte Abfélle. Es sei
nicht gekléart, was geschehe, wenn das ausgehobene Material grésstenteils nicht wie vorgesehen weiter-
resp. wiederverwertet werden kénne und stattdessen teuer in einer anderen, typengerechten Deponie
entsorgt werden miisse. Es sei nicht klar, wer die Mehrkosten zu tragen habe, falls die entstandenen Auf-
wénde nicht mit der Auffiillung des neu geschaffenen Volumens gedeckt werden kénnten.

Landfill-Mining-Standorte sollen, wie andere Deponiestandorte, durch private Firmen realisiert werden.
Nicht verwertbare Anteile sollen soweit moglich in der neuen Deponie vor Ort wieder abgelagert werden.
Die Kosten sollen durch die grossere neue Deponie gedeckt werden.

50 Offene Fragen zum Landfill-Mining

« Jemand bemerkt zum Landfill-Mining folgendes: Das Konzept werde grundsétzlich begrtisst. Es seien
Jedoch noch Fragen offen, insbesondere in Hinblick auf die wirtschaftliche Tragbarkeit (durch den
Aushub von unvorhergesehenen, nicht recyclebaren Abféllen), die technische Machbarkeit (Lage,
Entwésserung), die Risiken (durch Mobilisierung von Schadstoffen) sowie die Verantwortlichkeiten
(Haftung). Diese Aspekte miissten friihzeitig geklart werden, um Planungssicherheit zu schaffen.

Die Bemerkung wird zur Kenntnis genommen. Die Landfill-Mining Standorte miissen wie alle anderen
Standorte im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens vertieft untersucht werden. Dabei werden die
beschrieben Fragen zu klaren sein.

51 Besonderes Augenmerk den verkehrlichen Aspekten

» Jemand beantragt, auf die verkehrlichen Aspekte im weiteren Prozess ein besonderes Augenmerk zu
richten. Aus der jeweiligen regionalen Sicht stellten die Erschliessung einer Deponie, das erhéhte Ver-
kehrsaufkommen fiir die lokale Bevélkerung sowie die Konzentration der Belastungen die Hauptkonflikt-
punkte dar.

Den verkehrlichen Aspekten wurde bei der Beurteilung ein hohes Augenmerk geschenkt. Auch bei den
weiteren Planungsschritten wird der Erschliessung besondere Beachtung zukommen.

52 Klarung bzgl. Deponien Typ C/D/E (einer oder mehrere Typen)

* Ein Verband beantragt, zu kléren, ob die Deponietypen C/D/E als ein oder als drei separate Typen gel-
ten. Aus den Unterlagen gehe dies nicht hervor. Geméss Nachfrage beim ARE wiirden die Deponietypen
C/D/E normalerweise in einer Deponie kombiniert und z&hlten folglich als ein Typ.

Bei den Deponietypen C, D und E handelt es sich um drei separate Typen, welche zumeist als komplexe
Deponiebauwerke mit aufwandigen Abdichtungs- und Entwasserungsvorrichtungen bestehen. Innerhalb

der Deponie kdnnen dann Kompartimente von allen Typen erstellt werden, weshalb in den meisten Fallen
jede Deponie alle Typen annehmen kann. FUr Typ E Deponien gelten jedoch gemass VVEA erhdhte An-
forderungen, welche nicht jeder Standort erfillt.
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53 Starkere Gewichtung von schiitzenswerten Lebensraumen

* Ein Verband und mehrere Gemeinden beantragen, bei der Eignung von Deponiestandorten das Krite-
rium beziiglich Erhalt von schiitzenswerten Lebensrédumen stérker zu gewichten. Die grundsétzlich geeig-
neten Standorte wurden anhand eines Kriterienrasters bewertet und einer Interessenabwdégung unterzo-
gen. Gemdss Rundschau Deponien des Kantons ist die Beeintrdchtigung von schiitzenswerten Lebens-
rdumen ein Ausschlusskriterium fiir einen Deponiestandort. Zudem wird kritisch hinterfragt, wie detailliert
das Kriterienraster gepriift wurde.

Die Kriterien und deren Gewichtung wurden in einem ausfuhrlichen Prozess zusammen mit den Fachstel-
len und den betroffenen Interessenverbanden entwickelt. Die Beurteilung erfolgte dann durch die jeweili-
gen kantonalen Fachstellen. Um sicherzustellen, dass die Planung auch unter Beachtung unterschiedli-
cher Sichtweisen Bestand hat, wurden drei Gewichtungsansatze angewandt. Diese Sensitivitdtsanalyse
hat gezeigt, dass die vorgeschlagenen Standorte auch dann als am geeignetsten beurteilt wurden.

54 Eingedolte Bache innerhalb Deponieperimetern ausdolen und revitalisieren

» Mehrere Verbénde und Gemeinden beantragen, eingedolte Béche innerhalb vom Deponieperimeter
auszudolen und naturnah zu gestalten. Art. 38 GSchG verlangt, dass Fliessgewésser nicht liberdeckt
oder eingedolt werden diirfen. Eine Deponie darf nicht dazu fiihren, dass eine kiinftige Revitalisierung
eines eingedolten Bachs erschwert oder verhindert wird. Durch Deponien betroffene Fliessgewésser sind
deshalb zwingend zu revitalisieren und naturnah auszugestalten.

Wenn eine neue Deponie ein eingedoltes Gewasser tangiert, so muss dieses im Rahmen des Depo-
nieprojekts gedffnet und revitalisiert werden.

55 Erfassung/ Koordination der landwirtschaftlichen Bodenaufwertungen unter
5000 m3

» Mehrere Gemeinden und Verbénde beantragen, Bodenaufwertungen unter 5000 m3 zu erfassen und eine
Koordination mit diesen planungspflichtigen Standorten durchzufiihren. Bei der Bewilligung sei darauf zu
achten, dass der Deponiebetrieb sowie der damit zusammenhéngende Transport das Landschaftsbild nicht
liberméssig belasten. Wegen den unternehmerisch ebenfalls interessanten Bodenaufwertungen bestehe
zugunsten des Landschaftsbildes und der Verkehrserschliessung ein genereller Koordinationsbedarf.

Wenn immer moglich werden solche Vorhaben koordiniert. Bei einzelnen Standorten kénnen Synergien
mit Bodenaufwertungen entstehen; dies wird im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens geprift. Eine
Koordination auf Stufe Richtplanung ist nicht zweckmassig.

56 Keine Einleitung von Bromid (und weiteren genannten Substanzen) in ARA
Aadorf

 Ein Nachbarkanton beantragt, zu vermeiden, dass Bromid, Vorlduferverbindungen von Nitrosaminen
und Chromverbindungen in die ARA Aadorf (TG) eingeleitet werden. Die ARA Aadorf wurde 2022 mit ei-
ner Ozonung zur Elimination von Mikroverunreinigungen erweitert. Damit das zu behandelnde Abwasser
fiir eine Ozonung geeignet ist, sind gewisse Bedingungen einzuhalten. Ein wesentlicher Punkt ist die Ver-
meidung von toxischen Nebenprodukten (Bromat, Nitrosamine und Cr6+ etc.) bei der Oxidation mittels
Ozon. Dies bedingt eine tiefe Konzentration derer Vorlduferverbindungen im zu behandelnden Abwasser.
Dies sind hauptséchlich Bromid, Vorlduferverbindungen von Nitrosaminen und Chromverbindungen. Aus
der Fachliteratur ist bekannt, dass Abwésser aus Kehrichtverbrennungsanlagen, Sonderabfallindustrien
und Deponien erhéhte Bromidkonzentrationen aufweisen. Eine Einleitung solcher Abwésser in die ARA
Aadorf gilt es zu vermeiden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung berucksichtigt. Im Gestaltungs-
planverfahren muss bei jedem Standort die beste Variante fur die Ableitung und Reinigung des Sicker-
wassers gesucht und umgesetzt werden. Dies kann unter Umstanden auch eine Abwasserreinigungsan-
lage auf der Deponie bedingen.

57 Wenige grosse anstatt viele kleine Standorte

 Ein Verband beantragt, dass sich der Kanton auf wenige Standorte konzentriert, anstatt eine Vielzahl
kleinerer Deponiestandorte festzulegen. Diese kénnten im Gegenzug optimaler ausgestaltet werden.
Mehrere Standorte werden teilweise kritisch beurteilt.
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Es wurde bereits versucht, das Volumen zu maximieren und die Standorte mdglichst so zu optimieren,
dass diese landschaftsvertraglich sind. Viele grossere Standorte sind aufgrund der Landschaftsvertrag-
lichkeit nicht moglich. Zu den einzelnen Standorten verweisen wir auf die separaten Stellungnahmen pro
Standort.

58 Nur zwei Standorte pro Gebiet in Betrieb

* Ein Verband beantragt, festzulegen, dass je Gebiet nur maximal zwei Deponien (reg. Typ A und/oder
kant. Typen B-E) in Betrieb sein diirfen. Die Konzentration der Deponien auf das réumlich begrenzte Ge-
biet (Geldandekammer Wédenswil-Horgen) sei aus Sicht der Region nicht nachvollziehbar und entspre-
che nicht einer idealen und fairen Lastenverteilung innerhalb der Region/der Gemeinden.

Mit dem neuen, strikteren Kreismodell soll nur noch ein Standort (Typ B, C, D und E) pro Gebiet in Be-
trieb sein. Die Festsetzung der Standorte Typ A obliegt den Regionen.

59 Nur ein Standort pro Kreismodell in Betrieb

» Mehrere Gemeinden und ein Verband beantragen, pro mit Kreismodell bezeichneter Region dlirfe nur
ein Standort in Betrieb sein, unabhédngig vom Deponietyp. Mit dem Verweis auf die verkehrlichen Auswir-
kungen werde im Richtplantext festgelegt, dass in Gebieten, wo Standorte nahe beieinander ldgen (Kreis-
modell), maximal ein Standort pro Deponietyp in Betrieb sein dlirfe. Es miisse daher sichergestellt wer-
den, dass nicht trotzdem 2 Standorte gleichzeitig in Betrieb sein kénnten, weil gewisse sowohl fiir den
Deponietyp B als auch fiir den Deponietyp C/D/E geeignet sind. Flir eine Gemeinde sei ein gleichzeitiger
Betrieb von 2 Standorten nicht tragbar.

Mit dem neuen Kreismodell soll nur noch ein Standort pro Gebiet in Betrieb sein.

60 Nur ein Standort pro Gelandekammer in Betrieb

* Ein Verband beantragt, innerhalb derselben Geléndekammer (...) soll maximal ein Standort pro Deponie-
typ in Betrieb sein, da die Anzahl an offenen Deponien in einem zusammenhdngenden Gebiet begrenzt
werden kann.

Das Anliegen ist nachvollziehbar. In derselben Gelandekammer sollte nur eine Deponie gleichzeitig in
Betrieb sein. Die Vorlage wird entsprechend angepasst.

61 Keine Beschrankung des Einzugsperimeters iiber die Kantonsgrenze

 Ein Nachbarkanton beantragt, Einzugsgebiete fiir ausserkantonale Abfélle bei bestimmten Deponien zu
6ffnen bzw. offen zu halten. Im Grenzgebiet zum Kanton Thurgau seien mehrere Deponien der Typen B
bzw. Multikomponentendeponien der Typen B, C, D und E fiir den Eintrag im Richtplan vorgesehen (...).
Bis anhin war es fiir den Kanton Thurgau méglich, Abfélle der Typen A, B und E auch im Kanton Ziirich ab-
zulagern. Diese Praxis solle beibehalten werden, namentlich fiir Materialien der Typen B und E, sowie flir
Behandlungsriicksténde aus Bodenwaschanlagen (Typ-C-Material). Es wird darauf verwiesen, dass dieses
Prinzip in der Praxis auf Gegenseitigkeit beruhe.

Es ist keine Beschrankung der Einzugsgebiete geplant. Der Kanton halt sich unter Pt. 5.7.3 a) lediglich
die Mdglichkeit offen, in Ausnahmefallen ein solches zu definieren. Dies ist konform mit Art. 4 VVEA.

62 Definiertes Deponievolumen: absolute Obergrenze (keine Kapazitiatserhé6hung
durch Voraushub)
» Eine Gemeinde beantragt, das Deponievolumen geméss Tabelle (S. 69 ff.) soll als absolute Obergrenze

gelten. Eine weitere Kapazitdtserhéhung durch einen Voraushub sei nicht akzeptabel fiir die Standortge-
meinden. Die Formulierung lasse beliebigen Spielraum offen, das Volumen zu erhéhen.

Die Vorgaben zum Volumen werden bereits strenger gehandhabt als in der Vergangenheit. Die Bedin-
gungen zum Voraushub werden im Erlauterungsbericht ausfiihrlich behandelt. Weniger Volumen an ei-
nem Standort bedeutet, dass mehr Standorte realisiert werden mussen.

63 Volumen als Richtwert statt Obergrenze

* Ein Privater beantragt, den Begriff «Obergrenze» durch «Richtwert» zu ersetzen: «Das Deponievolu-
men in nachfolgender Tabelle gilt als Richtwert.» Das Raumplanungsgesetz schreibe in Art. 1 dem Bund,
den Kantonen und den Gemeinden vor, daflir zu sorgen, dass der Boden haushélterisch genutzt werde.
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Durch den Verzicht einer « Obergrenze» kénne die Fldcheneffizienz ggf. erhéht und neue Deponiestand-
orte geschont werden. Auch seien auf Stufe Richtplan noch keine parzellenscharfen Inhalte und exakte
Endgestaltungsmodelle der Deponien méglich. Diese wiirden im Zuge der Definition der Endgestaltung
mit dem Gestaltungsplanverfahren definiert. Ein gewisser Spielraum nach oben miisse méglich sein, falls
sie aus rdumlicher und landschaftsgestalterischer Sicht oder einer harmonischen Einbettung in eine
Gelédndekammer sinnvoll sind.

Das Deponievolumen wurde auf Wunsch von vielen Akteuren bewusst als Obergrenze definiert (vgl. Erldu-
terungsbericht). In den Erlauterungen wird beschrieben, welche Bedingungen fiir einen zusatzlichen Vo-
raushub erfullt sein mussen.

64 Steuerung/Priorisierung der Standorte besser darlegen

* Ein Verband beantragt, die Steuerung der Realisierung der Standorte mittels Priorisierung deutlicher
darzulegen. Es solle, neben dem Kreismodell, mittels eines Zeitstrahls aufgezeigt werden, welche Stand-
orte in welcher Phase in Betrieb genommen werden sollen. Durch die Priorisierung und durch das Kreis-
modell kbnne zwar eine gewisse Anhéufung an offenen Deponien in einem gewissen Umkreis reduziert
werden (...). Gleichzeitig solle, mit den in der Teilrevision empfohlenen Standorten, ein zusétzliches Fas-
sungsvermégen von 11,4 Mio. m? allein im Unterland erméglicht werden (zu den bestehenden 6 Mio. m3).
Der Bedarf fiir eine solche Menge an zusétzlichem Deponievermégen wére detailliert aufzuzeigen. Es
wird befiirchtet, dass die gewéhlten Steuerungsmassnahmen nicht ausreichten, um eine Anh&ufung von
Deponien zu vermeiden.

Mit der Teilrevision 2024 wurden mehrere Steuerelemente eingeflihrt. Die Einflihrung zusatzlicher Ele-
mente wirde den Prozess kompliziert machen. Das neue Kreismodell wird aber nochmals deutlicher und
einfacher formuliert.

65 Zeitliche Priorisierung der Ersatzstandorte

» Mehrere Private beantragen, die Ersatzstandorte realisieren zu kénnen, falls sich der oder die priorita-
ren Standorte innerhalb von 10 Jahren ab letzter Richtplanrevision als nicht realisierbar herausstellen
sollten. (...) Aus dem Richtplan werde nicht ersichtlich, wann resp. unter welchen Umstédnden die Ersatz-
standorte zum Tragen kédmen. Aus eigener Erfahrung seien vor allem die drei Kriterien «Zustimmung der
Grundeigentiimer», «Erschliessungslésung» sowie «geologische und topographische Voraussetzungen»
fur die Realisierung einer Deponie entscheidend. Seien nicht alle drei Hauptkriterien gleichzeitig erfiillt,
werde sich ein Deponiestandort vorerst nicht realisieren lassen. Daher sei eine klare, zeitliche Kompo-
nente als Entscheidungskriterien fiir die Zulassung der Ersatzstandorte notwendig.

Die Priorisierung wird im Erlauterungsbericht ausfiihrlicher beschrieben.

66 Regelung, nur ein Standort Typ B pro Region sei zu eng gefasst

» Jemand beantragt (bei der Standortplanung) auch angrenzende Planungsregionen einzubeziehen, denn
die Regelung, nur einen Standort Typ B pro Planungsregion zuzulassen, sei zu eng gefasst. Falls z.B. in
einer oder mehreren benachbarten Regionen keine Deponien Typ B bewilligt werden kénnen, sollte die
Mobglichkeit bestehen, einen Ersatzstandort zu realisieren. Angesichts des wachsenden Widerstands
gegen Deponieprojekte und der Tatsache, dass viele angedachte Standorte (...) aufgrund uniiber-
windbarer Hiirden nicht realisierbar seien, solle die Regelung flexibler gestaltet werden. Im Sinne von
moglichst kurzen Transportdistanzen, der Entlastung der Hauptverkehrsachsen und einer besseren regio-
nalen Verteilung solle die Regelung weniger restriktiv sein. Nur durch parallellaufende Bewilligungsver-
fahren kénne ein erfolgreicher Abschluss erzielt werden.

Die Einwendungen werden geprtift, es ist aber ein grosses Anliegen der einzelnen Regionen, die Belas-
tung durch Deponien moglichst gering zu halten.

67 Reduktion der Standorte in der Region Unterland

 Ein Verband beantragt, einen Lastenausgleich tiber den gesamten Kanton anzustreben. Das bedeute
fiir die Standorte im Unterland, dass drei zu streichen seien. Geméss Bericht der Gesamtschau Deponien
seien Uber einen Zeitraum von 40 Jahren etwa 12 Deponien Typ B und ca. 7 Deponien Typ C/D/E not-
wendig. Der kantonale Richtplan sehe dazu neu vor, dass pro Region nur ein Standort Typ B in Betrieb
sel, sodass die verkehrlichen Auswirkungen méglichst geringgehalten werden kénnen. Im Ziircher Unter-
land sind heute in den Gemeinden Eglisau, Lufingen und Weiach Deponien Typ B in Betrieb. Fiir die De-
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ponie in Eglisau ist im kantonalen Richtplan eine geplante Erweiterung bereits eingetragen. Zudem kén-
nen Abfallstoffe Typ C/D/E auf der Deponie in Weiach abgelagert werden. Aus regionaler Sicht werde die
kantonale Aufgabe von einer Deponie Typ B mehr als erflllt. Im kantonalen Vergleich falle auf, dass die
Lastenverteilung nicht gleichmé&ssig ausféllt. Durch die Eintragung weiterer Deponiestandorte entstehe im
Unterland eine Uberkapazitét und regionale Ballung an Deponien (insb. Typ B), welche so nicht gerecht-
fertigt und unverhéltnisméssig sei.

Da nicht alle Standorte realisiert werden kdnnen, wurden mehr Standorte vorgeschlagen als effektiv notwendig
sind. Die Anzahl Standorte in Betrieb wird durch den Bedarfsnachweis in der kantonalen Abfallplanung, durch
das Kreismodell und pro Region begrenzt. Die Ballung von Deponiestandorten kann nicht vermeiden werden,
da viele Gebiete fiir Deponien nicht geeignet sind, z.B. aufgrund von Grundwasservorkommen.

68 Keine zusatzlichen Standorte in der Region Pfannenstil

* Eine Gemeinde beantragt, die neu zur Festsetzung vorgesehenen Standorte Nr. 33 Erzacher (Egg, Oetwil
a.S.), Nr. 34 Ruebacher (Stéfa, Oetwil a.S.), Nr. 35 Wimisweid (Erlenbach), Nr. 38 Brunnenwisen (Zollikon)
und Nr. 39 Neuweid (Maur) zu streichen. Die Deponiestandortplanung verdiene aus kommunaler und regiona-
ler Optik eine genauere Betrachtung. Der Kanton habe ausgewiesen, dass liber einen Zeitraum von 40 Jahren
zur Gewéhrleistung der Entsorgungssicherheit und kurzen Transportwegen insgesamt rund 20 Deponien im
Kanton Ziirich nétig seien. Die Gemeinde anerkenne den zusétzlichen Bedarf und erachtet eine regionale Ver-
teilung zur Sicherstellung kurzer Wege als sinnvoll. Im aktuellen kantonalen Richtplan seien im Einzugsgebiet
der Region bereits fiinf bestehende oder als geplant bezeichnete Deponiestandorte eingetragen. Zusétzlich
sollten nun flinf weitere neue Deponie- bzw. Ersatzstandorte festgesetzt bzw. verankert werden. Bei allen
Standorten bestiinden grosse Konflikte (...). Der regionale Bedarf sei mit den bereits festgesetzten, bestehen-
den oder geplanten Deponiestandorten abgedeckt.

Da nicht alle Standorte realisiert werden kénnen, wurden mehr Standorte vorgeschlagen als effektiv notwendig
sind. Um die Belastung in einem Gebiet zu minimieren, wird die Anzahl Standorte in Betrieb mit dem Kreismo-
dell sowie Vorgaben an Standorte pro Region begrenzt. Das striktere Kreismodell Iasst nur noch ein aktiver
Standort zu, unabhangig vom Deponietyp.

69 Nur eine Deponie im Gebiet Egg, Gossau, Griiningen und Oetwil

» Jemand beantragt, den Richtplan dahingehend anzupassen, dass pro Region gleichzeitig nur eine De-
ponie, egal welchen Typs, in Betrieb ist. Im Richtplan werde festgelegt, dass im Umkreis von 5 km maxi-
mal eine Deponie, unabhédngig vom Typ der Deponie, in Betrieb sein dlirfe. Im Gebiet Eqgg, Gossau,
Griiningen und Oetwil finde sich eine Massierung von Deponiestandorten, welche flir verschiedene Depo-
nietypen vorgesehen seien. Es sei fiir die Bevilkerung massiv belastend, wenn mehr als eine Deponie in
dieser Region in Betrieb sei.

Das Anliegen wird aufgenommen. Das Kreismodell wird im Sinne des Antrags verscharft.

70 Zustimmung zur Standortevaluation

 Ein Nachbarkanton, eine Gemeinde und eine Partei unterstiitzen das gewéhlte Vorgehen, bei dem der
Kanton auf dem ganzen Kantonsgebiet evaluiert, welche Gebiete im Hinblick auf die Geologie, Verkehr,
Einordnung in Landschaft und Siedlungsgebiet und so weiter am geeignetsten sind. Grundsétzlich sei
man der Auffassung, dass auch in den ndchsten Jahrzehnten trotz Kreislaufwirtschaft Deponien nétig
sein werden. Die geeigneten Standorte daflir seien rar. Der gewéhlte Ansatz diene auch der Abstimmung
der Deponieplanung mit dem Kanton Thurgau als Nachbarkanton und entlaste diesen. Insbesondere wer-
den die Bemiihungen, die verkehrlichen Auswirkungen von Deponien méglichst gering zu halten, be-
griisst sowie der Eintrag von Deponien, welche nur in Kombination mit Landfill-Mining realisiert werden
sollen.

Die positiven Riickmeldungen werden zur Kenntnis genommen.

71 Antrag auf Textkorrektur im 1. Absatz

* Mehrere Private beantragen, den zweiten Satz im 1. Absatz wie folgt zu korrigieren: «Durch einen Vo-
raushub kann das Volumen jedoch erhéht werden sefern-das-abgefiihrte-Materal-mindestenszu15%
stofflich-verwertet-wirdy». Die Pflicht zur stofflichen Verwertung fiir eine Volumenerhéhung sei sachlich
nicht gerechtfertigt. Einerseits miisse eine solche Volumenvergrésserung zwingend auch bei Vorliegen
von verschmutztem Material zuldssig sein, sofern dieses zwar nicht einer stofflichen Verwertung zuge-
flihrt, aber gegeniiber dem bestehenden Zustand besser entsorgt werden kénne. Eine solche Sanierung
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von belasteten Standorten oder vorbestehenden Deponien liege zweifellos ebenfalls im éffentlichen Inte-
resse und diirfe nicht mit einem Ausschluss der Volumenvergrésserung abgestraft werden, wenn eine
stoffliche Verwertung gar nicht méglich sei. Es bestehe kein zusétzlicher Regelungsbedarf auf der Ebene
des Richtplans, welcher (ber die allgemeinen Verwertungs- bzw. Entsorgungspflichten geméss VVEA
hinausgehe.

Es geht bei der Verwertungspflicht darum, eine Umlagerung in eine Deponie Typ A zu vermeiden. Die stoffli-
che Verwertung wird in den Erlauterungen prazisiert. Auch eine Ablagerung in eine Kiesgrube gilt als stoffliche
Verwertung. Landfill-Mining und belastetes Material sind von diesem Passus ausgenommen.

72 Antrag auf Textanpassung bzgl. Bahnanschluss

» Mehrere Private beantragen, Absatz 2 und 4 sollen nicht fiir Standorte mit Bahnanschluss gelten.
Standorte mit Bahnschluss seien zu férdern und von den Kreismodellen auszunehmen.

Da der Bahnanschluss meist nicht zwingend ist, bleiben die Kreismodelle bestehen.

73 Antrag auf Streichung des 3. Absatzes

» Jemand beantragt, Absatz 3 génzlich zu streichen. Es sei unklar, welche Kriterien fiir die Priorisierung
gelten und wer wann nach welchen Kriterien dariiber entscheide, ob ein Standort nicht realisiert werden
kénne.

Die Priorisierung erfolgte aufgrund einer Vielzahl von Kriterien, welche neu im Erlduterungsbericht beschrie-
ben werden.
74 Antrag auf Anpassung des letzten Absatzes

» Mehrere Verbénde beantragen, den letzten Absatz wie folgt anzupassen: «Dem Landschaftsschutz,
dem Naturschutz und der siedlungsschonenden Verkehrsanbindung wird besondere Beachtung ge-
schenkt. Nach der Rekultivierung der Fldchen ist deren 6kologischer Wert zu erhéhen (...).»

Der Landschaftsschutz, der Naturschutz und die siedlungsschonende Verkehrsanbindung waren bereits
bei der Standortauswahl wichtige Kriterien, welche in den nachgelagerten Verfahren weiter vertieft wer-
den. Wann immer maglich wird bei einer Rekultivierung eine Aufwertung der Flachen angestrebt, sei es in
der Landwirtschaft, im Wald und fir den Naturschutz.
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Einzelstandorte

Im Folgenden werden die Einwendungen zu den einzelnen Standorten jeweils separat behandelt. Da
zahlreiche Einwendungen thematisch Ubereinstimmen und sdmtliche Standorte auf Stufe Richtplan disku-
tiert werden, kommt es zwangslaufig zu inhaltlichen Wiederholungen.

Nr. 7 und 8, Maschwanden/Obfelden, Fuchsloch und Holzweid

75 Auf Streichung der Standorte Fuchsloch und Holzweid verzichten

» Eine Gemeinde und eine Privatperson beantragen, den Deponiestandort Nr. 7, Maschwanden/Obfelden,
Fuchsloch im Richtplan zu belassen. Der Standort Fuchsloch habe in der Gesamtschau Deponien 223
Punkte erzielt und damit mehr als alle anderen Standorte im siidlichen Kantonsteil. Der Standort kénne
innert klirzester Zeit realisiert werden und damit den dringenden Bedarf an Deponieraum des Typs B im
stidlichen Kantonsteil fiir die ndchsten 10 bis 15 Jahre decken. Die neu im Richtplan angedachte Erweite-
rung der Deponie Tambrig mit einem Kompartiment des Typs B kbnne friihestens in 15 Jahren in Betrieb
gehen und die Bewilligungsféahigkeit sei weit komplexer. Mit einer Deponie Fuchsloch in Verbindung mit
der Deponieerweiterung Tambrig kénne ein nahtloser Deponiebetrieb kurz-, mittel- und langfristig sicher-
gestellt werden.

» Jemand beantragt, der Deponiestandort Nr. 8, Maschwanden/Obfelden, Holzweid im Richtplan zu be-
lassen. Eine allfdllige Entlassung aus dem Richtplan dlirfe erst vorgenommen werden, wenn bei genaue-
ren Abklérungen tatséchlich die Unvereinbarkeit des Standortes mit einer Deponie Typ B nachgewiesen
werde. Der Deponie-Standort Holzweid sei seit 30 Jahren im kantonalen Richtplan festgesetzt, solle nun
jedoch aufgrund wasserfiihrender Schottervorkommen daraus entlassen werden. Gleichzeitig werde ein
neues Kompartiment des Typs B beim bestehenden Deponiestandort Tambrig vorgesehen. Der Vergleich
der Standorte geméss Deponieschau zeige, dass die beiden Standorte nahezu gleichwertig seien. Fiir
die Holzweid seien bereits Projektstudien erfolgt. Das mbégliche Deponievolumen sei zudem hdher als
bisher ausgewiesen.

Die bestehenden Standorte wurden in einem politischen Prozess durch den Kantonsrat im Richtplan fest-
gesetzt. Eine Streichung ist dann moglich, wenn sich die Ausgangslage verandert hat oder der Standort
neu von einem Ausschlusskriterium betroffen ist. Samtliche bestehende Standorte wurden im Rahmen
der Gesamtschau nochmals Uberprift.

Beim Standort Fuchsloch brachten neuere Untersuchungen grundwasserfihrende Schichten hervor, wel-
che ein eindeutiges Ausschlusskriterium darstellen. Beim nahegelegenen Standort Holzweid werden die-
selben grundwasserfiihrenden Schichten erwartet. Selbst wenn diese Schichten im Bereich Holzweid wi-
der Erwarten nicht mehr vorhanden waren, ist dort aufgrund der Beschaffenheit des Untergrunds nur die
Erstellung einer Deponie Typ B méglich. Da sich der Standort jedoch vollstandig im Wald befindet,
musste fir eine Rodungsbewilligung nachgewiesen werden, dass keine regionale Alternative im Offen-
land besteht. Dies ist jedoch, wie der Hinweis auf die bestehende Deponie Tambrig zeigt, nicht der Fall.
Deshalb wird an der Streichung des geplanten Standorts Holzweid festgehalten.

Nr. 21, Obfelden, Tambrig

76 Keine Einschrankung auf Typ B fiir den Standort Tambrig

» Jemand beantragt, fiir den Standort Nr. 21 Obfelden, Tambrig unter «Realisierungsstand; Bedingun-
gen» die Beschrénkung auf Typ B (fiir die Erweiterung Tambrig Sid) ersatzlos zu streichen. Die Bedin-
gung «nur Typ B» sei eventualiter héchstens auf 2.5 Mio. der 3.5 Mio. m? anzuwenden, da 1 Mio. m? fiir
die Héherfillung der bestehenden C/D/E-Deponie vorgesehen sei.

Die Eignung des Standortes als Deponie Typ B ist basierend auf den aktuellen Untersuchungen aus ge-
wasserschutzrechtlicher Sicht mdglich. Der Standort liegt in einem zum Schutz des unterirdischen Ge-
wassers notwendigen Randgebiet. Weitere Deponietypen C/D/E sind aufgrund der Lage tber dem Ge-
wasserschutzbereich Ay ausgeschlossen. Im Bereich der bestehen Deponie kann eine vertikale Erweite-
rung (Aufschittung) mit den Deponietypen C/D/E erfolgen. Die Formulierung «nur Typ B» wird im Richt-
plan gestrichen.

Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2024, Mitwirkungsbericht, Antrag des Regierungsrates 26



77 Intransparenter Bewertungsprozess

» Eine Gemeinde beméngelt die unzureichende Information (ber die Planung und den intransparenten
Bewertungsprozess. Die vorgesehene Erweiterung sei flichenméssig betrdchtlich, obwohl die Erweite-
rung des Standorts Tambrig in der Bewertung relativ schwach abgeschnitten habe. Die mangelnde
Transparenz ber Punktevergabe und Entscheidungsgrundlagen werfe Fragen auf.

Die Standortevaluation ist im Bericht zur Gesamtschau Deponien transparent dargelegt, samtliche Ge-
meinden wurden mit einem Schreiben friihzeitig Uber die laufende Deponiestandortsuche informiert. Da-
mit die betroffenen Gemeinden, Grundeigentiimer und Privatpersonen gentigend Zeit hatten, sich zu in-
formieren, wurden die Deponiestandorte ein halbes Jahr vor der 6ffentlichen Auflage vorgestellt. An ins-
gesamt Veranstaltungen an aktiven Deponien wurde Uber die Standorte informiert. Nach der Festset-
zung der Standorte im kantonalen Richtplan durch den Kantonsrat muss fiir jeden Standort ein Gestal-
tungsplanverfahren mit Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) durchgefiihrt werden. Dabei werden
betroffene Parteien direkt einbezogen. Vor der Festsetzung durch die Baudirektion werden auch die
Gestaltungsplane o6ffentlich aufgelegt und alle kénnen dazu Stellung nehmen. Vor dem Bau einer
Deponie wird zudem ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchgefihrt, bei welchem die
Standortgemeinde federflihrend ist.

78 Uberarbeitung der Standortevaluation

» Eine Gemeinde beantragt eine vollstadndige Abklarung der Auswirkungen der Deponieerweiterung am
Standort Tambrig vorzunehmen. Die Analyse habe nicht nur die 6kologischen Aspekte, sondern auch die
finanziellen Belange zu beriicksichtigen. Fiir die Bevélkerung bestehe wenig Mehrwert. Ein finanzieller
Ausgleich sei unerlésslich. Eine Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) ist zwingend notwendig. Der
rechtskréftige Gestaltungsplan sehe eine periodische Uberpriifung der Verkehrssituation vor. Dies sei in
der Verantwortung der Baudirektion.

Standorte, die keine Ausschlusskriterien wie gesetzliche Schutz- oder Nutzungsinteressen verletzen, gel-
ten als grundsatzlich geeignet und wurden als potenzielle Standorte weiter beriicksichtigt. Diese wurden
einer umfassenden Bewertung unterzogen, wobei Kriterien berlicksichtigt wurden, die den Schutz von
Mensch und Natur betreffen. Diese Kriterien basieren auf gesetzlichen Vorgaben und &ffentlichen Interes-
sen und wurden gemeinsam mit kantonalen Fachstellen und Vertretungen verschiedener Organisationen
im sogenannten «Echoraum» entwickelt. Fur jedes Kriterium wurde eine Punktzahl vergeben, je nach
Auswirkung auf Mensch und Umwelt. Die Bewertung erfolgte sowohl mittels automatisierter GIS-Methodik
als auch durch Begutachtungen. Wichtige Interessen wurden héher gewichtet. Die so ermittelten Punkte
fihrten zu einem Nutzwert, der die Eignung eines Standorts anzeigt. Standorte mit tiefem Nutzwert wur-
den zurlckgestellt, die besten wurden vertieft gepruft — inklusive Feldbegehungen und Bewertung von
Erschliessungsmoglichkeiten. Dabei konnten Bewertungen angepasst und Standorte weiter optimiert
oder zurtckgestellt werden.

Der Kanton Zurich kennt derzeit kein gesetzlich verankertes Instrument fur finanzielle Ausgleichszahlun-
gen an Standortgemeinden von Deponien. Die Einflihrung eines solchen Mechanismus wiirde einen
Ubergeordneten politischen Entscheid erfordern. Unabhangig davon besteht fir die Gemeinde die Mog-
lichkeit, im Rahmen einer privatrechtlichen Vereinbarung mit dem Deponiebetreiber eine Abgabe oder
Entschadigung auszuhandeln.

Mit der Umfahrung von Obfelden besteht der direkte Anschluss an die A4 wie auch an die Bahnverlade-
anlage in Affoltern a. A. Die Distanz bis zum Autobahnanschluss A4 betragt ca. 5 km. Die detaillierten
Verkehrsprognosen (Routen, Fahrten, Larmbelastungen) werden im Rahmen der Umweltvertraglichkeits-
prufung (UVP) erstellt und beurteilt.

79 Verzicht aufgrund vorhandener Naturwerte

* Mehrere Verbédnde und eine Gemeinde beantragen, den Standort Tambrig aus dem Richtplan zu strei-
chen. Gemdss Objektblatt sei aus Sicht Naturschutz aufgrund der SVO Zimmerberg/Knonaueramt ein
Ausschlusskriterium erfiillt. Zudem liege der Perimeter fast vollumfénglich im Wald, obwohl Rodungen
nach Art. 5 Waldgesetz grundsétzlich verboten seien. Ausnahmen kénnten nur in Ausnahmeféllen erfol-
gen. Es gebe aber keine Griinde, welche die Walderhaltung iiberwiegen wiirden.

Das Projekt zur Erweiterung Tambrig wurde zusammen mit Naturschutz-Fachleuten ausgearbeitet. Dabei
wurde darauf geachtet, die geschitzten Gebiete auszusparen. Bei der Erarbeitung des Gestaltungsplans
sind Detailkartierungen zu erstellen. Zu den geschitzten Gebieten zahlen ebenfalls alte Gruben. Das
ganze Gebiet kann mit der Erweiterung Tambrig nochmals aufgewertet werden.
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Die Erweiterung liegt beinahe vollstéandig im Wald. Die durch die Deponie zu rodende Waldflache wird im
Betriebs- bzw. Endzustand wieder vollstandig aufgeforstet bzw. nutzbar sein. Der Bedarf fiir eine Rodung
ist im Gestaltungsplan nachzuweisen.

80 Zustimmung zur regionalen Priorisierung

* Eine Partei stimmt der Erweiterung der Deponie Tambrig (Nr. 21) auf 6 Mio. m® zu, falls tatséchlich die
Streichung der beiden Standorte Holzweid und Fuchsloch vorgenommen werde. In diesem Raum solle
nur eine Deponie betrieben werden. Das Verhéltnis von beanspruchter Fldche und Deponievolumen sei
bei den Standorten Holzweid und Fuchsloch unglinstig und eine Streichung daher zu begriissen.

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

Nr. 22, Bonstetten, Moosacher

81 Verzicht aufgrund des Grundwassers

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 22, Bonstetten,
Moosacher zu verzichten. Es bestiinden grosse Bedenken bezliglich der Grundwassersituation im
Moosacher.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben VVEA (Anhang 2). Nebst internen Ex-
perten und Expertinnen wurde deshalb auch noch ein externer Experte zur hydrogeologischen Beurtei-
lung der Standorte beigezogen. Bezlglich Grundwasserschutz kritische Standorte wurden ausgeschlos-
sen oder mittels Kernbohrungen auf eine Eignung untersucht. Die vorgeschlagenen Standorte werden mit
den bestehenden Kenntnissen bezuglich Gewasserschutz als unkritisch eingestuft. Im Rahmen der Um-
weltvertraglichkeitsprifung (UVP) missen aber alle Standorte nochmals vertieft untersucht und beurteilt
werden. Der Standort liegt unmittelbar angrenzend zum Gewasserschutzbereich Au. Geologische Unter-
suchungen haben aber gezeigt, dass am Standort kein nutzbares Grundwasser vorhanden ist und die
Anforderungen gemass VVEA an einen Deponiestandort Typ B erflillt werden. Deponietypen C/D/E sind
aufgrund der Grundwasserverhaltnisse ausgeschlossen.

FUr den direkt angrenzenden «Fluechbach» ist ein kantonales Revitalisierungsprojekt vorgesehen. Ein
Deponieprojekt muss den Gewasserraum beriicksichtigen und bietet im besten Fall Synergien mit dem
Revitalisierungsprojekt.

82 Verzicht aufgrund der Siedlungsnihe und regionaler Ballung

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 22, Bonstetten,
Moosacher zu verzichten. Der Standort sei vom Siedlungsgebiet zu gut einsehbar. Die Deponie wére ein
méchtiger Fremdkérper. Es komme zu einer massiven Ballung von Deponien im Knonaueramt. Der Be-
wertungsprozess sei fehler- und liickenhaft und nicht nachvollziehbar. Die Interessenabwédgung sei weder
umfassend noch stufengerecht. Die Erschliessungssituation von Siiden sei ungiinstig.

Im Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden samtliche Interessen erhoben und ein erstes Mal beur-
teilt. Konflikte, welche nicht direkt zu einem Ausschluss fihren, wurden im Standortdossier festgehalten
und mussen bei jedem weiteren Planungsschritt beriicksichtigt werden. Die Konflikte sind soweit moglich
in Form von Bewertungskriterien in die gutachterliche Beurteilung und Bewertung der Standorte einge-
flossen. Diese stellt eine Interessenabwéagung auf Stufe Richtplan dar. Im Rahmen der spateren Gestal-
tungsplanverfahren missen diese Interessen und Konflikte bereinigt werden und die Standortgebunden-
heit muss nachgewiesen werden.

Es sind noch drei Deponien in der Region vorgesehen. Die Deponien in Maschwanden sollen gestrichen
werden. Beim Standort Moosacher handelt es sich um einen Landfill-Mining Standort. Diese bereits be-
lasteten Standorte sollen im Vergleich zu Standorten auf der griinen Wiese bevorzugt werden. Die zu
erzielenden Synergien sind der Grund weswegen Landfill-Mining Standorte prioritdr umgesetzt werden sol-
len. Der Standort Moosacher liegt in einer anderen Gelandekammer, wie die Standorte Tambrig oder
Schauber. Auch erfolgt die Erschliessung Uber andere Verkehrsknoten.

Die vorgeschlagenen Standorte wurden mehrfach begangen und durch einen Verkehrsexperten beziig-
lich moglichen Zufahrtsvarianten gepriift. Die Erschliessung zum geplanten Deponiestandort erfolgt direkt
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ab der unmittelbar angrenzenden Zircherstrasse, einer kantonalen Hauptverkehrsstrasse ohne Orts-
durchfahrten.

83 Verzicht aufgrund des Kulturlandschutzes

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 22, Bonstetten,
Moosacher, zu verzichten, weil durch die Deponie bis zu 8 ha wertvolle Fruchtfolgefidche verloren gin-
gen. Er befinde sich zudem im Landschaftsférderungsgebiet, welches von Bauten freizuhalten sei.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Diese Flachen werden nach dem Verfiillen der Deponie wie-
der rekultiviert und wenn madglich aufgewertet. Die beanspruchten Fruchtfolgeflachen kénnen mit der
Endgestaltung voraussichtlich nicht im vollen Umfang wiederhergestellt werden. Die genaue Etappierung,
Rekultivierung und Kompensationsmassnamen werden im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens mit
Einbezug der Grundeigentimer und Gemeinde festgelegt.

84 Verzicht aufgrund der Naturwerte

» Mehrere Vereine beantragen, den Deponiestandort Nr. 22, Bonstetten, Moosacher, aus der Richtplanre-
vision zu streichen. Der Standort liege in einer strukturreichen Heckenlandschaft mit Einzelbdumen in un-
mittelbarer Nédhe zu einem tiberkommunalen Schutzobjekt. Er sei im Richtplan zu Recht als Landschafts-
schutz- und Landschaftsférderungsgebiet bezeichnet. Diese Festlegung sei mit der Einrichtung einer De-
ponie nicht vereinbar. Nicht zuletzt sei auch die verkehrliche Erschliessung problematisch, liege sie doch
unmittelbar beim Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung ZH110. Die zu erwartenden Auswirkun-
gen auf die Amphibienpopulationen seien fatal.

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Der Standort liegt in der Ebene und ist von dem an den Hangen liegenden Siedlungsge-
biet gut einsehbar, vor allem vom westlich am Hang gelegenen Weiler Littenberg. Zudem liegt das Ge-
biet in einem kantonalen Landschaftsférderungsgebiet. Direkt angrenzend gilt eine kantonale SVO. Bei
den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine landschaftsvertragliche Einbettung
der Deponie mdglich ist. Die endgliltige Form der Deponie wird aber erst im Gestaltungsplanverfahren
unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevolkerung festgelegt.

In ca. 1 km Entfernung befindet sich nérdlich der Autobahnanschluss 31a Wettswil. Eine mittelgrosse De-
ponie fuhrt im Normalfall nicht zu einer massgebenden Verkehrszunahme. Die detaillierten Verkehrsprog-
nosen (Routen, Fahrten, Larmbelastigung) werden im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
erstellt und beurteilt. Dabei sind auch die Auswirkungen auf das Amphibienlaichgebiet von nationaler Be-
deutung ZH110 zu berucksichtigen.

Nr. 23, Birmensdorf, Schauber

Der Standort ist neu nur noch fir den Deponie-Typ B vorgesehen.

85 Begrenzung auf Typ B (Streichung Typ C)

» Mehrere Gemeinden beantragen, den Richtplaneintrag fiir den Deponiestandort Nr. 23, Birmensdorf,
Schauber, dahingehend anzupassen, dass in der Deponie Schauber nur Material des Typs «B» deponiert
werden diirfe.

Aufgrund des Volumens und der Topografie eignet sich der Standort nur bedingt fir die Deponietypen C.
Auf die Typen D und E wurde bereits wahrend des Evaluationsprozesses verzichtet. Der Antrag wird be-
ricksichtigt.

86 Erschliessungssituation kldaren und Zufahrt iiberdenken

* Eine Gemeinde beantragt, die Zufahrt zum Deponiestandort Nr. 23, Birmensdorf, Schauber, so zu I6-
sen, dass sie ausserhalb der Hochforstrasse und ausserhalb der bewohnten Gebiete durchfiihrt.

Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2024, Mitwirkungsbericht, Antrag des Regierungsrates 29



» Eine Gemeinde beantragt, flir den Deponiestandort Nr. 23, Birmensdorf, Schauber, ein umfassendes Mo-
bilitdtskonzept zu erstellen und den Lastwagenverkehr tiber die Autobahn abzuwickeln. LKW-Ausweich-
verkehr durch das Siedlungsgebiet von Urdorf sei zu vermeiden. Im Mobilitédts- und Umweltkonzept sollen
u.a. die Abwicklung des Verkehrs mit Anzahl des téglichen Ziel- und Quellverkehrs, Art und max. Emissi-
onen der Lastwagen, sowie der Betriebszeiten geregelt werden. Ein Fahrverbot fiir LKWs durch die Orts-
durchfahrt von Urdorf ist zwingend notwendig. Die Gemeinde muss zu betrieblichen / verkehrlichen As-
pekten friihzeitig einbezogen werden.

» Mehrere Privatpersonen beantragen, den Richtplaneintrag fiir den Deponiestandort Nr. 23, Birmensdorf,
Schauber, zu streichen, weil die Zufahrtssituation ungeniigend gepriift worden sei. Die Verbindung nach
Lieli und die Autobahnzufahrten seien bereits tiberlastet. Die Zufahrtsstrasse musste flir LKWs erweitert
werden. Um auf den Hang zu gelangen, miissten sogar Briicken gebaut werden. Dies wiirde die Landschaft
verunstalten und Landwirtschaftsland zerstéren. Das Naherholungsgebiet wiirde stark beeintrachtigt.

Die vorgeschlagenen Standorte wurden mehrfach begangen und durch einen Verkehrsexperten beziig-
lich méglichen Zufahrtsvarianten gepriift. Die Erschliessung zum geplanten Deponiestandort ist durch
den nahen Autobahnanschluss gut erreichbar. Die Zufahrt im Standortdossier ist eine mogliche Variante.
Im Gestaltungsplanverfahren muss zusammen mit der betroffenen Gemeinde, den Anwohnerinnen und
Anwohnern sowie Grundeigentimern die beste Zufahrtsvariante evaluiert werden. Eine mittlere Deponie
fuhrt im Normalfall nicht zu einer massgebenden Verkehrszunahme. In der landschaftlich stark verander-
ten und durch den Verkehr belasteten Gegend stellt eine Deponie insgesamt nur eine beschrankte zu-
satzliche Beeintrachtigung dar. Die detaillierten Verkehrsprognosen (Routen, Fahrten, Larmbelastigung)
werden im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt.

87 Verzicht aufgrund Beeintrachtigung der Umwelt

» Mehrere Verbénde beantragen, den Richtplaneintrag fiir den Deponiestandort Nr. 23, Birmensdorf, Schau-
ber, zu streichen. Eventualiter sei der Objektperimeter so zu verkleinern, dass zur angrenzenden SVO-Fl&-
che ein genligend grosser Abstand besteht, um jegliche Beeintrdchtigung zu verhindern. Auch die Zufahrt
sei so zu legen, dass sie die schutzwlirdigen Fldchen nicht tangiert. Begriindung: Der nérdliche Teil des Pe-
rimeters liegt sehr nah an schutzwiirdigen Fldchen geméss SVO Zimmerberg/Knonaueramt. Auch die ge-
plante Zufahrt fiihrt durch schutzwiirdige Fldachen. Es ist sowohl aus Naturschutzgriinden als auch aus poli-
tischer und kommunikativer Sicht dusserst heikel, wenn eine SVO, die eben erst in Entstehung ist, gleich
wieder «lber den Haufen» geworfen wird.

» Auch mehrere Privatpersonen beantragen die Streichung des Richtplaneintrags flir den Deponiestandort
Nr. 23, Birmensdorf, Schauber . Gegen die Deponie spreche, dass Fruchtfolgefldachen beansprucht und
zerstort wiirden. Direkt angrenzend zur Schauber-Parzelle wiirden Waldparzellen und Feuchtschutzge-
biete belastet. Zudem wiirde ein wichtiges Naherholungsgebiet der Birmensdorfer empfindlich gestért.

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Beim Standort Schauber wird davon ausgegangen, dass eine landschaftsvertragliche
Einbettung der Deponie in die Landschaft mdglich ist. Die endgultige Form der Deponie wird aber erst im
Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevdlkerung festgelegt. Dabei
ist auch die Schutzverordnung Zimmerberg/Knonaueramt zu berticksichtigen.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Diese Flachen werden nach dem Verfiillen der Deponie wie-
der rekultiviert und wenn maoglich aufgewertet. Der Standort Schauber befindet sich grésstenteils auf
Fruchtfolgeflachen, welche nach dem Verfiillen der Deponie wieder hergestellt und wenn mdglich aufge-
wertet werden. Fruchtfolgeflachen, welche nicht wieder hergestellt werden kdnnen, missen ausserhalb
des Projektperimeters kompensiert werden. Die genaue Etappierung, Rekultivierung und Kompensations-
massnahmen werden im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens unter Einbezug der Grundeigentiimer-
schaft und Gemeinde festgelegt. Welchen Einfluss die Deponie auf den angrenzenden Wald hat, ist
ebenfalls im Gestaltungsplanverfahren zu klaren.

88 Verzicht aufgrund der Feinstaub Immissionen

» Mehrere Privatpersonen beantragen, den Richtplaneintrag flir den Deponiestandort Nr. 23, Birmensdorf,
Schauber, zu streichen. Die Gemeinde Birmensdorf befinde sich in einem Talkessel und leide dadurch be-
sonders unter auftretenden Immissionen, insbesondere dem Feinstaub. Diese stammten insbesondere vom
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nahen Waffenplatz Reppischtal, der Autobahn, der ARA Birmensdorf und dem Flugverkehr. Durch die Er-
schliessung und Nutzung der Deponie Schauber werde die Belastung weiter erhéht.

Die Feinstaubbelastung im Gebiet stammt grésstenteils vom Verkehr, im Bereich Schauber insbesondere
von der Autobahn. Durch die Deponie ist im Dorf oder den nachstgelegenen Wohnhausern keine zusatzli-
che Feinstaubbelastung zu erwarten. Dies wird im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens vertieft abge-
klart. Der Deponiestandort ist bezliglich Staubemissionen glinstig gelegen und beim Deponiebetrieb mis-
sen Staubemissionen an der Quelle bekampft werden.

89 Verzicht aufgrund der PFAS-Risiken

» Mehrere Privatpersonen beantragen, den Richtplaneintrag fiir die Deponie Schauber zu streichen, weil sie
zu einer erhbhten PFAS-Belastung fiihre. Die PFAS-Belastungen wiirden nirgends erwédhnt. Bedenken be-
stiinden aufgrund des Baches unterhalb der Deponie. Auch bei einer Umleitung sind die PFAS-Belastungen
ein Problem, das angegangen werden miisse.

Bei den per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) handelt es sich um eine Gruppe vieler verschie-
dener synthetischer Industriechemikalien. Seit den 1970er-Jahren werden sie in grossem Umfang einge-
setzt. PFAS kdnnen sich in der Umwelt anreichern und langerfristig problematisch fiir die Gesundheit
werden. Durch den verbreiteten Einsatz kommen PFAS auch in allen Deponien vor. Deponien sind je-
doch fir den Umgang mit Schadstoffen gebaut und kénnen auch mit PFAS umgehen. Allenfalls sind dazu
zusatzliche Installationen notwendig, welche aber Uber den Abfallpreis gedeckt werden missen. Mittel-
bis langerfristig soll der PFAS-Eintrag moglichst minimiert werden, dazu sind jedoch Anpassungen bei
den verwendeten Produkten notwendig, welche aktuell auf politischer Ebene diskutiert werden.

90 Verzicht aufgrund von Risiken fiir die Gewasser

» Mehrere Privatpersonen beantragen, den Richtplaneintrag fiir den Standort Schauber zu streichen, weil
die Deponie zu einer Beeintrédchtigung des Stéffisweidbachs und des Grundwassers flihren wiirde.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung Uber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfallen, VVEA-Anhang 2). Es wurde deshalb auch ein Experte zur
hydrogeologischen Beurteilung der Standorte beigezogen. Bezliglich Grundwasserschutz kritische
Standorte wurden ausgeschlossen oder mittels Kernbohrungen auf eine Eignung untersucht. Die
vorgeschlagenen Standorte werden mit den bestehenden Kenntnissen bezuglich Gewasserschutz als
unkritisch eingestuft. Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) missen aber alle Standorte
nochmals vertieft untersucht und beurteilt werden. Die Eignung des Standortes als Deponie Typ B ist
gegeben, da die Anforderungen an einen Deponiestandort Typ B gemass VVEA erflllt werden kénnen
(kein nutzbares Grundwasser und keine Quellen betroffen).

Ein grosser Teil des Stoffisweidbachli verlauft eingedolt entlang des Standorts. Im Zuge der Deponiepla-
nung besteht die Mdglichkeit, dass Fliessgewasser gesamthaft aufzuwerten und weitere 6kologische
Mehrwerte zu schaffen. Die Einleitung von Sickerwasser in Oberflachengewasser wird im Rahmen des
Gestaltungsplanverfahren geprift. Deponiestandorte Typ B bringen keine hohe Fracht an Schadstoffen
ins Gewasser, da nur inerte, mineralische Abfélle abgelagert werden.

91 Verzicht aufgrund Einsehbarkeit

» Mehrere Privatpersonen beantragen, den Richtplaneintrag fiir die Deponie Schauber zu streichen, weil
sich der Standort an einer sehr exponierten Lage an einem steilen Nordhang befinde. Am gegeniiberlie-
genden Sidhang liegen die vier Weiler Altenberg, Bemer, Am Berg und Weberhaus mit rund 30 Wohnun-
gen. Die Wohnqualitét dort wiirde massiv beeintrdchtigt werden, Sichtschutzmassnahmen seien nicht
maglich, die Belastung durch Staub und Ldrm/Schal wére erheblich und wiirde zu Wertverminderungen
der Liegenschaften fiihren.

Bei jeder Deponie entsteht ein negativer Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der
Landschaft als Naherholungsgebiet. Im Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in beson-
ders schiitzenswerten Landschaften ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon
ausgegangen, dass eine landschaftsvertragliche Einbettung der Deponie mdglich ist. Die endgliltige Form
der Deponie wird aber erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und
Bevolkerung festgelegt. Der Standort ist von den Weilern gegenliber der Deponie einsehbar. Allerdings
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sind diese durch ein Tobel von der Deponie getrennt. Mit Etappierungen und Vorschittungen kann die
Einsehbarkeit reduziert werden, sie bleibt aber vom Stidhang aus erhalten.

92 Begrenzung des Anlieferungsgebiets aufgrund der Feinstaub Immissionen

» Mehrere Privatpersonen beantragen, dass flir den Fall einer Festsetzung des Standorts, das zulédssige
Einzugs- bzw. Anlieferungsgebiet auf die Gemeinde Birmensdorf und direkt angrenzende Nachbargemein-
den eingeschrénkt wird.

Die Erstellung und der Betrieb von Deponien erfolgt im Kanton Zirich durch private Firmen unter Aufsicht
des Kantons. Fir die Entsorgung von Deponiegut werden zwischen den Baustellen und den Deponiebe-
trieben privatrechtliche Vereinbarungen getroffen. Die Festlegung von Einzugsgebieten ist grundsatzlich
moglich, fir das Entsorgungssystem im Kanton Zirich aber nur in Ausnahmefallen sinnvoll. Um die Emis-
sionen zu minimieren, ware eine jahrliche Mengenbeschrankung zielfiihrender. Eine solche kann im Ge-
staltungsplan festgelegt werden, was jedoch zu einer langeren Betriebsdauer der Deponie fiihrt.

93 Larmschutzanforderungen einhalten

» Jemand beantragt, dass der Kanton Anforderungen fiir den Betreiber des Deponiestandorts Nr. 23, Bir-
mensdorf, Schauber, fiir einen weitreichenden Larmschutz erlasse. Dieser sei durch geeignete bauliche
Gestaltung, durch ein angepasstes Betriebsreglement (Schutz der Nachtruhe, der Randzeiten, der Wo-
chenenden) und durch strikte Ld&rmobergrenzen zu definieren. Neben dem Deponieverkehr fiihrten auch
grosse Baumaschinen fiir Erdbewegungsarbeiten zu Larmemissionen.

Larmemissionen werden im Gestaltungsplanverfahren behandelt und wenn notwendig entsprechende
Massnahmen festgelegt. Der Standort Schauber ist beziiglich L&rmemissionen gunstig gelegen.

94 Priifung von Alternativstandorten in Aesch und Tadiken, Buechriiti

 Mehrere Private beantragen die Uberpriifung der Bewertung des Deponiestandorts Aesch, Buechriiti.
Der Deponiestandort Buechriiti sei nicht fiir den neuen Richtplan empfohlen worden, dieser sei jedoch ein
hervorragend geeigneter Standort, der sémtliche Eignungskriterien erfiille. Insbesondere die Muldenlage
mit geringer Einsehbarkeit vom Siedlungsgebiet hebe diesen Standort im Vergleich zu anderen Deponie-
standorten in der Region Limmattal hervor. Die vermeintlich ungiinstige Zufahrt mit der Ortsdurchfahrt
Aesch, liesse sich mit geringen baulichen Massnahmen (ber die bestehenden Bewirtschaftungswege op-
timieren. Sollte der Standort Buechriiti ausscheiden, sei es angebracht, den punktemé&ssig noch besseren
Standort Tadiken in Betracht zu ziehen. Der Standort befénde sich in der Ndhe von Buechrtiti und liege
vollstéandig im Wald.

Die Standortauswabhl erfolgte in einem umfassenden Verfahren und ist im Bericht zur Gesamtschau De-
ponien dokumentiert. Die genannten Standorte kamen aufgrund der Bewertung und der fachlichen Beur-
teilung nicht in die Endauswahl. Ein erneutes Einbringen der Standorte ist in der Teilrevision 2024 nicht
mehr mdglich, da die Anhérung und 6ffentliche Auflage wiederholt werden misste. Der Standort Buech-
ruti ist verkehrstechnisch deutlich schlechter gelegen (Ortsdurchfahrt und Ausbau von Strassen) und liegt
zudem im Einzugsgebiet von Trinkwasserquellen. Der Standort Tadiken liegt vollstandig im Wald, was fir
einen Typ B Standort ein Ausschlusskriterium darstellt.

Nr. 24, Horgen, Langiberg
Der Standort Langiberg wird gestrichen.

95 Streichung aufgrund zu kleinem Deponievolumen

* Mehrere Gemeinden, ein Verband und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den geplanten Deponie-
standort Nr. 24, Horgen, Léngiberg, zu verzichten und diesen aus dem Richtplan des Kantons Ziirich zu
streichen. Begriindung: Der Deponiestandort Langiberg soll (iber ein geplantes Volumen von lediglich
450’000 m3 verfiigen. Das istim Vergleich mit bereits bestehenden Deponiestandorten sehr klein. Der
Standort liege mehrere Kilometer von der ndchsten Autobahnausfahrt entfernt und miisse erst noch mit Zu-
fahrtsstrassen erschlossen werden. Standortgiinstige und wirtschaftliche Grossdeponien wiirden die Um-
welt erfahrungsgemaéss bedeutend weniger belasten als eine Vielzahl von kleinen Deponien.

Aufgrund der Einwendungen insbesondere zur Erschliessung und den bestehenden Naturwerten wurde
der Standort Langiberg nochmals vertieft geprift. Der Standort ist mit 450'000 m3 der kleinste Standort fiir
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die Deponietypen C, D, E. Die Zufahrt benétigt entweder grossere Ausbauten oder muss durch einen en-
gen Weiler hindurchgefiihrt werden. Deshalb wird der Standort Langiberg zur Streichung empfohlen.

96 Streichung aufgrund der raumlichen Ballung von Deponiestandorten

* Ein Verband und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den geplanten Deponiestandort Nr. 24, Hor-
gen, Langiberg, aus Griinden der Opfersymmetrie und der Lastenverteilung zu verzichten. Die Gemeinde
Horgen habe in der Vergangenheit iiber Jahrzehnte, die mittlerweile geschlossene Deponie Hanegg (Typ
E) betrieben. Damit hat die Gemeinde Horgen ihren Anteil an die kollektive Verantwortung zur Entsor-
gung des Abfalls im Kanton Ziirich (iberproportional geleistet.

Die bestehenden Standorte wurden in einem politischen Prozess durch den Kantonsrat im Richtplan fest-
gesetzt. Eine Streichung ist nur mdglich, wenn sich die Ausgangslage dahingehend verandert hat, dass
der Standort neu von einem Ausschlusskriterium betroffen ist oder in der Bewertung sehr schlecht ab-
schneidet. Samtliche bestehende Standorte wurden deshalb nochmals Uberprift und als Ergebnis werden
dem Kantonsrat mehrere Standorte zur Streichung beantragt. Hierzu gehért auch der Standort Langiberg.

97 Streichung aufgrund von Natur- und Landschafswerten

« Ein Verband und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den geplanten Deponiestandort Nr. 24, Hor-
gen, Langiberg, aus Griinden des Landschaftsschutzes zu verzichten. Das Landschaftsschutzobjekt 3007
Hochstammobstlandschaft «Neumatt — Rietwis» sei in der Vergangenheit seitens Behérden als Hinde-
rungsgrund gegen Bauprojekte angebracht worden. Es sei schwer nachvollziehbar, dass eine Deponie
nicht den gleichen Regeln unterliegen solle. Zumal Letztere das erwéhnte Landschaftsschutzobjekt Ob-
Jekt 3007 nicht nur beeintrachtigen, sondern sogar teilweise zerstéren wiirde.

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den geplanten Deponiestandort Nr. 24, Horgen, Léngiberg, zu
verzichten, aufgrund des massiven Eingriffs ins Vernetzungsprojekt Wadenswil/Horgen. Im Jahre 2002
haben Landwirte im Gebiet zwischen Aabachtobel (Horgen), A3 und Zugerstrasse (Wédenswil) unter Be-
teiligung und Mitfinanzierung des Kantons, der Gemeinde Horgen, der Stadt Wéadenswil sowie von
Natur- und Vogelschutzvereinen ein Vernetzungsprojekt (VP) nach der OKV vom 4. April 2001 (SR
910.14) initiiert. Das Projekt sei bis heute laufend erweitert worden und solle auch in Zukunft
weitergefihrt werden.

» Eine Gemeinde, ein Verband und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den geplanten Deponie-
standort Nr. 24, Horgen, Léngiberg, zu verzichten, weil dies zur Zerstérung eines wichtigen Erholungs-
gebiets fiihren wiirde. Der Léngiberg werde intensiv als Erholungs-, Wander-, Spazier- und Reitgebiet
genutzt. Er gelte als eines der reizvollsten und intaktesten Erholungsrdume der Region. Es sei mit ei-
nem massiven Eingriff in den gréssten, zusammenhédngenden Hochstammobstgarten des Kantons ZUi-
rich «Neumatt — Rietwies» zu rechnen. Zudem wiirde das kommunale Natur- und Landschafts-
schutzobjekten «Feldgehblz Langemoos» zerstort.

» Mehrere Privatpersonen beantragen abzukldren, ob fiir den Deponiestandort Nr. 24 Horgen, Léngiberg,
Fruchtfolgefidchen (FFF) geopfert werden miissten. FFF seien zu schonen und deren Beeintréchtigung sei nur
mit einer umfassenden Interessenabwdagung méglich.

Im Vergleich zum Zeitpunkt der Festsetzung sind die Naturwerte im Gebiet deutlich verbessert worden.
Zudem sollen im Gebiet Wadenswil die Standorte direkt an der Autobahn zuerst realisiert werden. Der
Regierungsrat beantragt in der Folge die Streichung des Standorts Langiberg. Damit sind auch die nach-
folgenden Antrage auf Verzicht erfllt.

98 Verzicht aufgrund Gewassergefiahrdung

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den geplanten Deponiestandort Nr. 24, Horgen, Léngiberg, zu
verzichten und diesen aus dem Richtplan des Kantons Ziirich zu streichen. Das Risiko einer Gewésserver-
schmutzung sei zu gross. Der Deponiestandort liege oberhalb des frilheren Bergwerks Kapfnach Horgen.
Dieses sei dusserst unregelméssig geschichtet und in hohem Masse durchléssig. Das Absickern und Ab-
fliessen von belasteten Materialien aus einer Deponie wiirde nicht nur die angrenzenden Siedlungsgebiete,
sondern auch sémtliche Fliessgewésser bis hin zum Ziirichsee bedrohen.

Der Standort Langiberg wird zur Streichung vorgeschlagen. Die angenommene Durchlassigkeit des
Standortgesteins ist jedoch nicht Teil der Begriindung (siehe vorgangige Ziffern). Ansonsten ware der
Standort nicht fiir C, D und E vorgeschlagen worden.
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99 Wiederaufnahme Sihlbrugg als Alternativstandort

» Jemand beantragt, auf den geplanten Deponiestandort Nr. 24, Horgen, Léngiberg, zu verzichten und
stattdessen den Deponiestandort Sihlbrugg erneut zu priifen. Die dortige Anlage habe ein Fassungsver-
mogen, das es erlaube, wédhrend Jahren auch die Inert- und Reststoffe des Bezirks Horgen aufzuneh-
men.

Die Baudirektion muss flr das im Kanton Zirich anfallende Deponiegut Giber die Richt- und Nutzungspla-
nung gentgend Entsorgungsraum zu Verfligung stellen. Der Standort Sihlbrugg liegt im Kanton Zug, die
Weiterentwicklung dieses Deponiestandorts obliegt deshalb nicht dem Kanton Zurich. Die Zulieferung un-
terliegt privatrechtlichen Vertragen, wobei die verkehrliche Anbindung eine wichtige Rolle spielt.

100 Erschliessung via Rietwies-/Langebergstrasse

» Mehrere Privatpersonen beantragen, die Erschliessung des Deponiestandorts Nr. 24, Horgen, Léngiberg,
So anzupassen, dass diese via Rietwies-/Ldngebergstrasse erfolge und nicht via Zuger-/Steinacher- /Unter-
ortstrasse. Der geplante Deponiestandort Léngiberg liege mehrere Kilometer von der néchsten Autobahnaus-
fahrt entfernt und miisse fiir schwere LKWs erst noch mit erheblichem Aufwand erschlossen werden.

Die Erschliessungsfrage wirde durch eine Streichung des Standorts Uberflissig.

101 Zeitliche Begrenzung Ersatzstandorte / Erschliessung

« Jemand beantragt, den Text zum Deponiestandort Nr. 24, Horgen, L&ngiberg, wie folgt zu ergénzen:
«Geplant;, Gutachten der Natur- und Heimatschutzkommission (NHK) erforderlich; Ersatzstandort, wenn
bei den Standorten Nr. 25 und 26 innerhalb von 10 Jahren ab letzter Richtplanrevision kein Gestaltungs-
planverfahren lanciert ist. Erschliessung seitens Rietwiesstrasse Horgen».

Zusatzliche Koordinationshinweise wiirden durch die Streichung des Standorts Gberfliissig.

Nr. 27, Wadenswil, Waggital

Der Standort wird mit dem Koordinationshinweis «Vorzugsgebiet Windenergie berticksichtigen» erganzt.

102 Verzicht aufgrund raumlicher Ballung

* Ein Verband beantragt, im Raum Horgen/Wédenswil zu den bestehenden Standorten keine weiteren Stand-
orte einzufiihren. Es wird darauf hingewiesen, dass das Gebiet rund um die eingetragenen Deponiestandorte
in Wédenswil (insbesondere Nr. 25 und Nr. 26) historisch gesehen bereits ein «Deponie-Hotspot» war, d.h. in
den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrfach als Deponiestandort genutzt wurde. Folglich wird die Einfiih-
rung eines weiteren Standortes als unverhéltnisméssig beurteilt.

Mehrere Verbénde, eine Gemeinde, eine Partei und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den geplan-
ten Deponiestandort Nr. 27, Wadenswil, Waggital, zu verzichten. Wédenswil habe mit den bestehenden
Eintragen bereits jetzt Vorbildfunktion. Eine weitere Konzentration von Deponiestandorten sei unhaltbar und
widersprdche dem Grundsatz einer ausgeglichenen Lastenverteilung innerhalb der Region.

Im Gebiet Wadenswil sind mit der beantragten Streichung des Standorts Langiberg wieder gleich viel
Standorte im Richtplan wie zuvor. Das Gebiet eignet sich geologisch sehr gut fiir Deponien, was die Hau-
fung erklart. Mit dem strikteren Kreismodell kann aber nur ein Standort in Betrieb sein, prioritar sind die
Standorte entlang der Autobahn.

Der Standort wurde durch einen Verkehrsexperten bezlglich moglichen Zufahrtsvarianten gepriift. Die
Deponiezufahrt wiirde ab der Autobahn A3 (Ausfahrt 36 Wadenswil) erfolgen. Eine mittelgrosse Deponie
fahrt im Normalfall nicht zu einer massgebenden Verkehrszunahme. Die detaillierten Verkehrsprognosen
(Routen und Fahrten) wirden im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt.

103 Verzicht aufgrund Landschafts- und Naturwerte

» Mehrere Verbénde, eine Gemeinde, eine Partei und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den geplan-
ten Deponiestandort Nr. 27, Wadenswil, Waggital, zu verzichten, weil dadurch erhebliche Natur- und Land-
schaftswerte zerstért wiirden. Das Waggital sei ein grosses Quellwasserfassungsgebiet. Es sei zudem ein
beliebtes Naherholungsgebiet fiir Wadenswil und die ganze Umgebung.
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» Jemand beantragt, auf den geplanten Deponiestandort Nr. 27, Wadenswil, Waggital, zu verzichten. Der
Landschaftsraum der Aabachrinne enthalte entlang des Aabachs einen schmalen Waldstreifen, der Vé-
geln und Wildtieren einen RUlickzugsort mit Wasser biete. Im gleichen Gebiet befédnden sich auch ein
Schulhaus sowie Wander- und Spazierwege, die von der Bevélkerung rege benutzt wiirden (Erholungs-
gebiet).

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine landschafts-
vertragliche Einbettung der Deponie mdglich ist. Der Standort liegt in einer sanften Hiigellandschaft, die
heute landwirtschaftlich genutzt wird. Aufgrund der guten Einsehbarkeit sind Sichtschutzmassnahmen fiir
den nahe gelegenen Weiler und die Schule Stocken auszuarbeiten. Die endgiiltige Form der Deponie
wird aber erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevdlkerung
festgelegt. Auch das jeweilige Naherholungsgebiet soll soweit moglich erhalten bleiben (z.B. durch Umle-
gung von Wander- und Velowegen) und wenn moglich mit der Rekultivierung der Deponie aufgewertet
werden.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung tber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfallen, VVEA-Anhang 2). Es wurden verschieden Experten zur hydrogeologi-
schen Beurteilung der Standorte beigezogen. Beziiglich Grundwasserschutz kritische Standorte wurden
ausgeschlossen oder mittels Kernbohrungen auf eine Eignung untersucht. Die vorgeschlagenen Stand-
orte werden mit den bestehenden Kenntnissen bezliglich Gewasserschutz als unkritisch eingestuft. Im
Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) missen aber alle Standorte nochmals vertieft unter-
sucht und beurteilt werden. Die Eignung des Standortes als Deponie Typ B ist gegeben, da die Anforde-
rungen an einen Deponiestandort Typ B gemass VVEA erflllt werden kdnnen. Zudem ist der Standort
voraussichtlich auch als Deponie Typ C/D/E geeignet, dies bedarf aber noch detaillierteren Abklarungen.

Der Standort Waggital grenzt nicht direkt an ein Oberflachengewasser und eine Gefahrdung des Aabachs
kann ausgeschlossen werden.

Nr. 30, Egg/Gossau/Moénchaltorf, Leeriti

Der Standort wird zusatzlich fir die Deponie-Typen C, D und E vorgeschlagen.

104 Erganzung der Deponietypen mit C/D/E; Baugrunduntersuchung

» Jemand beantragt, den Deponiestandort Nr. 30, Egg/Gossau/Ménchaltorf, Leertiti, mit den Deponiety-
pen C/D/E zu ergédnzen. Zudem solle der Bericht zur Baugrunduntersuchung den Sachverhalten hinzuge-
fligt werden. Die Baugrunduntersuchung bestétige ndmlich, dass die Deponietypen C/D/E geméss VVEA
moglich seien.

* Eine Partei beantragt, den Deponiestandort Nr. 30, Egg/Gossau/Mdnchaltorf, Leeriti, mit dem Deponie-
typ D (Schlacke) zu ergdnzen. Somit werde Deponie Nr. 31, Tdgernauer Holz, hinféllig, nachdem in unmit-
telbarer Nachbarschaft die Deponie Nr. 30, Leertiti, vorgesehen sei. Die Deponie Leertiti kbnne so ausge-
baut werden, dass Schlacke deponiert werden kann.

Der geologische Untergrund wurde fur LeerGti geprtft und der Standort wird mit den Typen C/D/E er-
ganzt. Gleichzeitig wird auch das Volumen angepasst, da fir die Anlegung eines Kompartiments C/D/E ein
Voraushub bis in den undurchlassigen Molassefels notwendig ist. Mit dem neuen Kreismodell soll in der Re-
gion nur ein Standort aktiv sein. Dabei wird die Deponie LeerUti priorisiert, da diese alle Typen aufnehmen
kann und im Gegensatz zum Tagernauer Holz nicht im Wald liegt.

105 Verzicht aufgrund Vogelschutz

* Mehrere Verbdnde beantragen, den Deponiestandort Nr. 30, Egg/Gossau/Mbnchaltorf, Leeriiti, aus der
Richtplanrevision zu streichen. Es existierten im Gebiet Leertiti (iberdurchschnittliche Naturwerte: eine
grosse Feldgrillenpopulation sowie aussergewdhnlich viele Feldhasen. In einer friiheren Bestandesauf-
nahme konnten hier ausserdem Griinspecht, Feldlerche, Goldammer, Girlitz, Distelfink, Kuckuck und
Turmfalke nachgewiesen werden. Als botanische Qualitétszeiger wurden Gewdéhnliches Sonnenréschen,
Nickendes Leimkraut, Knolliger Hahnenfuss und Pyramidenkammschmiele — alles regional geféhrdete
Arten — aufgenommen. Zudem gebet es im geplanten Deponieperimeter wichtige Wildwechsel und Wald-
rdnder mit hoher Bedeutung fiir den Austritt des Wildes.
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Die bestehenden Standorte wurden in einem politischen Prozess durch den Kantonsrat im Richtplan fest-
gesetzt. Eine Streichung ist nur moglich, wenn sich die Ausgangslage dahingehend verandert hat, dass
der Standort neu von einem Ausschlusskriterium betroffen ist oder in der Bewertung sehr schlecht ab-
schneidet. Daher wurden auch alle im Richtplan festgesetzten Standorte nochmals Uberprift. Als Ergeb-
nis werden einzelne Standorte zur Streichung beantragt. Die restlichen Standorte sind aus technischer
Sicht nach wie vor geeignet und kdnnen nur durch einen politischen Antrag aus dem Richtplan gestrichen
werden. Die Naturwerte werden im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens detailliert erhoben.

Nr. 31, Griiningen/Gossau, Tagernauer Holz

Der Standort Tagernauer Holz wird auf 2. Prioritat zurtickgestuft.

106 Antrag auf Verzicht aufgrund Wald und Naherholung

* Eine Partei beantragt, den Deponiestandort Nr. 31, Griiningen/Gossau Tagernauer Holz, aus dem
Richtplan zu streichen. Stattdessen sei die Deponie Nr. 30, Leeriiti, flir den Deponie-Typ D (Schlacke)
vorzusehen. Die Deponie Téagernauer Holz sei ein tiberméssiger Eingriff in die gewachsene Kulturland-
schaft des Ziircher Oberlandes. Es sei der grésste zusammenhédngende Wald und ein wichtiges Naher-
holungsgebiet in der Region. Die Waldllicke wére von Gossau aus als massiver Eingriff in eine zusam-
menhé&ngende Landschaft sichtbar und das Gebiet bliebe lange Zeit eine 6kologische Brache. Schliess-
lich sei die abzulagernde Schlacke nach wie vor hoch reaktiv. Eine Deponie unter einem Wald sei des-
halb nicht zu rechtfertigen.

Da der Standort Tagernauer Holz vollstandig im Wald liegt und mit den neuen Deponietypen am Standort
Leer(ti (vgl. Nr. 30) ein Ausweichstandort in der Region vorhanden ist, wird der Standort neu in die zweite
Prioritat verschoben.

107 Erhebung der Naturwerte

» Mehrere Verbédnde beantragen, fiir den Deponiestandort Nr. 31, Griiningen/Gossau, Tagernauer Holz,
die Naturwerte zu erheben. Falls dabei hohe Naturwerte erhoben wiirden, sei der Standort aus dem
Richtplan zu streichen. Anderweitig — sollte das Tdgernauer Holz keine hohen Naturwerte besitzen —
habe die Rekultivierung des Deponieperimeters vollsténdig als Waldnaturschutzgebiet, bestehend aus
einem &kologisch wertvollen Wald auf magerem Substrat, zu erfolgen. Die Vernetzungsfunktion des Wild-
tierkorridors diirfe auch wéhrend des Betriebs nicht vermindert werden.

Die bestehenden Standorte wurden in einem politischen Prozess durch den Kantonsrat im Richtplan fest-
gesetzt. Eine Streichung ist nur moglich, wenn sich die Ausgangslage dahingehend verandert hat, dass
der Standort neu von einem Ausschlusskriterium betroffen ist oder in der Bewertung sehr schlecht ab-
schneidet. Samtliche bestehende Standorte wurden deshalb nochmals Uberprift und als Ergebnis wer-
den mehrere Standorte zur Streichung beantragt. Die restlichen Standorte sind aus technischer Sicht
nach wie vor geeignet und kénnen nur durch einen politischen Antrag aus dem Richtplan gestrichen wer-
den.

Die KVA-Schlacke der nahe gelegenen KEZO kann in einer Deponie des Typs D sicher entsorgt werden.
Die Art der Rekultivierung (Wald, Landwirtschaft, Naturschutz) ist nicht abhangig vom Inhalt der Deponie.

Der Standort Tagernauer Holz wird neu in die zweite Prioritat verschoben. Die vorgebrachten Argumente
werden zu gegebener Zeit im Gestaltungsplanverfahren und im Rahmen der Umweltvertraglichkeitspri-
fung (UVP) eingehend geprift und beschrieben.

Nr. 32, Gossau, Wissenbiiel

108 Antrag auf Verzicht

» Eine Gemeinde beantragt, den Deponiestandort Nr. 32, Gossau, Wissenbliel, aus dem Richtplan zu
streichen. Eventualiter sei der Deponietyp «B» zu streichen. Begriindung: 1. Es sei absolut stérend, dass
ein seit Jahren stillgelegter und langst wieder renaturierter Standort als «Deponie im Betrieb» gewertet
werde. 2. Es habe geniigend alternative Ablagerungsorte mit Deponietyp B in der Region.
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Die Deponie Wissenbuel ist noch nicht vollstandig rekultiviert und hat noch nicht die vorgegebene End-
form, deshalb bleibt die Deponie im Richtplan bis zum vollstandigen Abschluss bestehen. Um den Ab-
schluss zu vereinfachen, soll dieser mit Typ B Material realisiert werden und nicht, wie urspriinglich vor-
gehsehen, mit Typ D Material.

Nr. 33, Egg/Oetwil a.S., Erzacher

109 Verzicht aufgrund raumlicher Ballung

* Ein Verband und mehrere Gemeinden beantragen, den Deponiestandort Nr. 33, Egg/Oetwil a.S., Erza-
cher aus dem Richtplan zu streichen. Mit sechs Richtplaneintrdgen (wovon 1 bestehend und 5 geplant)
auf dem Gemeindegebiet beziehungsweise dessen unmittelbaren Umfeld seien die Gemeinden im Osten
des Pfannenstiels unverhéltnisméssig von der Standortplanung betroffen. Die Region leiste mit dem Ge-
biet Chriizlen bereits einen grossen Beitrag zur Abfallbewirtschaftung. Die Konzentration verschiedener
moglicher Deponien wirke sich negativ auf den Lebens- und Naturraum aus, fiihre zu Verkehrsemissio-
nen und weiteren Stérfaktoren und beeintrédchtige das Landschaftsbild. Die Mitwirkungsmoglichkeiten
seien unzureichend. Die Forderung des Kantons zur regionalen Entsorgung kénnten bei gemeinsamer
Betrachtung der Regionen Oberland und Pfannenstil erfiillt werden. Somit bestehe kein Bedarf fiir die
Festsetzung eines zusétzlichen Standorts.

Die Deponieplanung richtet sich in erster Linie nach den aus technischer, insbesondere geologischer
Sicht gunstigen Standorten. Der geeignete, respektive dichte Untergrund in der Region flhrt zu einer
Haufung von Standorten im Gebiet. Mit dem strikteren Kreismodell darf jedoch immer nur ein Standort
gleichzeitig betrieben werden. Das entlastet die Region im Vergleich zu heute. Standorte mit 2. Prioritat,
wie der Standort Erzacher werden in den Richtplan eingetragen, um diese langfristig zu sichern. Die Su-
che und Planung neuer Deponiestandorte ist bereits heute sehr schwierig und dauert oft Jahrzehnte.
Kinftig wird sich diese Situation voraussichtlich noch verscharfen. Aus diesem Grund sollen gute Stand-
orte fur die Zukunft gesichert werden. Auch das Typ A Kompartiment soll fir die Zukunft erhalten bleiben.

110 Koordinationshinweis Prioritare Potenzialflachen fiir Feuchtgebiete (PPF)

* Mehrere Verbédnde beantragen, beim Deponiestandort Nr. 33, Egg/Oetwil a.S., Erzacher einen Koordi-
nationshinweis bzgl. «Prioritdre Potenzialflichen fiir Feuchtgebiete» (PPF) anzubringen. Es miisse si-
chergestellt sein, dass eine allféllige Deponie keinesfalls den Wasserhaushalt der PPF negativ beein-
flusse. Die PPF seien in einem aufwéndigen Prozess ermittelt worden. Gemeinsam mit den bestehenden
Feuchtgebieten sollen diese Ergédnzungsflachen die Kerngebiete der 6kologischen Infrastruktur fiir den
Lebensraum Feuchtgebiete bilden. Entsprechend sei die strikte Berlicksichtigung des Potentials dieser
Fléachen in der kantonalen Planung notwendig.

Eine Deponie wirkt sich auf die lokalen Natur- und Umweltverhaltnisse aus. Diese Auswirkungen werden
im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) genau untersucht und — soweit moglich — direkt vor
Ort ausgeglichen. Der Standort Erzacher liegt nicht direkt im Bereich einer PPF. Die Auswirkungen auf
umliegende, schiitzenswerte Objekte und Landschaften sind grundsatzlich zu beachten. Ein zusatzlicher
Koordinationshinweis ist deshalb nicht notwendig.

Nr. 34, Stafa/Oetwil a.S., Ruebacher

111 Verzicht aufgrund von Umwelt- und Verkehrsproblemen

» Mehrere Verbénde beantragen, den Deponiestandort Nr. 34, Stéfa/Oetwil a.S., Ruebacher, aus dem kan-
tonalen Richtplan zu streichen. Eventualiter miissten griffige flankierende Massnahmen flir Amphibien
und Wildtiere vorgesehen werden. Der Deponiestandort sei im Richtplan (Mérz 2024) zu Recht als Land-
schaftsférderungsgebiet bezeichnet. Diese Festlegung sei mit der Einrichtung einer Deponie, welche die
Landschaft stark verédndere, nicht vereinbar. Nicht zuletzt sei auch die verkehrsméssige Erschliessung
problematisch, flihre sie doch durch die Amphibienzugstelle 2201 (M&nnedorf, Winterhaldenstrasse). Die
zu erwartenden Auswirkungen des Deponie-Verkehrs auf die Amphibienpopulationen seien - sofern keine
umfassenden Massnahmen zu deren Schutz getroffen wiirden - fatal. Zudem liege der Standort vollstén-
dig innerhalb der nationalen Ausbreitungsachse fiir Wildtiere.
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» Eine Gemeinde beantragt, auf die Ergdnzung der beiden Deponiestandorte Nr. 33, Egg/Oetwil a.S.,
Erzacher und Nr. 34, Stéfa/Oetwil a.S., Ruebacher, zu verzichten und die Standorte nicht vorsorglich auf,
sondern mit Bezug auf den Planungshorizont der Richtplanung von 15 Jahren im kantonalen Richtplan zu
verankern. Die Gemeinde leiste mit dem Gebiet Chriizlen bereits einen Beitrag zur Abfallbewirtschaftung.
Die Konzentration verschiedener méglicher Deponien im Gemeindegebiet bzw. den umliegenden Ge-
meinden wirke sich negativ auf den Lebens- und Naturraum aus, fiihre zu Verkehrsemissionen und be-
eintrdchtige das Landschaftsbild.

» Eine Gemeinde beantragt, auf die Ergdnzung des Deponiestandorts Nr. 34, Stéfa/Oetwil a.S., Rueba-
cher, zu verzichten. Beim Standort Ruebacher (sowie beim Standort Brunnenwisen) bestiinden grosse
Konflikte bzgl. der Erschliessung: Ortsdurchfahrten seien unvermeidbar. Beim Standort Ruebacher seien
ortliche Verbreiterungen fiir die Erschliessung zudem nicht ausgeschlossen.

Die Deponieplanung richtet sich in erster Linie nach den technisch, insbesondere geologisch glinstigen
Standorten. Der geeignete, respektive dichte Untergrund in der Region 0stlich des Pfannenstiels fihrt zu
einer Haufung von Standorten im Gebiet. Mit dem strikteren Kreismodell darf jedoch immer nur ein Stand-
ort gleichzeitig betrieben werden. Das entlastet die Region im Vergleich zu heute. Standorte mit 2. Priori-
tat, wie der Standort Ruebacher, werden in den Richtplan eingetragen, um diese langfristig zu sichern.
Die Suche und Planung neuer Deponiestandorte ist bereits heute sehr schwierig und dauert oft Jahr-
zehnte. Kiinftig wird sich diese Situation voraussichtlich noch verscharfen. Aus diesem Grund sollen gute
Standorte fiir die Zukunft gesichert werden.

Deponien kdnnen nicht im Siedlungsgebiet gebaut werden und wirken sich daher immer auf die Land-
schaft aus. Dies betrifft auch die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im Rahmen der Ge-
samtschau Deponien wurden Standorte in besonders schitzenswerten Landschaften ausgeschlossen.
Bei den vorgeschlagenen Standorten geht man davon aus, dass die Deponien so eingebettet werden
koénnen, dass sie die Landschaft mdglichst wenig beeintrachtigen. Der Standort Ruebacher liegt ca. 650
m sudwestlich des Siedlungsgebietes Oetwil am See im Landwirtschaftsgebiet. Die landschaftliche Ein-
gliederung ist gut mdglich, da eine Mulde angeschuttet wird. Allerdings wird durch die Veranderung des
Gelandes der Wert des ndrdlich gelegenen Drumlins beeintrachtigt und die kleinteilige Landschaft
gestort. Im Zusammenhang mit der Sanierung des belasteten Standorts im Norden des Gebiets kann
aber die Lage der Auffillung und die Gestaltung von der skizzierten Gestaltungsvariante abweichen. Die
endgultige Form der Deponie wird erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Ge-
meinden und Bevdlkerung festgelegt. Auch die Naherholung soll soweit mdglich erhalten bleiben (z.B.
durch Umlegung von Wander- und Velowegen) und wenn mdéglich mit der Rekultivierung der Deponie
aufgewertet werden. Die Hinweise beziiglich Amphibien- und Wildtierschutz sind in den nachgelagerten
Verfahren zu bericksichtigen.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets liegen, werden immer Landwirtschaftsflachen und/oder
Waldflachen betroffen sein. Diese Flachen werden nach dem Verflllen der Deponie wieder rekultiviert
und wenn mdglich aufgewertet. Die beanspruchten Fruchtfolgeflachen kdnnen mit der Endgestaltung teil-
weise wiederhergestellt werden. Die genaue Etappierung, Rekultivierung und Kompensationsmassnamen
werden im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens mit Einbezug der Grundeigentimerschaft und Ge-
meinde festgelegt.

Verschiedene Standorte werden von bestehenden oder geplanten Infrastrukturen, insbesondere Werklei-
tungen tangiert. Duch den Standort verlauft eine Werkleitung, die in der weiteren Planung berucksichtigt
werden muss. Die endglltige Lésung wird im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens unter Einbezug
der betroffenen Akteure festgelegt.

Die vorgeschlagenen Standorte wurden mehrfach begangen und von einem Verkehrsexperten auf mégli-
chen Zufahrtsvarianten gepruft. Die meisten Deponien haben keinen direkten Autobahnanschluss. Beim
Standort Ruebacher wird die Erschliessung voraussichtlich grosstenteils Uber Oetwil am See erfolgen
und nur ein kleiner Teil Gber Mannedorf. Die Zufahrt erfolgt wahrscheinlich ab der A52 (Forchstrasse)
Uber die Meilen- und Winterhaldenstrasse ins Deponiegebiet. Eine weniger wahrscheinliche Route flihrt
Uber die Gossauerstrasse durch das Siedlungsgebiet Oetwil am See und die Bergstrasse zur Deponie.
Ortliche Verbreiterungen der Strassen sind nicht ausgeschlossen. Eine mittlere Deponie fiihrt im Normal-
fall nicht zu einer massgebenden Verkehrszunahme. Die detaillierten Verkehrsprognosen (Routen und
Fahrten) werden im Rahmen der Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) erstellt und beurteilt.

112 Aufnahme in Kreismodell

* Ein Verband und eine Privatperson beantragen, den Deponiestandort Nr. 34, Stéfa/Oetwil a.S., Rueba-
cher, in das Kreismodell der umliegenden Standorte Nrn. 28 bis 33 aufzunehmen. Die Region begriisse das
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Kreismodell als Koordinationsmassnahme, damit die Zahl an offenen Deponien begrenzt und dadurch die
verkehrlichen Auswirkungen zusétzlich vermindert werden kénnten. Das Kreismodell bei den Gemeinden
Egg, Oetwil am See, Griinigen und Gossau solle jedoch auch den Standort Ruebacher umfassen, sodass
diese wichtige Koordination sichergestellt werden kénne.

* Ein Verband, eine Gemeinde und eine Privatperson beantragen, den Deponiestandort Nr. 34, Stéfa/Oet-
wil a.S., Ruebacher, aus dem kantonalen Richtplan zu streichen. Eventualiter sei der Standort in das
Kreismodell aufzunehmen (Bereich, in dem maximal ein Standort pro Deponietyp in Betrieb sein diirfe).
Fiir die Realisierung der Deponie werde eine Geldndemulde angeschilittet, wodurch der nérdlich gele-
gene Drumlin und die bestehende kleinteilige Landschaft beeintrdchtigt wiirden. Zusétzlich ergédben sich
landschaftliche Belastungen durch die erforderliche Verkehrsinfrastruktur und Mehrverkehr. Das wichtige
Naherholungsgebiet im Bereich Ruebacher werde in seiner Qualitét stark eingeschrénkt. Die Deponie
tangiere ausserdem eine im regionalen Richtplan eingetragene Landschaftsverbindung sowie einen
Fuss- und Wanderweg. Weiterhin werden bei diesem Standort in bedeutendem Umfang natiirlich ge-
wachsene Bdden und Fruchtfolgequalitdt beansprucht. Die Fruchtfolgeflachen miissen kompensiert wer-
den. Gemdss der Stellungnahme der ZPP erfiille die Region Pfannenstil bereits den kantonalen Auftrag,
wonach pro Region mindestens 1 Standort des Deponietyps B in Betrieb sein solle (Biielholz, Egg). Die
Erschliessung des Standorts Ruebacher sei aufgrund des Verlaufs durch Siedlungsgebiet und notwendi-
ger Ausbauten als schlecht zu beurteilen. Zusammen mit den Windenergieanlagen im Gebiet Obsirain,
die ebenfalls im kantonalen Richtplan festgesetzt werden sollen, wiirde das Naherholungsgebiet von
Stéfa zudem (berméssig durch Ver- und Entsorgungsanlagen belastet.

Standorte fur Landfill-Mining werden bevorzugt und deshalb nicht ins Kreismodell aufgenommen.

Der Standort Ruebacher bleibt ausserhalb des Kreismodells, da er in einer anderen Geldandekammer liegt
und zusatzlich von der Seite des Zirichsees her erschlossen werden kann. Das Grundprinzip bleibt, dass
pro Region immer nur ein Standort Typ B gleichzeitig betrieben werden darf.

113 Umstufung auf «Landfill-Mining prifen»

* Eine Privatperson beantragt, die Abhédngigkeiten der Deponieprojekte vom Landfill-Mining festzulegen. Der
Deponiestandort Nr. 34, Stéafa/Oetwil a.S., Ruebacher, sei auf «Landfill-Mining prifen» umzustufen. Die
Verkniipfung von Landfill-Mining mit neuen Deponiestandorten setze voraus, dass die Rlickgewinnung von
Materialien umwelttechnisch machbar und wirtschaftlich tragbar sei. Solle sich jedoch im Fall Ruebacher
herausstellen, dass Landfill-Mining aus finanziellen oder umwelttechnischen Griinden nicht realisierbar sei,
diirfe dies nicht automatisch zum Scheitern des Deponieprojektes Typ B fiihren. Bei einer solchen Projekt-
Konstellation sollen die benétigten Deponiekapazitdten unabhéngig vom Erfolg von Landfill-Mining-Projek-
ten sichergestellt werden.

Beim Landfill-Mining sollen auf alten Ablagerungsflachen neue Deponien entstehen. Diese Standorte
wurden ebenfalls nach allen Kriterien geprift und bewertet. Landfill-Mining-Standorte sollen Standorten
auf der griinen Wiese vorgezogen werden. Deshalb wurden sie, wenn maglich, nicht ins Kreismodell auf-
genommen und nicht als 2. Prioritat klassifiziert. Aufgrund von ersten Abschatzungen wird davon ausge-
gangen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb mdglich ist. Dabei steht eine Zustandsverbesserung der alten
Deponie im Vordergrund und nicht zwingend eine Totaldekontamination; es ist also z.B. mdglich, Materia-
lien in die neue Deponie umzulagern, wenn eine Behandlung und Verwertung nicht moglich oder unver-
haltnismassig ist.

Nr. 35, Erlenbach, Wimisweid

114 Verzicht aus Umweltgriinden

» Eine Gemeinde und ein Verband beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 35, Erlenbach, Wimisweid, in-
folge der vielfaltigen negativen Auswirkungen auf Landwirtschaft, Natur, Verkehr, Grundwasser und Wald
zu verzichten. Im kantonalen Richtplan seien bereits die Standorte Blielholz und Leertiti in EQg eingetrage-
nen. Diese seien gut erschlossen und kaum einsehbar. Der geplante Deponiestandort Wimisweid umfasse
mehrere private Parzellen in der Landwirtschaftszone, es ginge wertvolles Landwirtschaftsland fiir eine
lange Zeitdauer verloren. Nérdlich grenze der Standort an das kommunale Schutzobjekt Nr. 90 (Birkenallee
Forchstrasse) des kommunalen Inventars der Natur- und Landschaftsschutzobjekte. Westlich angrenzend
liege das Objekt Nr. 1045 Moréanenlandschaft Wetzwil-Herrliberg mit Pflugstein des Kantonalen Inventars
der Landschaftsschutzobjekte. Diese Objekte wiirden durch eine Deponie am geplanten Ort beeintréchtigt.
Zudem liege der Standort in der Ndhe des Gewésserschutzbereichs A, und unmittelbar am Waldrand.
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* Ein Verband und eine Partei beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 35, Erlenbach, Wimisweid, zu ver-
zichten. In diesem Gebiet seien unzéhlige geschiitzte Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Die Funde von
Amphibien, Schnecken, Flechten, Pilzen und Moosen zeugten von einem ausserordentlichen Naturwert.
Auch das kantonal geschiitzte Erlenbachertobel grenze unmittelbar an den Deponieperimeter. Das Ge-
biet sei ein wichtiges Naherholungsgebiet. Ferner seien der Planungshorizont wie auch die vorgese-
hene Reserve unsachgeméss und die Bewertung des Standortes Wimisweid mit gravierenden Fehlern
behaftet. Der in den Richtplan aufgenommene Deponiestandort bringe deutlich einschneidendere Beein-
trachtigungen mit sich und sei nachweislich weniger gut geeignet, als die Gesamtschau Deponien darzu-
stellen versuche.

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer Ein-
fluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im Rah-
men der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften ausge-
schlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine landschaftsvertragli-
che Einbettung der Deponie in die Landschaft méglich ist. Der Standort ist von drei Seiten von Waldstiicken
eingerahmt und daher kaum einsehbar. Westlich angrenzend liegt das Objekt Nr. 1045 Moranenlandschaft
Wetzwil — Herrliberg mit Pflugstein des Kantonalen Inventars der Landschaftsschutzobjekte. Dies bedingt
eine besonders gute landschaftliche Einpassung des Standorts. Die endgiiltige Form der Deponie wird
aber erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevdlkerung festge-
legt. Auch die Naherholung soll soweit mdglich erhalten bleiben (z.B. durch Umlegung von Wander- und
Velowegen) und wenn mdéglich mit der Rekultivierung der Deponie aufgewertet werden.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Diese Flachen werden nach dem Verflillen der Deponie wie-
der rekultiviert und wenn maoglich aufgewertet. Ein Deponieprojekt ist nur im Zusammenhang mit der Sa-
nierung des belasteten Standorts (Kataster der belasteten Standorte; Nr. 0151/D.0017-000) moglich. Die
genaue Etappierung, Rekultivierung und Kompensationsmassnamen werden im Rahmen des Gestal-
tungsplanverfahrens mit Einbezug der Grundeigentimerschaft und Gemeinde festgelegt. Weiterhin sind
die Auswirkungen der Deponie auf den forderungswirdigen Waldrand in den nachgelagerten Verfahren
zu klaren.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung tber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfallen, VVEA-Anhang 2). Es wurde interne und externe Exertise zur hydrogeo-
logischen Beurteilung der Standorte beigezogen. Bezliglich Grundwasserschutz kritische Standorte wur-
den ausgeschlossen. Die Eignung des Standortes als Deponie Typ B ist gegeben, da die Anforderungen
an einen Deponiestandort Typ B gemass VVEA mit dem heutigen Wissenstand erfillt werden kénnen.
Aufgrund der Ndhe zum Gewasserschutzbereich Ay ist der Standort fir Deponien des Typs C, D und E
nicht geeignet. Da nur wenig Uber das Grundwasser im Gebiet bekannt ist, sind weitere Abklarung not-
wendig. Pro Region soll nur ein Standort Typ B in Betrieb sein.

Eine Deponie beeinflusst immer auch die lokalen Natur- und Umweltverhaltnisse. Im Rahmen der Um-
weltvertraglichkeitsprifung (UVP) werden diese detailliert abgeklart und soweit moglich vor Ort kompen-
siert. Eine negative Beeinflussung des Erlenbachertobels kann mit grosser Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden. Zudem betrifft der Standort grésstenteils einen bestehenden belasteten Standort, bei
welchem die Naturwerte bereits gestort sind und im besten Fall mit dem neuen Standort aufgewertet wer-
den kdnnen.

115 Verzicht aufgrund Erschliessungssituation

» Eine Gemeinde und ein Verband beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 35 Erlenbach, Wimisweid, in-
folge der vielféltigen negativen Auswirkungen zu verzichten. Im kantonalen Richtplan seien bereits die
Standorte Blelholz und Leeriiti in Eqg eingetragen. Diese seien gut erschlossen und kaum einsehbar. Das
Gebiet rund um die Wimisweid sei fiir das zusétzliche Verkehrsaufkommen aufgrund schmaler Zuwegung
nicht geeignet. Die Erschliessung von der Seestrasse her (ca. 3,5 km) fiihre durch das Siedlungsgebiet von
Erlenbach. Die Verkehrserschliessung ist geféhrlich und fiir die Bevolkerung unzumutbar. Wimisweid ist
lediglich durch den Dorfkern von Erlenbach via Forchstrasse oder tiber den Kiisnachter Ortsteil Limberg
und die Limbergstrasse erreichbar. Beide Zufahrtswege seien schmal und kurvenreich.

Die vorgeschlagenen Standorte wurden mehrfach begangen und durch einen Verkehrsexperten bezig-
lich méglichen Zufahrtsvarianten geprift. Die meisten Deponien verfiigen nicht Gber einen direkten Auto-
bahnanschluss, weshalb auch Durchfahrten von einzelnen Weilern und Dorfern in Kauf genommen wer-
den mussen. Die Deponiezufahrt soll hauptsachlich ab der Forchstrasse erfolgen. Um dem durch die De-
ponie verursachten Verkehr gerecht zu werden, kdnnen einige Ausbauten nicht ausgeschlossen werden.
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Zudem fihrt die Erschliessung von der Seestrasse her Uber eine weite Distanz auf der Gemeindestrasse
durch das Siedlungsgebiet Erlenbach. Eine mittlere Deponie fiihrt im Normalfall nicht zu einer massge-
benden Verkehrszunahme. Die detaillierten Verkehrsprognosen (Routen und Fahrten) werden im Rah-
men der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt.

Nr. 36 Riiti, Goldbach

116 Verzicht aufgrund Landschaftsschutz

» Mehrere Verbdnde beantragen, es sei auf den Deponiestandort Nr. 36 Rliti, Goldbach, zu verzichten. Das
Gebiet sei als Objekt Nr. 1090 «Schichtrippenlandschaft Riiti - Batzberg - Laupen - Hittenberg» im Inventar

der kantonalen Landschaftsschutzobjekte verzeichnet. Das Projekt sei nicht vereinbar mit den Schutzzielen
des Inventarobjekts 1090. Diese sehen den ungeschmélerten Erhalt der landschaftlichen Einheit, insbeson-
dere Schutz vor Beeintrdchtigung / Zerstérung / Zerschneidung / Zerstiickelung vor. Sowohl der Abbau als
auch die neue (deponiebedingte) Geldndemodellierung als auch die neue Erschliessungsstrasse stiinden

dazu im Widerspruch.

Die bestehenden Standorte wurden in einem politischen Prozess durch den Kantonsrat im Richtplan fest-
gesetzt. Eine Streichung ist nur mdglich, wenn sich die Ausgangslage dahingehend verandert hat, dass
der Standort neu von einem Ausschlusskriterium betroffen ist oder in der Bewertung sehr schlecht ab-
schneidet. Samtliche bestehende Standorte wurden deshalb nochmals Uberprift und als Ergebnis wer-
den 3 Standorte zur Streichung beantragt. Die restlichen Standorte sind aus technischer Sicht nach wie
vor geeignet und kdnnen nur durch einen politischen Antrag aus dem Richtplan gestrichen werden. Dem
Antrag wird nicht stattgegeben

Nr. 37 Hinwil, Bodenweid

Der Standort wurde zurtickgestellt.

117 Verzicht aus Griinden des Gewasserschutzes

» Eine Gemeinde beantragt, auf den Deponiestandort Nr. 37, Hinwil, Bodenweid, zu verzichten. Eventuali-
ter sei der Standort als Vorinformation zu bezeichnen. Im Abflussbereich des Deponiestandorts befédnden
sich Grundwasserfassungen der Stadt Wetzikon, die 1/3 des jéhrlichen Wasserbedarfs decken, sowie
auch Fliessgewdésser. Durch die Topologie sei zu beflirchten, dass verunreinigtes Sickerwasser die
Grundwasserfassungen und Bédche kontaminiere. Dies hétte schwerwiegende Folgen fiir die Trinkwas-
serversorgung der Stadt, zumal die Grundwasserfassung Binzfeld aufgegeben werde. Aber auch das na-
tional geschiitzte Pféffikersee-Gebiet sei potenziell davon betroffen.

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 37, Hinwil, Bo-
denweid, zu verzichten. Der Deponiestandort grenzt nérdlich unmittelbar an den Gewésserschutzbereich
Au. Zudem befinden sich in unmittelbarer Néhe zum Deponiestandort verschiedene Quellfassungen. Der
Deponiestandort tangiert sodann nérdlich Gebiete, die als Grundwasserschutzzonen ausgeschieden wur-
den.

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 37, Hinwil, Bodenweid, zu verzichten.
Im Rahmen der zugelassenen Entsorgung von nicht verwertbarem mineralischem Bauschutt bestiinden
erhebliche Bedenken. Im Einzugsgebiet der geplanten Deponie gdbe es mindestens 4 Quellen, die fiir die
Trinkwasseraufbereitung genutzt werden. Es sei im Hinblick auf die in einer solchen Deponie zuldssige
Ablagerung von problematischen Inhaltsstoffen anzuzweifeln, ob die Eluat-Grenzwerte (= Fllissigkeit, in
der Riickstande gelést sind und die durch Auswaschung anféllt) eingehalten werden kénnten. Dies insbe-
sondere bezogen auf schadliche Substanzen wie Formaldehyd, PCB, Schwermetalle und PFAS.

Eine Deponie des Typs B ware am Standort, ohne Gefahrdung der Quellwasserfassungen oder des
Grundwassers realisierbar. Auf den Standort wird jedoch aufgrund der Einschrankungen, die die Deponie
fur das Vollzugszentrum Bachtel zur Folge hatten, verzichtet (vgl. letzter Antrag).

118 Verzicht aufgrund schlechter Erschliessung

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Bodenweid zu
verzichten. Die Erschliessung des Deponiestandorts wére sehr schwierig, mehrere Ortschaften wéren
auf
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der regionalen Verbindungsstrasse bzw. auf der Gemeindestrasse vom Mehrverkehr betroffen. Zudem
wére zur Erschliessung ein grésserer Ausbau notwendig (Ausweichstellen) und die projektrelevante Ver-
kehrszunahme hétte voraussichtlich einen grossen Einfluss auf den Verkehr.

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 37, Hinwil, Bodenweid, zu verzichten.
Der zu erwartende Lastwagenverkehr stelle eine grosse Belastung und ein erhebliches Verkehrsrisiko fiir
die Aussenwacht Ringwil dar. Insbesondere flir Schulkinder sei die Verkehrssicherheit auf der gesamten

Zufahrtsstrecke nicht zu gewéhrleisten.

Die verkehrliche Situation stellt eine Herausforderung dar, erscheint jedoch I6sbar. Der Standort wird aus
anderen Grunden zurlickgestellt.

119 Verzicht aufgrund anderer Infrastrukturprojekte

» Eine Gemeinde und mehrere Verbdnde beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 37 Hinwil, Bodenweid
zu verzichten, da eine erhebliche Belastung durch zahlreiche weitere Infrastrukturprojekte bestiinde. 500
m vom Deponiestandort entfernt liege der geplante Standort flir Windenergieanlagen «Schénwis». Durch
diese beiden Projekte wiirde das nérdliche Gemeindegebiet iberméssig stark beeintrachtigt. In der der
Region sei bereits die Deponie Goldbach geplant, deren Gestaltungsplan kurz vor der Festsetzung
stiinde. Im Oberland gébe es bereits verschiedene Deponietypen; deren gleichzeitiger Betrieb und die
daraus resultierenden verkehrlichen Belastungen seien unzumutbar.

Die besondere Situation der Gemeinde Hinwil aufgrund verschiedener grosser Infrastrukturprojekte wird
anerkannt. Sie war mit ein Grund, den Standort Bodenweid vorlaufig zurlickzustellen.

120 Verzicht aufgrund von Umweltthemen

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 3,7 Hinwil, Bodenweid, zu verzichten.
Es existierte in der Bodenweid keine Mulde, die aufgefiillt werden kénnte. Der Standort liege zum Teil in
Hanglage. Es treffe daher nicht zu, dass der Standort kaum einsehbar sei. Zudem bestehe dort eine nati-
onale Verbindungsachse fiir Wildtiere.

Sowohl die landschaftliche Einbettung als auch allfallige Wildtierkorridore sind in die Bewertung eingeflos-
sen.

121 Antrag auf Bahnanschluss in Verbindung mit Kiesabbau

» Jemand beantragt eine Anpassung der Zu- und Wegfahrten fiir den Deponiestandort Nr. 37, Hinwil, Bo-

denweid. Der kiinftige Gleisanschluss Kieswerk FBB Béretswil (Erschliessung und Kiesabbau Schiirlih6chi)
solle mitbentitzt werden. Im Gebiet Schiirlihbchi (Waldareal) kbnne fiir das Kieswerk FBB Kies gewonnen
und damit weitgehende Synergien genutzt werden. Der Schwerverkehr auf den Strassen wiirde insgesamt
erheblich reduziert und die Bevélkerung somit weniger belastet.

Der Hinweis auf mégliche Synergien wird zur Kenntnis genommen.

122 Konflikt mit Vollzugszentrum Bachtel

» Mehrere Private beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 37, Hinwil, Bodenweid, zu verzichten. Aus
Sicht Justizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) wiirden vollzugstechnische wie auch strategische
Griinde gegen eine Deponie auf dem Landwirtschaftsgebiet der Vollzugsanstalt sprechen. Der gesetzli-
che Auftrag und die strategische Weiterentwicklung des Vollzugszentrums Bachtel wéren dadurch geféahr-
det.

Aufgrund der Einwendung zum Vollzugszentrum wurden vertiefte Abklarungen durchgefiihrt und ein még-
licher Parallelbetrieb des Vollzugszentrums und der Deponie geprift. Die Abklarungen kommen zum
Schluss, dass ein Parallelbetrieb zu erheblichen Einschrankungen des Vollzugszentrums fihrt. Aus die-
sem Grund wird der Standort Bodenweid zurlickgestellt.

Nr. 38 Zollikon, Brunnenwisen

123 Verzicht aufgrund des Naturschutzes und aufgrund von FFF

» Mehrere Verbédnde, Gemeinden, Parteien und Privatpersonen beantragen die Streichung des Deponie-
standortes Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen, aus dem kantonalen Richtplan. Mehrere geschiitzte Tier- und
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Pflanzenarten, darunter Arten der «Roten Liste», wurden im Gebiet dokumentiert. Der potenzielle Stand-
ort liege am Rande des Naturschutzgebietes Wehrenbachtobel. Es gebe dort wertvolle kommunale
Inventarobjekte (Einzelbdume, Feldgehdlze und Trockenstandorte). Zudem sei der Standort Brunnenwi-
sen Teil eines wichtigen Naherholungsgebiets. Knapp 70% des Deponieperimeters seien Fruchtfolgefla-
chen. Mit dem Bau der Deponie wiirde die Existenz eines Bio-Landwirtschaftsbetriebs vernichtet.

Eine Deponie beeinflusst immer auch die lokalen Natur- und Umweltverhaltnisse. Im Rahmen der Um-
weltvertraglichkeitspriufung (UVP) werden diese detailliert abgeklart und soweit mdglich vor Ort kompen-
siert. Manche alten Deponien und Gruben sind deshalb heute wertvolle Naturschutzgebiete. Der kleine
Waldstandort liegt im Bereich einer alten Grube mit unbekanntem Inhalt. Der Umgang mit dem Wald-
standort muss im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der

Die detaillierten Verkehrsprognosen (Routen und Fahrten) werden im Rahmen der Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt.

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine landschafts-
vertragliche Einbettung der Deponie moglich ist. Das Gebiet ist im Norden und Siiden von Wald begrenzt,
sudlich verlauft zudem die Kantonsstrasse vom Zollikerberg nach Binz (Binzstrasse). Dennoch ist der Pe-
rimeter vom Weiler Sennhof (ca. 100 m Entfernung) einsehbar (Sichtschutzmassnahmen sind notwen-
dig). Im Gebiet bestehen bereits Beeintrachtigungen durch die stark befahrene Strasse und eine in die
Landschaft gut eingegliederte Sekundarlandschaft ist realisierbar. Die endgultige Form der Deponie wird
aber erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevolkerung fest-
gelegt. Auch die Naherholung soll soweit moglich erhalten bleiben (z.B. durch Umlegung von Wander-
und Velowegen) und wenn mdglich mit der Rekultivierung der Deponie aufgewertet werden. Eine nega-
tive Beeinflussung des Wehrenbachtobels kann mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Diese Flachen werden nach dem Verfillen der Deponie wie-
der rekultiviert und wenn mdglich aufgewertet. Es werden natlrlich gewachsene Bdden und Fruchtfolge-
flachen wahrend der Deponiedauer beansprucht, welche mit der Endgestaltung wiederhergestellt oder
kompensiert werden. Die genaue Etappierung, Rekultivierung und Kompensationsmassnamen werden im
Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens mit Einbezug der Grundeigentimerschaft sowie der Gemeinde
festgelegt.

124 Verzicht aufgrund des Gewasserschutzes

» Mehrere Verbdnde, Gemeinden, Parteien und Privatpersonen beantragen die Streichung des Deponie-
standortes Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen, aus dem kantonalen Richtplan. Es bestiinde Gefahr fiir das
Trinkwasser. Das Gebiet entwéssert in den Rossweidbach, der direkt in den Wehrenbach und schliess-
lich in den Ziirichsee miindet. Sickerwasser aus der Deponie kénne somit das Trinkwasserreservoir der
Stadt und der umliegenden Gemeinden verunreinigen und bei Unféllen oder extremen Wetterereignissen
zu gravierenden Problemen bei der Trinkwasserversorgung fiihren.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung tber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abféllen, VVEA-Anhang 2). Es wurde sowohl interne als auch externe Expertise
zur hydrogeologischen Beurteilung der Standorte beigezogen. Bezulglich Grundwasserschutz kritische
Standorte wurden ausgeschlossen. Im Gebiet Brunnenwisen ist kein nutzbares Grundwasser bekannt.
Oberflachengewasser werden durch die Deponie nicht gefahrdet, da die Entwasserung getrennt und kon-
trolliert erfolgt. Die Eignung des Standortes als Deponie Typ B ist gemass den VVEA-Anforderungen ge-
geben.

Das Sickerwasser einer Deponie wird gefasst und kontrolliert abgeleitet, so dass zu keinem Zeitpunkt
eine Gefahr fur Oberflachengewasser oder in der Folge fiir den Zirichsee besteht. Das Gebiet Brunnen-
wisen ist in dieser Hinsicht ideal, da der Deponiestandort bereits im Bereich des eingedolten Rossweid-
bachs liegt. Dieser muss im Rahmen des Deponieprojekts ausgedolt und renaturiert werden.

125 Verzicht aufgrund der Nahe zu Wohngebieten

» Mehrere Verbdnde, Gemeinden, Parteien und Privatpersonen beantragen die Streichung des Deponie-
standortes Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen, aus dem kantonalen Richtplan. Gemdéss der Planungsrichtli-
nien muissten Deponien einen Mindestabstand von 100 m zu Wohngebieten einhalten und dlirften nicht
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einsehbar sein. Der Standort aber sei jedoch vom weniger als 100 m gelegenen Weiler «Sennhof» gut
einsehbar.

Die fur den kantonalen Richtplan vorgeschlagenen Standorte bestehen aus einem Punkteintrag auf der
Karte sowie der Tabelle mit Angaben zu Volumen, Flache, voraussichtlichem Deponietyp sowie Hinwei-
sen zur Planung. Fir die Beurteilung der Standorte wurden jedoch viel mehr Informationen aufbereitet
und verwendet (z.B. Zufahrtsvarianten, Lage und Endgestaltung etc.), welche jedoch erst im Gestaltungs-
planverfahren verbindlich festgelegt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die genaue Distanz
zum Siedlungsgebiet und Vorschittungen als Sichtschutzmassnahmen definiert.

126 Verzicht aufgrund der Vorgaben der Kreislaufwirtschaft

» Mehrere Verbédnde, Gemeinden, Parteien und Privatpersonen beantragen die Streichung des Deponie-
standortes Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen, aus dem kantonalen Richtplan. Die kantonale Deponiepla-
nung sei an die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft anzupassen, daher werde eine umfassende Neubewer-
tung der Bedarfsplanung der Standorte beantragt, die den Schutz der Umwelt und der Anwohner stérker
berticksichtige. Der Bedarf an neuen Deponien werde zu hoch angesetzt, ohne den Riickgang der Depo-
niemengen durch Recycling und alternativen Baustoffen angemessen zu berticksichtigen. Die Verfassung
des Kantons Ziirich fordere eine Stérkung der Kreislaufwirtschaft. Ein Planungshorizont von 40 Jahren
sei véllig unverhéltnisméssig. Der Bund gebe fiir die Richtplanung einen Planungshorizont von 20 bis 25
Jahren vor.

Trotz Kreislaufwirtschaft sind weiterhin Deponien notwendig, gerade aus der Bauwirtschaft kommen jetzt
die Materialien, welche vor 50 Jahren verbaut wurden und oft nicht kreislauffahig sind (z.B. Leichtbeton,
Isolationsmaterial etc.). Da bereits die Planung einer Deponie mehr als 10 Jahre dauert, wird ein Pla-
nungshorizont von 40 Jahren im Richtplan als angemessen beurteilt.

127 Verzicht aufgrund der Verkehrssituation und der Lirmimmissionen

» Mehrere Verbédnde, Gemeinden, Parteien und Privatpersonen beantragen die Streichung des Deponie-
standortes Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen, aus dem kantonalen Richtplan. Der permanente Schwerver-
kehr wiirde die Lebensqualitdt der Anwohner beeintrachtigen und die CO2>-Emissionen erhéhen. Die Binz-
strasse sei fiir Begegnungsverkehr von LKW nicht geeignet. Die geplante Route fiihre durch dicht be-
wohntes Gebiet und wiirde die bestehenden Verkehrsprobleme erheblich verschérfen. Bereits heute
seien die Zufahrtswege stark (iberbelastet.

Die vorgeschlagenen Standorte wurden durch einen Verkehrsexperten beziiglich méglichen Zufahrtsvari-
anten geprift und mehrfach begangen. Leider verfligen die meisten Deponien nicht Uber einen direkten
Autobahnanschluss. Die Deponiezufahrt erfolgt ab der Forchstrasse via Binzstrasse, welche dann direkt
in das Deponieareal flhrt. Die Zufahrt tangiert Siedlungsgebiet. Die Strassen genliigen den Anforderun-
gen des durch die Deponie verursachten Verkehrs. Die detaillierten Verkehrsprognosen (Routen und
Fahrten) werden im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt.

128 Korrektur von Beurteilungskriterien

» Eine Gemeinde beantragt, fiir den Deponiestandort Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen, die Korrektur der Zif-
fern 4.3, 4.4, 7.2, 9.3 und 10.1 um einen oder mehrere Bewertungspunkte herabzusetzen. Eine
verkehrssi- chere Erschliessung lber die stark befahrene Binzstrasse sei schwierig und die
Aufrechterhaltung des Ver- kehrsflusses erfordere gréssere Ausbauten. Es wére eine Beeintrachtigung der
Ortsdurchfahrten im Nahbe- reich zu erwarten. Unmittelbar an den Deponieperimeter grenzt das kantonale
Natur- und Landschafts- schutzgebiet Wehrenbachtobel (Schutzgebiet mit liberkommunaler Bedeutung).
Eine Schiitthéhe von 11 m wére viel zu hoch und landschaftsunvertraglich. Schliesslich wiirde der
Naherholungswert des Gebietes fiir die Bevélkerung von Zollikon/Zollikerberg und Zlirich erheblich
geschmélert. Bei der Bewertung des Depo- niestandorts Brunnenwisen seien die genannten Kriterien
fehlerhaft angewandt worden.

Standorte, die keine Ausschlusskriterien wie gesetzliche Schutz- oder Nutzungsinteressen verletzen, gel-
ten als grundsatzlich geeignet und wurden als potenzielle Standorte weiter beriicksichtigt. Diese wurden
einer umfassenden Bewertung unterzogen, wobei Kriterien berticksichtigt wurden, die den Schutz von
Mensch und Natur betreffen. Diese Kriterien basieren auf gesetzlichen Vorgaben und 6ffentlichen Interes-
sen und wurden gemeinsam mit kantonalen Fachstellen und Vertretungen verschiedener Organisationen
im sogenannten «Echoraum» entwickelt. Fir jedes Kriterium wurde eine Punktzahl vergeben, je nach
Auswirkung auf die Umwelt. Die Bewertung erfolgte sowohl mittels automatisierter GIS-Methodik als auch
mittels gutachterlicher Beurteilung. Wichtige Interessen wurden héher gewichtet. Die so ermittelten
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Punkte fiihrten zu einem Nutzwert, der die Eignung eines Standorts anzeigt. Standorte mit tiefem Nutz-
wert wurden zurlickgestellt, die besten wurden vertieft geprift — inklusive Feldbegehungen und Bewer-
tung von Erschliessungsmoglichkeiten. Dabei konnten Bewertungen gutachterlich angepasst und Stand-
orte weiter optimiert oder zurlickgestellt werden. Die Einwendungen aus der 6ffentlichen Auflage wurden
detailliert geprift und werden auch bei der weiteren Bearbeitung der Standorte berlicksichtigt. Sollte sich
ein Standort bei den vertieften Untersuchungen als nicht mehr geeignet herausstellen, so wird dieser zur
Streichung beantragt. Der Bericht Gesamtschau mit der Punktzahl wird jedoch nicht angepasst, da sich
die ausgewahlten Standorte in der Gesamtbetrachtung als geeignet erweisen.

129 Repriorisierung des Standorts

» Jemand beantragt, beim Standort Zollikon, Brunnenwisen sei der Passus «Ersatzstandort, wenn Standort
Nr. 39 Neuweid (Maur) nicht realisiert werden kann oder verfiillt ist» ersatzlos zu streichen. Ferner seiim
Zuge des Gestaltungsplanverfahrens eine Etappierung vorzusehen, um den temporédren Verbrauch von
Landwirtschaftsland méglichst klein zu halten. Die Brunnwisen sei gegeniiber dem Standort Neuweid
(Maur) vorzuziehen. Er sei sehr stadtnah gelegen und somit am Entstehungsort der Abfélle. Bzgl. Verkehr
stadtauswarts spiele es keine Rolle, ob die Deponie in Zollikon oder Maur liege. Die Kriterien fiir die Einstu-
fung als Ersatzstandort seien unklar.

Die Priorisierung wird im Uberarbeiteten Erlduterungsbericht nun besser erklart. Unter anderem sollen
Landfill-Mining Standorte bevorzugt werden, weshalb in diesem Gebiet der Standort Neuweid in Maur pri-
orisiert wird. Etappierungen werden im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens ausgearbeitet und im
Richtplan nicht beschrieben. Bei einem grossen Standort wie Brunnenwisen sind Etappierungen in jedem
Fall vorzusehen.

130 Verzicht auf Material Typ C/D bzw. D/E

» Jemand beantragt, fiir den Deponiestandort Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen, auf die Typen C/D zu verzich-
ten. Das gesamte vorgesehene Deponieareal werde vom Wehrenbach entwéssert und das Sickerwasser
gelange so in die Trinkwasserversorgung des Zlirichsees. Aus diesem Grund diirfe nur inertes Material wie
unverschmutzter Aushub (Deponietyp A) oder unbelastete anorganische Abfélle (Deponietyp B) zugelassen
werden. Auch bei Errichten einer Deponie Typ A und/oder Typ B miisse jemand die Verantwortung (ber-
nehmen, dass Giftstoffe sauber aussortiert werden. Zudem solle die Entwésserung wegen unvermeidlichen
Resten an Trinkwassergiften in die Kldranlage Hagenholz abgeleitet werden und nicht in den Wehrenbach
resp. den Zlirichsee.

« Eine Privatperson beantragt, flir den Deponiestandort Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen, auf die Typen D/E
zu verzichten. Falls der Deponiestandort Nr. 39 (Maur) nicht realisiert oder bereits verfiillt sei, miisse sicher-
gestellt werden, dass der Ersatzstandort Nr. 38 (Zollikon) hinsichtlich der Materialklassifizierung den glei-
chen Vorgaben entspreche. Geméss den Grundsétzen der Deponieplanung kénne ein Ersatzstandort nicht
flir andere oder héher belastete Materialkategorien genutzt werden als der urspriingliche Standort. Eine
Abweichung davon wiirde dem Prinzip der Standortsubstitution widersprechen.

Die Eignung fiir die Deponietypen C/D/E muss mit detaillierteren Abklarungen geprift werden. Im Rah-
men der Umweltvertraglichkeitspriifung werden die lokalen Verhaltnisse vertieft gepriift und die Deponie-
typen entsprechend angepasst. Die in einer Deponie angelieferten Materialien werden unabhangig vom
Typ und Ort sowohl durch den Betreiber als auch durch den Kanton geprtft und Gberwacht.

131 An Bedingungen gebundene Festsetzung

* Mehrere Verbénde beantragen, den Deponiestandort Nr. 38, Zollikon, Brunnenwisen nur festzusetzen,
wenn: a) eine sinnvolle Offenlegung und naturnahe Gestaltung des eingedolten Rossweidbachs mdglich ist.
Im Sinne der Planungssicherheit sei dies vorgéngig zu kldren; b) das kleine Waldstiick im Deponieperimeter
erhalten werden kénne. Die Deponie diirfe nicht dazu fiihren, dass eine kiinftige Revitalisierung des Ross-
weidbachs erschwert oder verhindert werde. Unmittelbar westlich des Deponieperimeters beginne das lber-
kommunal geschlitzte Natur- und Landschaftsschutzobjekt Wehrenbachtobel, in welchem der Rossweid-
bach die Funktion einer vernetzenden Ader einnehme. Der Wald im nordwestlichen Bereich des Perimeters
habe eine Trittsteinfunktion innerhalb der regionalen Wildtier-Ausbreitungsachse.

Die genannten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf Stufe Sondernutzungsplanung zu
Uberprifen.
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Nr. 39, Maur, Neuweid

132 Verzicht aufgrund Umwelt- und Landschaftsschutz

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 39, Maur, Neu-
weid, zu verzichten. Der Standort ordne sich nicht in die Landschaft ein, tangiere naturnahe Landschaften,
Erholungsrdume und den Wald. Mit einer mittleren Schiitthéhe von 7 m wiirde die Landschaft massiv veran-
dert. Auch ist das Landschaftsschutzobjekts Nr. 35, Seitenmordnenwélle Langmatt, in unmittelbarer Néhe.
Weiter wiirde ein Wildtierkorridor tangiert (Perimeter der regionalen Ausbreitungsachsen). Das Gebiet sei
zudem ein wichtiges Naherholungsgebiet.

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine Landschafts-
vertragliche Einbettung der Deponie méglich ist und auch die Seitenmoranenwalle von Langmatt-Ebmat-
tingen nicht gestort werden. Es handelt sich um einen kleineren Standort, der aber auf einem bereits im
Kataster der belasteten Standorte hinterlegten Gebiet liegt. Durch die Lage in einer Mulde und ein
angrenzendes Waldstlck im Osten wird die Einsehbarkeit aus dem Siedlungsgebiet wie auch aus der
nahegelegenen Schul- und Sportanlage vermindert. Zu den angrenzenden Hausern sind jedoch Sicht- und
Larmschutzmassnahmen erforderlich. Auch das Naherholungsgebiet soll soweit mdglich erhalten bleiben
(z.B. durch Umlegung von Wander- und Velowegen).

Die beanspruchten Flachen werden nach dem Verfiillen der Deponie wieder rekultiviert und wenn még-
lich aufgewertet. Fruchtfolgeflachen kénnen mit der Endgestaltung teilweise wiederhergestellt werden.
Voraussichtlich muss jedoch ein Teil der beanspruchten Fruchtfolgeflachen ausserhalb des Projektperi-
meters kompensiert werden. Neben den Auswirkungen auf die Fruchtfolgeflachen muss auch der Einfluss
auf den Landwirtschaftsbetrieb und auf den nahen Wald untersucht werden. Die genaue Etappierung,
Rekultivierung und Kompensationsmassnamen werden im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens mit
Einbezug der Grundeigentiimerschaft und der Gemeinde festgelegt. Der Landwirt erhalt fur seine Ernte-
ausfalle angemessene Kompensationen.

133 Verzicht aufgrund Erschliessungssituation

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 39, Maur, Neu-
weid, zu verzichten. Die verkehrlichen Auswirkungen wiirden missachtet: Die Erschliessung wiirde von allen
Seiten durch die Ortsteile von Maur fiihren, dadurch werde die Siedlungsqualitét deutlich gemindert und es
wirden Sicht- und Larmschutzmassnahmen erforderlich. Ausserdem seien Auswirkungen auf die Verkehrs-
sicherheit zu erwarten, insbesondere bei den betroffenen Schulanlagen.

Die vorgeschlagenen Standorte wurden mehrfach begangen und durch einen Verkehrsexperten beziig-
lich mdglichen Zufahrtsvarianten gepruft. Leider verfigen die meisten Deponien nicht Gber einen direkten
Autobahnanschluss, weshalb auch Durchfahrten von einzelnen Weilern und Dérfern in Kauf genommen
werden missen. Die Deponiezufahrt erfolgt iber die Regionalstrasse Aeschstrasse und erfordert eine
Ortsdurchfahrt. Ein geeigneter Bahnanschluss fehlt. Eine mittlere Deponie fihrt im Normalfall jedoch nicht
zu einer massgebenden Verkehrszunahme (15-25 Anlieferungen pro Tag). Die detaillierten Verkehrs-
prognosen und allfallige Massnahmen (Routen und Fahrten) werden im Rahmen der Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt.

Die fiir den kantonalen Richtplan vorgeschlagenen Standorte bestehen aus einem Punkteintrag auf der
Karte sowie der Tabelle mit Angaben zu Volumen, Flache, voraussichtlichem Deponietyp sowie Hinwei-
sen zur Planung. Fir die Beurteilung der Standorte wurden jedoch viel mehr Informationen aufbereitet
und verwendet (z.B. Zufahrtsvarianten, Lage und Endgestaltung etc.), welche jedoch erst im Gestaltungs-
planverfahren verbindlich festgelegt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die genaue Distanz
zum Siedlungsgebiet und Vorschittungen als Sichtschutzmassnahmen definiert.

134 Verzicht aufgrund ungeniigender Abklarung fiir Typ C

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 39, Maur, Neu-
weid, zu verzichten. Eine Eignung des Standorts als Deponie Typ C erfordere zusétzliche detailliertere Ab-
klarungen. Die bestehende Deponie Neuweid sei vor flinf Jahren aufwendig aufhumusiert worden.

Das Deponieprojekt ist nur im Zusammenhang mit dem Aushub des sanierungsbeduirftigen Standorts
(Kataster der belasteten Standorte; Nr. 0195/D.0058-000) mdglich. Deshalb steht zunachst die Sanierung
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des belasteten Standorts im Vordergrund. Die Sanierung und Erstellung einer Deponie nach heutigem
Stand der Technik stellt somit eine deutliche Verbesserung der gegenwartigen Situation dar. Bestehender
Boden von guter Qualitat kann vor Ort belassen und bei der Rekultivierung wieder verwendet werden.

135 Naturschutz, Offenlegung Gewasser

* Mehrere Verbénde beantragen, den Deponiestandort Nr. 39, Maur, Neuweid, nur festzusetzen, wenn: a)
eine sinnvolle Offenlegung und naturnahe Gestaltung des eingedolten Forenwisbachs méglich ist und b)
das Funktionieren der regionalen Ausbreitungsachse fiir Wildtiere sichergestellt werden kénne. Die Deponie
diirfe nicht dazu flihren, dass eine kiinftige Revitalisierung des Forenwisbachs erschwert oder verhindert
werde. Der Standort wiirde mitten in der regionalen Ausbreitungsachse fiir Wildtiere zu liegen kommen und
zudem auch die letzte unverbaute Vernetzungsachse Greifensee/Pfannenstiel kompromittieren. Der direkt
angrenzende Aschbach sei ein wichtiges Verbindungsglied ins Gebiet «in die Chellen», wo eine Aufwertung
stattfinden solle.

Die genannten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf Stufe Sondernutzungsplanung zu
Uberprifen. Der im Standortbereich eingedolte Forenwisbach soll unter Beriicksichtigung des Gewasser-
schutzes gedffnet und renaturiert werden. Auch die Vernetzungsachsen und Wildtierkorridore sind in der
weiteren Planung zu berucksichtigen und sollen erhalten und wenn mdglich aufgewertet werden. Auf diese
Weise kann der Standort 6kologisch aufgewertet werden. Die endgliltige Form der Deponie wird aber erst
im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevdlkerung festgelegt. Die
Kosten fur samtliche Massnahmen werden durch den Deponiebetreiber finanziert, welcher die Kosten wie-
derum in den Annahmepreis einrechnet.

Nr. 40, Volketswil, Brunnacher

136 Verkehrssicherheit und Schiessanlage

* Eine Gemeinde regt an, den Standort Brunnacher zusammen mit den angrenzenden Perimetern der Ge-
staltungspléne «Kompostieranlage-Steinacher» (Axpo Biomasse AG) sowie «Hegnau-Ebenriiti» (Bereuter
Holding AG) zu betrachten. Sie beantragt, die Verkehrserschliessung unter dem Gesichtspunkt der
Verkehrssicherheit zu betrachten und die Erschliessung mit dem bestehenden Au- tobahnanschluss
abzustimmen. Zudem sei der Betrieb der Schiessanlage Talmatt nicht zu beeintrdchtigen bzw.
sicherzustellen.

Der Hinweis auf den Einbezug der Nachbargrundstiicke bei der Planung wird zur Kenntnis genommen.
Die Erschliessung zum geplanten Abbau- und Deponiestandort erfolgt wie flir den Kiesabbau Uber die
A15 ohne Ortsdurchfahrten. Fir die Zufahrt und den Betrieb kann die bestehende Infrastruktur des Kies-
werks genutzt werden. Die detaillierten Verkehrsprognosen und allféllige Anpassungen an der bestehen-
den Routenfuhrung (Routen und Fahrten) werden im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprufung (UVP)
gepruft und beurteilt. Dabei sind auch die Auswirkungen auf den bestehenden 300 m-Schiessstand Tal-
matt zu bericksichtigen.

Nr. 41, Lindau, Handriti

137 Verzicht aufgrund der Ballung von Infrastrukturprojekten

* Eine Gemeinde und eine Partei beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 41, Lindau, Handriiti, zu verzich-
ten. Es bestehe nur ungentigend Koordination mit weiteren Grossprojekten, nédmlich mit MehrSpur Zlirich-
Winterthur (Briittenertunnel) und der Kiesgrube Tagelswangen. Mit der Deponie Handr(iti wiirde ein drittes
Umweltvertraglichkeitspriifungs-pflichtiges Grossprojekt dazukommen. Alle drei Projekte hétten erhebliche
Auswirkungen auf den Verkehr und die Umwelt. Eine zusétzliche Deponie Handriiti wiirde die bestehende
Verkehrsinfrastruktur und die Transportkapazitdten auf beiden Verkehrstrdgern weiter belasten.

Die verkehrlichen Auswirkungen von Deponien sollen moéglichst geringgehalten werden. Wo notwendig,
werden die Standorte innerhalb eines Gebiets priorisiert. In diesem Fall miissen zuerst die priorisierten
Standorte realisiert werden. Der Standort Nr. 41, Lindau, Handrdti, ist als Ersatzstanddort geplant, wenn
Standort Nr. 40, Volketswil, Brunnacher nicht realisiert werden kann oder verfiillt ist. Beim Standort
Brunnacher bestehen bereits eine Kiesgrube und ein Kieswerk; das heisst der Standort ist bereits er-
schlossen und soll deshalb zuerst realisiert werden.

Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2024, Mitwirkungsbericht, Antrag des Regierungsrates 47



Eine Koordination mit weiteren Umweltvertraglichkeitsprifungs-pflichtigen Grossprojekten ist zu gegebe-
ner Zeit zu prifen. Im Rahmen des Gestaltungsplanverfahren werden Details wie Deponiemenge, Zu-
fahrt, Etappierung, Deponiebetrieb, Schutzmassnahmen, Deponieentwasserung, Endgestaltung etc. ge-
nau festgelegt und die Umweltvertraglichkeit muss nachgewiesen werden. Bevor eine Deponie erstellt
werden kann, muss zudem eine Baubewilligung (Errichtungsbewilligung) eingeholt werden. Auf diesen
Verfahrensstufen haben die Gemeinden und alle Vertretungen betroffener Interessen die Mdglichkeit,
Rechtsmittel zu ergreifen.

138 Verzicht aufgrund Gewasserschutz

» Eine Gemeinde und eine Partei beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 41 Lindau, Handrtiti, zu verzich-
ten. Der Standort Handriiti liege in der Néhe der Kaltenriedquellen, welche fiir die Wasserversorgung der
Gemeinde Lindau von Bedeutung seien. Hinzu komme die unmittelbare Ndhe zum Tonnenbach, was zu-
sétzliche gewésserschutzrechtliche Bedenken aufwerfe. Eine fachgerechte Trennung zwischen Deponiefla-
che und dem revitalisierten Bachbkosystem erscheine unter den gegebenen topografischen Bedingungen
kaum realisierbar.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung tber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfallen, VVEA-Anhang 2). Es wurde sowohl interne als auch externe Expertise
zur hydrogeologischen Beurteilung der Standorte beigezogen. Bezlglich Grundwasserschutz kritische
Standorte wurden ausgeschlossen oder mittels Kernbohrungen auf eine Eignung untersucht. Die vorge-
schlagenen Standorte werden mit den bestehenden Kenntnissen beziglich Gewasserschutz als unkri-
tisch eingestuft. Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) missen aber alle Standorte
nochmals vertieft untersucht und beurteilt werden. Die Eignung des Standortes als Deponie Typ B ist
gegeben, da die Anforderungen an einen Deponiestandort Typ B gemass VVEA erflllt werden kénnen.

139 Verzicht aufgrund Naturschutz

* Eine Gemeinde und eine Partei beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 41, Lindau, Handriiti, zu verzich-
ten. Das betroffene Gebiet weist Eintrdge im kantonalen Reptilieninventar und im Brutvogelatlas auf. Hinzu
kommen Lebensraum-Potentiale sowie ein Eintrag des westlichen Rieds im Amphibieninventar. Der Depo-
nieperimeter befinde sich zudem fast vollstdndig im Bereich von Fruchtfolgefldchen. Eine Kompensation
diirfe im vorliegenden Fall besonders schwierig sein, da es sich um eine grosse, zusammenhdngende
Fruchtfolgefidche handle.

140 Verzicht aufgrund fehlendem Bedarfsnachweis

* Eine Gemeinde und eine Partei beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 41 Lindau, Handriiti, zu verzich-
ten. Der Deponiebedarf wiirde sich durch eine forcierte Kreislaufwirtschaft weiter reduzieren. Der Standort
Handrtiti weise keine bestehende Infrastruktur auf. Durch die Festsetzung wiirde ein falscher Anreiz ge-
schaffen, auf einen unerschlossenen Standort ohne bestehende Infrastruktur zuriickzugreifen.

Ein Richtplaneintrag ist Voraussetzung, aber noch keine Bewilligung fiir eine Deponie. Neue Deponien
entstehen nur, wenn der Bedarf gegeben ist. Das Uberprift der Kanton alle finf Jahre mit der Abfallpla-
nung und vermeidet so Uberkapazitaten. Wenn neue Deponien nétig sind, wird das kantonale Gestal-

tungsplanverfahren (Nutzungsplanung) fir neue Standorte eingeleitet. Da es sich beim Standort um ei-
nen Ersatzstandort handelt, wird dieser erst in den nachsten 10 bis 20 Jahren realisiert werden kénnen.

Der Standort Nr. 41 Handruti, Lindau ist als Ersatzstanddort geplant, wenn Standort Nr. 40 Brunnacher,
Volketswil nicht realisiert werden kann oder verfillt ist. Beim Standort Brunnacher bestehen bereits eine
Kiesgrube und ein Kieswerk; das heisst der Standort ist bereits erschlossen und soll deshalb zuerst reali-
siert werden.

141 Priorisierung anpassen

» Mehrere Privatpersonen beantragen, fiir den Deponiestandort Nr. 41 Lindau, Handriiti, die Bedingung «Er-
satzstandort» zu streichen. Der Standort Nr. 40, Brunnacher, der als prioritér beurteilt werde, liege aus-
serhalb der Planungsregion Winterthur und habe somit keinen rdumlichen Zusammenhang zum Standort
Handriiti. Fiir diesen sei ein Deponieprojekt in aktiver Planung. Die Bedingung als Ersatzstandort verzégere
diese nur.
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Die verkehrlichen Auswirkungen von Deponien sollen méglichst geringgehalten werden. Es soll in jeder
Region deshalb mindestens eine Typ B-Deponie offen sein. Gemeint ist dabei eine Entsorgungsre- gion,
welche nicht mit dem Perimeter einer Planungsregion Ubereinstimmen muss. Ausschlaggebend ist der
Bedarf. Wo notwendig, werden die Standorte innerhalb eines Gebiets priorisiert. In diesem Fall mus- sen
zuerst die priorisierten Standorte realisiert werden. Der Standort Nr. 41, Lindau, Handrdti, ist als Er-
satzstanddort geplant, wenn Standort Nr. 40, Volketswil, Brunnacher, nicht realisiert werden kann oder
verflllt ist. Beim Standort Brunnacher bestehen bereits eine Kiesgrube und ein Kieswerk; das heisst der
Standort ist bereits erschlossen und soll deshalb zuerst realisiert werden.

142 Volumenerhéhung auf 1°400°000 m*

* Eine Privatperson beantragt, flir den Deponiestandort Nr. 41, Lindau, Handriiti, das Volumen von
900°000 auf 1'400°000 m?3 zu erh6hen. Geméss Planung sei ein Volumen in dieser Héhe realistisch. Durch
eine flacheneffiziente Ausbildung des Standortes kbnnten neue Deponiestandorte geschont werden.

Das Volumen beim Standort Handrti wurde bewusst nicht sehr hoch angesetzt, um eine landschaftsver-
tragliche Endgestaltung zu ermdglichen und die wertvollen Waldrander zu schonen. Der Antrag wird des-
halb abgelehnt.

Nr. 43, Winterthur, Scharhalden

143 Verzicht aufgrund Landschaftsschutzes und Naherholung

 Ein Verband beantragt, im Sinne einer Strategie der Konzentration auf den Deponiestandort Nr. 43,
Winterthur, Schérhalden, zu verzichten. Der Standort Schérhalden tangiere ein Landschaftsschutzgebiet
und beeintrachtige das Naherholungsgebiet der Gemeinde Rickenbach. Es wiirden diverse Wanderwege
und eine Veloroute durch die Deponie tangiert.

Beim vorgeschlagenen Standort wird davon ausgegangen, dass eine landschaftsvertragliche Einbettung
der Deponie mdglich ist. Der Standort Scharhalden liegt am Rande des kantonalen
Landschaftssschutzobjekts Nr. 1049 ,Moranenwall Egg-Mérsburg-Halden-Schonbuel, ist aber durch die
bestehende Verkehrsinfrastruktur und den Landwirtschaftsbetrieb stark beeintrachtigt. Die Lage des
Standorts ist exponiert, allerdings nicht zu einem Wohngebiet, was den Eingriff vertretbar macht. Aufgrund
der Tangierung des kantonalen Landschaftsschutzinventar-Objektes sind weitere Abklarungen nétig und
es ist ein Gutachten der NHK einzuholen. Die endgultige Form der Deponie wird aber erst im Gestal-
tungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevdlkerung festgelegt. Auch das
jeweilige Naherholungsgebiet soll soweit moglich erhalten bleiben (z.B. durch Umlegung von Wander-
und Velowegen) und wenn moglich mit der Rekultivierung der Deponie aufgewertet werden.

144 Einbezug der Standortgemeinde

 Eine Gemeinde zeigt sich offen bezliglich des Standorts Nr. 43, Schérhalden, sie merkt jedoch an, dass
sie in den weiteren Planungsprozess zum Deponiestandort eng mit einbezogen werden will.

Die weitere Deponieplanung erfolgt unter Einbezug der Standortgemeinde.

Nr. 45, Hagenbuch, Riiti

145 Verzicht aufgrund Beeintrachtigung durch weitere Infrastrukturanlagen

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 45 Hagenbuch,
Riiti zu verzichten, da dieser zu einer weiteren Zunahme des Schwerverkehrs auf dem Gemeindegebiet
flihren wiirde. In der Nédhe des Weilers Egghof seien bereits zwei Kiesabbaugebiete in Betrieb. Der Depo-
niestandort fiihre zu einer Schmélerung der Standortqunst, der Steuereinnahmen und Wertminderung bei
Immobilien. Schliesslich habe die Baudirektion mit einer weiteren Teilrevision des Richtplans den Stand-
ort Schneitberg (Hagenbuch) fiir zwei Windkraftanlagen als Zwischenergebnis aufgenommen.

Eine Deponie kann grundsatzlich mit anderen Grossprojekten vereinbart werden. Wichtig ist ein koordi-
niertes Vorgehen, das rechtzeitig — spatestens im Gestaltungsplanverfahren— zu beriicksichtigen ist.
Wahrend bei Deponien der Transportverkehr tber eine langere Zeit bestehen bleibt, ist der Verkehr bei
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der Errichtung von Windradern hauptsachlich wahrend der Bauphase relevant und danach nur noch ge-
ring.

Eine Abstimmung zwischen den verschiedenen kantonalen Planungen zur Ver- und Entsorgung findet statt.
Bei der Umsetzung wird auf eine vertragliche Etappierung geachtet.

Der Standort Nr. 45 Ruti, Hagenbuch, ist als Ersatzstandort geplant und wird erst umgesetzt, wenn Standort
Nr. 46 Ror, Hagenbuch, nicht realisiert werden kann oder verfiillt ist. Bei zwei Standorten mit Priorisierung
ist das neue Kreismodell nicht mehr notwendig und wird gestrichen.

146 Verzicht aufgrund Gewéasserschutzbedenken

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 45, Hagenbuch,
Riiti, zu verzichten, weil dieser zu einem problematischen Schadstoffeintrag in die umliegenden Bache
ftihre. Die Deponietypen C, D und E miissten speziell entwéssert werden. Das Gebiet wiirde (iber die
ARA Litzelmurg in Aadorf entwéssert, welche die Schadstoffe nicht aufnehmen und reinigen kénne. Ha-
genbuch weise einen Zulauf zum Grundwassersee auf, aus dem die Bevilkerung Trinkwasser beziehe.
Sicker- wasser von Deponien enthalte mehrere tausend Einzelsubstanzen. Nur ein kleiner Teil dieser
Stoffe werde erfasst. Daher sei die Errichtung von Deponien in den friiheren Feuchtgebieten Riiti und Ror
nicht sicher und das Grundwasser nicht geniigend geschiitzt.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung Uber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfallen, VVEA-Anhang 2). Es wurde sowohl interne als auch externe Expertise
zur hydrogeologischen Beurteilung der Standorte beigezogen. Beziiglich Grundwasserschutz kritische
Standorte wurden ausgeschlossen oder mittels Kernbohrungen auf eine Eignung untersucht. Die vorge-
schlagenen Standorte werden mit den bestehenden Kenntnissen beziiglich Gewasserschutz als unkri-
tisch eingestuft. Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) miissen aber alle Standorte noch-
mals vertieft untersucht und beurteilt werden. Die Eignung des Standortes als Deponie Typ B ist gege-
ben, da die Anforderungen an einen Deponiestandort Typ B gemass VVEA erflllt werden kénnen. Zudem
ist der Standort voraussichtlich auch als Deponie Typ C und D geeignet. Eine Eignung zur Deponie Typ E
ist potenziell moglich, bedarf aber ebenfalls noch vertiefter Abklarungen.

Das Deponiesickerwasser von Typ C/D/E Deponien wird gefasst und kontrolliert abgeleitet. Vor einer Ein-
leitung in ein Gewasser muss das Sickerwasser in einer ARA oder durch den Deponiebetreiber gereinigt
werden. Kann die ARA die speziellen Inhaltstoffe des Deponiesickerwassers nicht bewaltigen, muss eine
alternative Lésung gefunden werden (z.B. Abwasseraufbereitungsanlage am Deponiestandort). Die Ablei-
tung von Deponiesickerwasser muss im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens detailliert gepraft wer-
den.

147 Verzicht aufgrund Mehrverkehr und Larm

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 45, Hagenbuch, Riiti, zu verzichten.
Der verkehrstechnische Zugang zum Deponiestandort sei fiir den Schwerverkehr lediglich (iber die Gerli-
kerstrasse moglich. Dadurch sei mit einer massiven Verkehrszunahme im Dorfkern von Hagenbuch zu
rechnen. Damit verbunden sei eine Zunahme der Larm- und Schadstoffemissionen sowie eine Beein-
trachtigung der Verkehrssicherheit. Die ndchsten Autobahnausfahrten ldgen in Matzingen und in Oberwin-
terthur. Folglich wiirde der Schwerverkehr auch durch die umliegenden Dorfer fiihren. Dies wére inakzepta-
bel, umso mehr als es sich hierbei auch um Schulwege handle.

* Ein Verband bemerkt, der Standort Rliti in Hagenbuch sei von der Erschliessung her ungiinstig gelegen
und es sei kein Bahnanschluss méglich. Daher sei zwingend eine direkte Zufahrt ab der Autobahn zu er-
richten («Werkzufahrt»), zudem miisse eine Uberdeckung der Autobahn angestrebt werden, was eine
erhebliche Volumenerhéhung bedeuten wiirde. Die Beeintrachtigung der Naherholungsnutzung sowie
des Landschaftsschutzgebietes kbnnte so jedoch geringgehalten werden respektive die Qualitét langfris-
tig sogar erh6ht werden.

Alle vorgeschlagenen Standorte wurden mehrfach begangen und durch einen Verkehrsexperten bezlg-
lich mdglichen Zufahrtsvarianten gepruft. Leider verfigen die meisten Deponien nicht Giber einen direkten
Autobahnanschluss, weshalb auch Durchfahrten von einzelnen Weilern und Dérfern in Kauf genommen
mussen. Die Deponiezufahrt erfolgt ab der Hauptstrasse (St. Gallerstrasse) via der Hagenstalstrasse zur

Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2024, Mitwirkungsbericht, Antrag des Regierungsrates 50



Frauenfelderstrasse und dann Uber die Gerlikerstrasse in das Deponieareal. Die Erschliessung bean-
sprucht eine regionale Verbindungsstrasse und tangiert randlich einzelne Weiler und eine Ortsdurchfahrt.
Kleinere Ausbauten am bestehenden Strassennetz sind erforderlich. Eine Variante ohne Ortsdurchfahrt
ware eine direkte Zufahrt entlang der Autobahn. Zufahrtsvarianten und detaillierten Verkehrsprognosen
(Routen und Fahrten) werden im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt.
Ein Bahnanschluss ist fir die meisten Deponien nicht zweckmassig, da das Material von vielen ver-
schiedenen Baustellen herangefahren wird.

Der Hinweis zur Zufahrt ab der Autobahn sowie zur Uberdeckung der Autobahn wird zur Kenntnis ge-
nommen und in den nachgelagerten Verfahren geprift. Die Umsetzung der entsprechenden Eingriffe be-
darf der Zustimmung des Bundesamts fur Strassen (ASTRA).

148 Verzicht aufgrund Kulturland- und Landschaftsschutz

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 45, Hagenbuch, Riiti, zu verzichten. Bei
den geplanten Standorten Riiti und Ror wiirden rund 40 ha wertvolles Ackerland verloren gehen. Die
Fruchtfolgeflachen miissten vollsténdig ersetzt werden, doch es werde nicht dargelegt, wo und wie. Die
Existenzen der Landwirtschaftsbetriebe wéren bedroht. Bei den betreffenden Standorten handle es sich um
eine besonders geschlitzte Mordnenlandschaft. Das Landschaftsbild wiirde durch die Deponien massiv ge-
stort. Eine mittlere Schutth6he von 12 m sei landschaftlich nicht vertraglich. Ferner grenze der Standort Riiti
unmittelbar an Schutzwald an (261 Schutzwald S1 Schutzwald Gravitative Naturgefahren).

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine landschafts-
vertragliche Einbettung der Deponie mdglich ist. Der Standort Rati liegt in der Gemeinde Hagenbuch an
der Grenze zum Thurgau und ist stidwestlich durch die Autobahn A1/E60 begrenzt. Es handelt sich um
eine sanft wellige Moranenlandschaft, in welche der Deponiekorper landschaftlich gut integriert werden
kann. Ansonsten ist die Landschaft durch die angrenzende Autobahn bereits beeintrachtigt. Die endgl-
tige Form der Deponie wird aber erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Ge-
meinden und Bevdlkerung festgelegt. Auch das jeweilige Naherholungsgebiet soll soweit moglich erhal-
ten bleiben (z.B. durch Umlegung von Wander- und Velowegen) und wenn mdglich mit der Rekultivierung
der Deponie aufgewertet werden.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Diese Flachen werden nach dem Verflllen der Deponie wie-
der rekultiviert und wenn maoglich aufgewertet. Es werden natirlich gewachsene Béden und Fruchtfolge-
flachen wahrend der Deponiedauer beansprucht. Die beanspruchten Fruchtfolgeflachen kdnnen mit der
Endgestaltung teilweise wiederhergestellt werden. Die genaue Etappierung, Rekultivierung und Kompen-
sationsmassnamen werden im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens mit Einbezug der Grundeigen-
timer und Gemeinde festgelegt. Auch die Auswirkungen auf den férderungswuirdigen Waldrand gemass
Waldentwicklungsplan sind im Gestaltungsplanverfahren zu bericksichtigen.

Nr. 46, Hagenbuch, Ror

149 Verzicht aufgrund von Vogelschutz

» Mehrere Verbédnde beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 46, Hagenbuch, Ror, zu verzichten. Der
Deponiestandort liege in einem grésseren Gebiet mit Feldlerchenvorkommen (mehrere Brutpaare festge-
stellt) und langjéahriger Feldlerchenférderung im Rahmen des Vernetzungsprojektes Elgg-Hagenbuch. Da-
bei wiirden von der Gemeinde sehr aktiv Massnahmen der Landwirte geférdert. Es sei wichtig, die letzten
intakten Lebensrdume zu erhalten. Ferner befinde sich der Standort teilweise in einem Inventarobjekt des
kantonalen Landschaftsschutzes.

Die spezifischen Hinweise auf das Feldlerchenvorkommen am Standort Ror werden zur Kenntnis genom-
men. Die Auswirkungen auf das Vernetzungsprojekt werden in der weiteren Planung untersucht.

150 Verzicht aufgrund Beeintrachtigung durch weitere Infrastrukturanlagen

» Eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 46, Hagenbuch,
Ror, zu verzichten, da er zu einer massiven Zunahme des Schwerverkehrs auf dem Gemeindegebiet von
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Hagenbuch fiihren wiirde. Im Weiteren seien in der Ndhe des Weilers Egghof (Hagenbuch) zwei Kiesab-
baugebiete in Betrieb, welche bereits erheblichen zusétzlichen LKW-Verkehr generierten. Der Deponie-
standort fiihre zu einer Schmélerung der Standortgunst, der Steuereinnahmen und Wertminderung bei
Immobilien. Schliesslich habe die Baudirektion mit einer weiteren Teilrevision des Richtplans den Stand-
ort Schneitberg (Hagenbuch) fiir zwei Windkraftanlagen als Zwischenergebnis aufgenommen. Das Gebiet
Ror sei nur gerade einmal 100 m vom Dorf Hagenbuch entfernt. Zudem grenzten zwei landwirtschaftliche
Haofe mit Wohneinheiten (Abstand nur knapp 50 m) unmittelbar an die Deponien.

Eine Deponie kann grundsatzlich mit anderen Grossprojekten vereinbart werden. Wichtig ist ein koordi-
niertes Vorgehen, das rechtzeitig — spatestens im Gestaltungsplanverfahren — zu bericksichtigen ist.
Wahrend bei Deponien der Transportverkehr Uber eine langere Zeit bestehen bleibt, ist der Verkehr bei
der Errichtung von Windradern hauptsachlich wahrend der Bauphase relevant und danach gering.

Eine Abstimmung zwischen den verschiedenen kantonalen Planungen zur Ver- und Entsorgung findet statt.
Bei der Umsetzung wird auf eine vertragliche Etappierung geachtet.

Der Standort Nr. 46 Ror, ist gegeniiber dem Standort Nr. 45 priorisiert, weil er deutlich grésser ist und damit
auch mehr Gestaltungsspielraum hat. Bei den zwei Standorten Ror und Riti genlgt eine einfache Priori-
sierung. Die Blndelung in einem Kreismodell ist nicht notwendig.

151 Verzicht aufgrund Gewasserschutzbedenken

» Eine Gemeinde beantragt, auf den Deponiestandort Nr. 46, Hagenbuch, Ror, zu verzichten. An diesem
Standort kénne keine Deponie realisiert werden. Das Abwasser dieser Deponie wiirde auf die Kldranlage
Aadorf fliessen, welche diese Art von Abwasser nicht aufnehmen kénne. Die Deponietypen C, D und E
miussten speziell iiber eine ARA entwéssert werden. Das Dorfgebiet von Hagenbuch werde (iber die ARA
Litzelmurg in Aadorf entwéssert. Da eine spezielle Reinigung erhebliche bauliche und finanzielle
Mehraufwénde verursachen wiirde, seien diese Deponietypen fiir den Standort Ror ungeeignet. Hagen-
buch weise einen Zulauf zum Grundwassersee auf, mit welchem die Bevilkerung mit Trinkwasser versorgt
werde. Sickerwasser von Deponien enthalte mehrere tausend Einzelsubstanzen, darunter auch eine Viel-
zahl von unbekannten Stoffen. Nur ein kleiner Teil dieser Stoffe werde routineméssig im Umweltiiberwa-
chungsprogramm erfasst. Daher sei die Errichtung von Deponien in den friiheren Feuchtgebieten Rliti und
Ror nicht sicher und das Grundwasser nicht genligend geschilitzt.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung tber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfallen, VVEA Anhang 2). Es wurde sowohl interne als auch externe Expertise
zur hydrogeologischen Beurteilung der Standorte beigezogen. Beziglich Grundwasserschutz kritische
Standorte wurden ausgeschlossen oder mittels Kernbohrungen auf eine Eignung untersucht. Die vorge-
schlagenen Standorte werden mit den bestehenden Kenntnissen bezuglich Gewasserschutz als unkri-
tisch eingestuft. Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) missen aber alle Standorte noch-
mals vertieft untersucht und beurteilt werden. Die Eignung des Standortes als Deponie Typ B ist gege-
ben, da die Anforderungen an einen Deponiestandort Typ B gemass VVEA erfillt werden kdnnen. Zudem
ist der Standort voraussichtlich auch als Deponie Typ C und D geeignet. Eine Eignung zur Deponie Typ E
ist potenziell mdglich, bedarf aber ebenfalls noch detailliertere Abklarungen.

Das Deponiesickerwasser von Typ C/D/E Deponien wird gefasst und kontrolliert abgeleitet. Vor einer Ein-
leitung in ein Gewasser muss das Sickerwasser in einer ARA oder durch den Deponiebetreiber gereinigt
werden. Kann die ARA die speziellen Inhaltstoffe des Deponiesickerwassers nicht bewaltigen, muss eine
alternative L6sung gefunden werden (z.B. Abwasseraufbereitungsanlage am Deponiestandort). Die Ablei-
tung von Deponiesickerwasser muss im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens detailliert geprift wer-
den.

152 Verzicht aufgrund Mehrverkehr

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 46, Hagenbuch, Ror, zu verzichten.
Der verkehrstechnische Zugang zum Deponiestandort sei fiir den Schwerverkehr lediglich (ber die Gerli-
kerstrasse moglich. Dadurch sei mit einer massiven Zunahme des Schwerverkehrs durch den Dorfkern
von Hagenbuch wéahrend Jahren, wenn nicht Jahrzehnten zu rechnen. Damit verbunden sei eine Zu-
nahme der Ldrm- und Schadstoffemissionen sowie eine Beeintréchtigung der Verkehrssicherheit. Die
néchsten Autobahnausfahrten ldgen in Matzingen und in Oberwinterthur. Der Schwerverkehr wiirde somit
auch durch die umliegenden Dérfer fiihren. Dies wére inakzeptabel, umso mehr wenn dabei der Schutz von
Grundwasser und Gewdssern nicht sicher gewéhrleistet seien.
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 Ein Verband bemerkt, der Standort Ror in Hagenbuch sei von der Erschliessung her ungiinstig gelegen
und es sei kein Bahnanschluss méglich. Daher sei zwingend eine direkte Zufahrt ab der Autobahn zu er-
richten («Werkzufahrt»), zudem miisse eine Uberdeckung der Autobahn angestrebt werden, was eine
erhebliche Volumenerh6hung bedeuten wirde. Die Beeintrdchtigung der Naherholungsnutzung sowie
des Landschaftsschutzgebietes kénnte so jedoch geringgehalten werden respektive die Qualitat langfris-
tig sogar erhéht werden.

Die vorgeschlagenen Standorte wurden mehrfach begangen und durch einen Verkehrsexperten beztig-
lich mdglichen Zufahrtsvarianten gepruft. Leider verfigen die meisten Deponien nicht Gber einen direkten
Autobahnanschluss, weshalb auch Durchfahrten von einzelnen Weilern und Dérfern in Kauf genommen
werden muissen. Die Deponiezufahrt erfolgt ab der Hauptstrasse (St. Gallerstrasse) via der Ha-
genstalstrasse zur Frauenfelderstrasse und dann Uber die Gerlikerstrasse in das Deponieareal. Die Er-
schliessung beansprucht eine regionale Verbindungsstrasse und tangiert am Rande einzelne Weiler und
eine Ortsdurchfahrt. Kleinere Ausbauten am bestehenden Strassennetz sind erforderlich. Eine Variante
ohne Ortsdurchfahrt ware eine direkte Zufahrt entlang der Autobahn. Zufahrtsvarianten und detaillierte
Verkehrsprognosen (Routen und Fahrten) werden im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
erstellt und beurteilt. Ein Bahnanschluss ist fur die meisten Deponien nicht zweckmassig, da das Material
von vielen verschiedenen Baustellen herangefahren wird.

Der Hinweis zur Zufahrt ab der Autobahn sowie zur Uberdeckung der Autobahn wird zur Kenntnis ge-
nommen und in den nachgelagerten Verfahren geprift. Die Umsetzung der entsprechenden Eingriffe be-
darf der Zustimmung des Bundesamts fur Strassen (ASTRA).

153 Verzicht aufgrund Kulturlandverlust und Landschaftsschutz

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 46, Hagenbuch, Ror, zu verzichten.
Der Perimeter (iberschneide eine geomorphologisch gepréagte Landschaft. Auch reiche er sehr nahe ans
Siedlungsgebiet von Hagenbuch und an zwei Landwirtschaftsbetriebe heran. Bei den geplanten Standor-
ten sollen rund 40 ha wertvolles Ackerland, weitgehend eben und bestens zur Produktion von Nahrungsmit-
teln geeignet, geopfert werden. Die Fruchtfolgeflachen miissten vollsténdig ersetzt werden, doch es werde
nicht dargelegt, wo und wie. Die Existenzen der Landwirtschaftsbetriebe wéren bedroht. Beim betreffenden
Standort handle es sich um eine besonders geschlitzte Mordnenlandschaft. Das Landschaftsbild wiirde
durch die Deponien massiv gestért und unwiderruflich zerstért. Geméss Objektblatt Ror solle eine Auffiil-
lung mit rund 3.6 Mio. m® erfolgen, dies ergebe eine mittlere Schutthbhe von 12 m. Ferner grenze der
Standort Riiti unmittelbar an Schutzwald an (261 Schutzwald S1 Schutzwald Gravitative Naturgefahren).

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine landschafts-
vertragliche Einbettung der Deponie in die Landschaft moglich ist. Der Standort Rditi liegt in der Ge-
meinde Hagenbuch an der Grenze zum Thurgau und ist stidwestlich durch die Autobahn A1/E60 be-
grenzt. Es handelt sich um eine sanft wellige Moranenlandschaft, in welche der Deponiekorper land-
schaftlich gut integriert werden kann. Ansonsten ist die Landschaft durch die angrenzende Autobahn be-
reits beeintrachtigt. Die endgultige Form der Deponie wird aber erst im Gestaltungsplanverfahren unter
Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevodlkerung festgelegt. Auch das jeweilige Naherholungsge-
biet soll soweit mdglich erhalten bleiben (z.B. durch Umlegung von Wander- und Velowegen) und wenn
moglich mit der Rekultivierung der Deponie aufgewertet werden.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Wahrend der Deponiedauer werden natirlich gewachsene
Boden und Fruchtfolgeflachen beansprucht. Die beanspruchten Fruchtfolgeflachen kénnen mit der End-
gestaltung teilweise wiederhergestellt werden. Die genaue Etappierung, Rekultivierung und Kompensati-
onsmassnamen werden im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens mit Einbezug der Grundeigentiimer
und Gemeinde festgelegt. Auch die Auswirkungen auf den forderungswirdigen Waldrand gemass Wald-
entwicklungsplan sind im Gestaltungsplanverfahren zu bericksichtigen.
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Nr. 48, Neftenbach, Fuchsbiiel

154 Verzicht aufgrund Kulturland- und Landschaftsschutzes

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 48, Neftenbach, Fuchsbiel, zu ver-
zichten. Eventualiter sei der Standort als «Ersatz» zu planen. Eine Deponie wiirde zur Verschandelung
einer bislang intakten Landschaft fiihren. Die Landschaft rund um Hiinikon ist ein Ausléufer des Irchel-
Gebiets, das ins Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkméler von nationaler Bedeutung aufge-
nommen wurde: Fiir die Deponie miissten 6.7 ha wertvollen Ackerlands (Fruchtfolgeflachen) geopfert
werden. Ein Naherholungsgebiet des Bezirks Andelfingen und der Stadt Winterthur wiirde zerstért.

Der Standort liegt ausserhalb des BLN und die Fruchtfolgeflachen kénnten teilweise wiederhergestellt
werden.

155 Verzicht aufgrund exponierter Lage

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 48 Neftenbach, Fuchsbliel zu ver-
zichten. Eventualiter sei der Standort als «Ersatz» zu planen. Das Gebiet Fuchsbiiel sei entgegen der
Darstellung von Neftenbach und Henggart gut einsehbar. Von beiden Siedlungen wére die Deponie ledig-
lich 500 m entfernt.

Die Baudirektion bleibt bei der Beurteilung, dass die Einsehbarkeit des Deponiestandorts begrenzt und
der Abstand zu Wohnsiedlungen erheblich ist.

156 Verzicht aufgrund zweifelhafter Wirtschaftlichkeit

» Mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 48, Neftenbach, Fuchsbiiel, zu ver-
zichten. Im Schlussbericht der frilheren Deponieplanung (2002) kam das AWEL zum Schluss, dass auf-
grund der unglinstigen Geometrie (mittlere Héhe nur ca. 10 m) und den (berdurchschnittlichen Infrastruk-
turkosten die Wirtschaftlichkeit fraglich sei.

Die im Richtplan festgesetzten Standorte wurden in einem politischen Prozess durch den Kantonsrat im
Richtplan festgesetzt. Eine Streichung ist nur moglich, wenn sich die Ausgangslage dahingehend veran-
dert hat, dass der Standort neu von einem Ausschlusskriterium betroffen ist oder in der Bewertung sehr
schlecht abschneidet. Sdmtliche im Richtplan festgesetzte Standorte wurden deshalb nochmals tUberprift
und als Ergebnis werden 3 Standorte (Fuchsloch, Holzweid und Langiberg) zur Streichung beantragt. Die
restlichen Standorte sind aus technischer Sicht nach wie vor geeignet und kénnen nur durch einen
politischen Antrag aus dem Richtplan gestrichen werden. Bei den vorgebrachten Argumenten zu
Landwirtschaft, Landschaft, Einsicht und Erschliessung schneidet der Standort Fuchsbiel im Vergleich zu
anderen Standorten gut ab und auch die potenzielle Wirtschaftlichkeit des Standorts ist durch steigende
Deponie- rungspreise besser geworden.

Nr. 49 Triillikon, Birchbiiel

157 Verzicht aufgrund fehlender Mitwirkungsmaoglichkeit

» Eine Gemeinde beantragt, auf den Deponiestandort Nr. 49, Triillikon, Birchbiiel, zu verzichten, weil das
rechtliche Gehér verweigert worden sei. Die Information der Gemeinden sei nur einen Tag vor Medien-
konferenz erfolgt.

Die Gemeinden wurden im Jahr 2023 ein erstes Mal schriftlich tber die laufende Deponiesuche infor-
miert. Danach wurde der Verband der Gemeindeprasidien an die Echoraume zur Diskussion der Kriterien
eingeladen. Die Gemeinden, Regionen und Grundeigentimer wurden am 4. April 2024, etwa ein halbes
Jahr vor dem o6ffentlichen Mitwirkungsverfahren ab 6. Dezember 2024, Gber die Standorte informiert. Zu-
satzlich wurden im Sommer 2024 insgesamt 8 Informationsanlasse lUber die Gesamtschau Deponien im
Kanton Zirich angeboten, zu welchen die betroffenen Gemeinden personlich eingeladen wurden.

Nach der Festsetzung der Standorte im kantonalen Richtplan durch den Kantonsrat muss fir jeden
Standort ein Gestaltungsplanverfahren durchgefiihrt werden. Dabei werden betroffene Parteien direkt mit-
einbezogen. Vor der Festsetzung durch die Baudirektion werden auch die Gestaltungsplane offentlich
aufgelegt und alle kénnen dazu Stellung nehmen.
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Vor dem Bau einer Deponie muss zudem ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchlaufen werden,
bei welchem die Gemeinde federfihrend ist.

158 Verzicht aufgrund mangelhafter Grundlagenerhebung

» Mehrere Gemeinden und Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 49, Triillikon, Birch-
biiel, zu verzichten, da er zu einer Beeintréchtigung der Biodiversitét fiihre. Es fehlten wichtige Grundla-
gen im Grundlagenbericht, wie die Nédhe zu einem Eichenférdergebiet. Zudem flihre eine Erdgashoch-
druckleitung quer (ber den Deponieperimeter. Dies sei nicht beachtet worden. Schliesslich habe der
Standort die zweitschlechteste Bewertung (nur 177 Punkte).

Standorte, die keine Ausschlusskriterien wie gesetzliche Schutz- oder Nutzungsinteressen verletzen, gel-
ten als grundsétzlich geeignet und wurden als potenzielle Standorte berticksichtigt. Diese wurden einer
umfassenden Bewertung unterzogen, wobei Kriterien berlcksichtigt wurden, die den Schutz von Mensch
und Natur betreffen. Diese Kriterien basieren auf gesetzlichen Vorgaben und 6ffentlichen Interessen und
wurden gemeinsam mit kantonalen Fachstellen und Vertretungen verschiedener Organisationen im soge-
nannten «Echoraum» entwickelt. Fur jedes Kriterium wurde eine Punktzahl vergeben, je nach Auswirkung
auf die Umwelt. Die Bewertung erfolgte sowohl mittels automatisierter GIS-Methodik als auch mittels gut-
achterlicher Beurteilung. Wichtige Interessen wurden gesetzlich hdher gewichtet. Die so ermittelten
Punkte fiihrten zu einem Nutzwert, der die Eignung eines Standorts anzeigt. Standorte mit tiefem Nutz-
wert wurden ausgeschlossen. Die besten Standorte wurden vertieft geprift — inklusive Feldbegehungen
und Bewertung von Erschliessungsmdglichkeiten. Dabei konnten Bewertungen angepasst und Standorte
weiter optimiert oder zurtickgestellt werden. Die Einwendungen aus der 6ffentlichen Auflage wurden
detailliert geprift und werden auch bei der weiteren Bearbeitung der Standorte berlcksichtigt. Sollte sich
ein Standort bei den vertieften Untersuchungen als nicht mehr geeignet herausstellen, wird dieser zur
Streichung beantragt. Der Bericht Gesamtschau mit der Punktzahl wird jedoch nicht angepasst, da sich
die ausgewahlten Standorte in einer Gesamtbetrachtung als geeignet erweisen.

159 Verzicht aufgrund Mehrverkehr

* Mehrere Gemeinden und Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 49, Triillikon, Birch-
buel, zu verzichten, weil der zu erwartende Lastwagenverkehr zu unzumutbaren Immissionen fiir die Be-
volkerung fiihre. Eine Bahnerschliessung fehle.

Der Standort Birchblel wurde mehrfach begangen und durch einen Verkehrsexperten bezuglich mégli-
chen Zufahrtsvarianten gepruft. Er liegt abseits von Ballungsrdumen und Verkehrsinfrastrukturen (Bahn
und Strasse). Die vorgesehene Deponiezufahrt fuhrt voraussichtlich ab der Hauptstrasse (Frauenfelder-
strasse) Uber die Diessenhoferstrasse und dann lber die Halde in das Deponieareal. Diese Zufahrt be-
rihrt Ortsdurchfahrten, was bei der Bewertung berlcksichtigt wurde. Fur den letzten Abschnitt der Depo-
niezufahrt miissen die bestehenden Feldwege ausgebaut werden. Eine mittlere Deponie fiihrt insgesamt
nicht zu einer massgebenden Verkehrszunahme. Es ist zudem davon auszugehen, dass das regionale
Deponiematerial bereits heute tber dieselbe Route in die Deponie Paradies in Schlatt TG transportiert
wird. Damit hatte der Standort BirchbUel fir die Gemeinde Schlatt eine verkehrsentlastende Wirkung. Die
Zufahrt sowie die detaillierten Verkehrsprognosen (Routen und Fahrten) werden im Rahmen der Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVP) durch ein Verkehrsgutachten beurteilt.

Ein Bahnanschluss ist fir Birchbuel nicht zweckmassig, da das Material aus zahlreichen regionalen Bau-
stellen stammt und daher per Lastwagen angeliefert wird.

160 Verzicht aufgrund Kulturlandverlust

» Mehrere Gemeinden und Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 49 Triillikon, Birch-
blel, zu verzichten, weil er zur Zerstérung von gewachsenen Bdden und von ca. 9.6 ha Fruchtfolgefla-
chen fiihren wiirde.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Der Standort Birchbuiel tangiert hauptsachlich Landwirt-
schaftsgebiet. Durch eine geeignete Etappierung soll der Verbrauch von Fruchtfolgeflachen maglichst klein
ge- halten werden. Nach dem Verfiillen der Deponie werden die Flachen wieder rekultiviert und wenn
moglich aufgewertet. Die genaue Etappierung und Kompensationsmassnahmen werden im Rahmen des
Gestal- tungsplanverfahrens mit Einbezug der Grundeigentimerschaft sowie der Gemeinde festgelegt.
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Nr. 50, Eglisau, Schwanental
Der Standort hat gegentber Nr. 51, Bleiki Prioritat.

161 Einbindung Nachbarkanton

 Ein Nachbarkanton beantragt, dass die relevanten kantonalen Fachstellen bei der weiteren Planung ein-
bezogen werden, insbesondere das interkantonale Labor (IKL) sowie das Planungs- und Naturschutzamt
(PNA). Die Deponie Nr. 50, Eglisau, Schwanental (bestehend), befinde sich mehrheitlich im Gebiet der
Gemeinde Eglisau (ZH). Ein kleiner Teil befinde sich jedoch auch in der Gemeinde Buchberg (SH). Die
Deponie decke den unteren Kantonsteil von Schaffhausen ab, welcher jedoch kaum Volumen fiir Abfall
des Typs B generiere. Die geplante, etappenweise Erweiterung dieses Standortes erfolge geméss dem
aktuellen Kenntnisstand des Kantons Schaffhausen vollumfénglich auf Ziircher Gebiet.

Der Kanton Schaffhausen wird bei der weiteren Planung miteinbezogen.

Nr. 51 Rafz, Bleiki

Der Standort wird in die zweite Prioritat verschoben.

162 Antrag auf Einbezug der grenznahen Gebiete

* Ein Verband und eine Gemeinde beantragen, auf eine Deponie in der Bleiki bei Rafz zu verzichten.
Aufgrund der unmittelbaren Grenzlage (CH/D) des Standorts. Die neue Deponie sei nur wenige Meter von
der Gemeindegrenze zu Lottstetten entfernt. Sein Siedlungsgebiet liege sogar néher als jenes von Rafz. Da
nicht nur raumplanerische Belange bertihrt seien, sollten auf deutscher Seite die zustédndigen Behdrden
(Kommunen, Landratsamt Waldshut, Regierungsprasidium Freiburg) direkt beteiligt werden. Auf Bewilli-
gungsebene wére eine grenzliberschreitende Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) erforderlich.

* Ein Planungsverband beantragt, bei der weiteren Planung des Deponiestandorts Nr. 51, Rafz, Bleiki, die
grenznahen Gemeinden einzubeziehen. Bei der Neuerrichtung der Deponie handle es sich um ein Vorha-
ben, bei dem auch mégliche grenziiberschreitende Auswirkungen auf Umweltschutzgliter zu priifen
seien. Dies gelte etwa fiir die Schutzgliter Wasser und Boden (mit Verweis auf das nahegelegene Was-
serschutzgebiet Mooswiesen) oder fiir mdgliche Beeintrachtigungen fiir Menschen durch Lérm und Ver-
kehr (etwa in der nahegelegenen Gemeinde Lottstetten) wéhrend des Baus und des Betriebs. Nach den
Kriterien des Art. 2 Ziffer 3 i.V.m. Anhang 1 Nr. 10 a) der Espoo-Konvention im Zulassungsverfahren sei
eine Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) und eine grenziiberschreitende Beteiligung geboten.
Ansprechpartner auf deutscher Seite sei nach § 58 Abs. 5, 6 des deutschen Gesetzes liber die
Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) das Regierungsprésidium Freiburg als zusténdige Behérde fiir
gleichartige Vorhaben in Deutschland.

Die Baudirektion hat neben der Planungsregion Hochrhein-Bodensee neu auch das Landratsamt
Waldshut und das Regierungsprasidium Freiburg auf die Liste der Anhérungsadressaten aufgenommen.

Bei der Planung von Deponiestandorten bestehen im Kanton Zirich grundsatzlich die folgenden Mitwir-
kungsmaglichkeiten: Vor der Diskussion und Festsetzung durch den Kantonsrat wird der Richtplan 6ffent-
lich aufgelegt. Dabei haben jede Gemeinde und jeder Blirger die Moglichkeit Stellung zu nehmen. Damit
die betroffenen Akteure gentigend Zeit haben, wurden die Deponiestandorte ein halbes Jahr vor der 6f-
fentlichen Auflage vorgestellt und an insgesamt 8 Veranstaltungen wurde zu den Standorten informiert.
Auch in der Gemeinde Lottstetten wurde Uber das Vorhaben informiert und die deutschen Behdérden wur-
den zur Stellungnahme eingeladen.

Nach der Festsetzung der Standorte im kantonalen Richtplan durch den Kantonsrat muss fur jeden
Standort ein Gestaltungsplanverfahren durchgefihrt werden. Dabei werden betroffene Akteure auch auf
deutschem Gebiet direkt miteinbezogen. Vor der Festsetzung durch die Baudirektion werden auch die
Gestaltungsplane o6ffentlich aufgelegt, auch hier gibt es die Méglichkeit, dass alle betroffenen Akteure
sich einbringen kénnen und Stellung nehmen.

Vor dem Bau der Deponie muss diese darlberhinaus ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durch-
laufen, bei welchem die Gemeinde federfiihrend ist.
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163 Verzicht aus Griinden des Gewasserschutzes

Ein Verband und eine Gemeinde und mehrere Privatpersonen beantragen, auf eine Deponie in der Bleiki
bei Rafz zu verzichten. Die Gefahr der Grundwasserkontamination durch Sickerwasser bestehe. Dies
kdnne langfristige Schéden fiir die gesamte Region verursachen. Das geplante Vorhaben grenze direkt an
das Wasserschutzgebiet Mooswiesen 1-1ll in Jestetten. Dies sei problematisch.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung tber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abféallen VVEA Anhang 2). Neben internen Expertinnen und Experten wurde des-
halb auch noch ein externer Experte zur Beurteilung der Standorte beigezogen. Der Standort Bleiki liegt
vollstandig in schlecht durchlassigem Molassegestein weit oberhalb der grundwasserfihrenden Schich-
ten im Tal. Aus hydrogeologischer Schicht ist der Standort deshalb sehr gut geeignet zur Erstellung einer
Deponie der Typen C, D und E gemass VVEA. Eine Verbindung zu den Quellen 6stlich von Rafz und
zum Wasserschutzgebiet Mooswiesen in Jestetten ist aufgrund der vorhandenen Kenntnisse nicht
gegeben. Dies muss aber im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) mit zuséatzlichen
Untersuchungen bestatigt werden.

Das Gebiet Bleiki ist nicht von Naturgefahren betroffen und eignet sich deshalb gut als Deponiestandort.
Der Oberflachenabfluss besteht bereits heute und kann mit der Erstellung von zusatzlichen Retentions-
massnahmen im Rahmen des Deponieprojekts sogar verbessert werden.

164 Verzicht aufgrund Naturschutz

» Ein Gemeinde, ein Verband und mehrere Privatpersonen beantragen, auf eine Deponie in der Bleiki bei
Rafz zu verzichten, weil umweltschonendere Alternativen vorhanden wéren. Die geplante Deponie bedinge
die Zerstérung von Waldfldchen und den weiteren Ausbau von Erdmaterial, Die Deponie wére dreimal so
gross wie die bestehende Lehmgrube. Es sei dort zwischenzeitlich ein hochwertiges Okosystem entstanden
mit fast einmalig vielfaltigem Artenbestand.

» Mehrere Verbdnde und mehrere Privatpersonen beantragen, der Deponiestandort Nr. 51, Rafz, Bleiki,
aus dem Richtplan zu streichen. Die hohen Naturwerte des Gebiets seien durch eine Schutzverordnung
(SVO) zu sichern. Der Standort liegt im Bereich der ehemaligen Lehmgrube Bleiki, welche heute als nati-
onales Amphibienbiotop festgesetzt sei. Ausserdem liege das Vorhaben vollstandig in der kantonalen
Kulturlandschaft Stidranden (Inventarobjekt Nr. 6002), welche den Erhalt der kulturlandschaftlich geprég-
ten Einheit zum Ziel hat. Weiter liege der Standort vollsténdig innerhalb der nationalen Ausbreitungs-
achse fiir Wildtiere. Die Zufahrt sei auch insofern problematisch, da sie das Natur- und Landschafts-
schutzobjekt Lehmgrube quere, welches fiir Amphibien und Reptilien einen wichtigen Lebensraum dar-
stelle. Zudem tangierte die Zufahrt auch den direkt angrenzenden Waldstandort naturkundlicher Bedeu-
tung (WNB Objekt Grezenbuck - Bleiki, 67.01), da durch die Zufahrt die Vernetzung gegen Westen unter-
bunden wiirde.

Am Standort Bleiki ist im Bereich der stiligelegten Tongrube ein grosses und sehr wertvolles Amphibien-
schutzgebiet entstanden. Dies wurde bereits wahrend der ersten Abklarungen zum Standort erkannt und
es wurden fir die Priifung des Standorts sowohl interne als auch externe Fachleute beigezogen. Mit ei-
nem neuen Gestaltungsplan fiir die Deponie besteht die Chance, die offene Grube unter Schutz zu stel-
len und die Bedingungen fiir den Naturschutz und die Biodiversitat weiter zu verbessern. Viele der vor-
handenen seltenen Arten brauchen offene Flachen, wie sie friiher in Flusssystemen anzutreffen waren
und heute fast nur noch in Abbaugebieten und Deponien vorkommen. Eine vollstdndige Kartierung der
Arten und Lebensraume als auch die Gestaltung und Etappierung der Naturschutzflachen werden zusam-
men mit den Fachleuten im Rahmen des Gestaltungsplans erarbeitet und verbindlich festgelegt. Ob diese
mit einer Schutzverordnung zuséatzlich zu schitzen sind, obliegt der Fachstelle Naturschutz.

Durch Etappierung und gezielte Wiederaufforstung kann der zeitgleiche Verlust von Waldflache minimiert
werden.Der Erhalt des Waldstandorts sowie die Wildtierdurchgangigkeit bleiben gewahrleistet. Auch die
negativen Einfliisse auf das Klima werden durch eine schnelle Wiederaufforstung moglichst geringgehal-
ten.

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Der Standort Bleiki liegt in einem bestehenden Tonabbaugebiet mit einem bewilligten
Gestaltungsplan. Der Eingriff in die Landschatft ist bei einer Tongrube oder einer Deponie derselbe. Samt-
liche Landschafts- und Naherholungsaspekte wurden somit bereits einmal eingehend geprift und geneh-
migt. Fur das Deponieprojekt muss nochmals ein Gestaltungsplanverfahren durchgefiihrt werden. Dabei
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werden samtliche Aspekte wie Zufahrt, Etappierung, Endgestaltung etc. nochmals geprift, wobei die be-
troffenen Gemeinden und Bevolkerung einbezogen werden. Das Deponievorhaben sieht vor, nach dem
Lehmabbau die entstandene Grube wieder auf das urspriingliche Gelandeniveau aufzufiillen. Die Kultur-
landschaft Sidranden wird damit langfristig nicht verandert. Auch das Naherholungsgebiet soll soweit
moglich erhalten bleiben (z.B. durch Umlegung der betroffenen Wanderwege) und wenn mdglich mit der
Rekultivierung der Deponie aufgewertet werden.

165 Verzicht aus verkehrlichen Griinden

» Eine Gemeinde mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 51, Rafz, Bleiki, zu
verzichten. Andernfalls sei die Fertigstellung der Umfahrung Eglisau als Bedingung fiir die Inbetrieb-
nahme der Deponie aufzufiihren. Die Gemeinde Eglisau sei bereits durch die Materialgewinnung im Raf-
zerfeld sowie durch die Deponie Schwanental betroffen. Hinzu komme, dass fir die Ablagerung des Aus-
bruchmaterials aus dem geologischen Tiefenlager ebenfalls das Rafzerfeld vorgesehen sei und mit dem
Verteilzentrum in Rafz zusétzlich Verkehr auf die Gemeinde Eglisau zukomme. Die Region Unterland und
das Rafzerfeld seien von den Materialgewinnungs- und Deponiestandorten bereits (iberproportional be-
troffen.

Da der Standort Bleiki am Kantonsrand liegt und eine Ortsdurchfahrt keine Option ist, wurde von Anfang an
mit einem Bahnanschluss geplant. Dieser soll beim Bahnhof Rafz erstellt werden. Erste Abklarungen mit
der SBB bezlglich Standort und Kapazitat sind positiv. Ab Bahnhof Rafz erfolgt die Zufahrt per LKW ent-
lang dem Bahngeleise bis zur ehemaligen Ziegelei. Damit kann eine Ortsdurchfahrt sowohl durch Eglisau
als auch durch Rafz vermieden werden. Im Nahbereich kann die bereits bestehende Erschliessung der
Lehmgrube genutzt werden. Dabei werden auch die bestehenden Strukturen fir Amphibien beriicksichtigt.
Im Bereich des Bahnumschlags werden mdégliche Synergien mit dem Digitec-Galaxus-Operationszentrum
gepruft und wenn moglich genutzt. Es ist kein separater Richtplaneintrag fiir die Zufahrt und den Bahnver-
lad notwendig, da diese Bauten direkt an die Deponie gekoppelt sind und nicht unabhangig davon erstellt
werden.

166 Verzicht aufgrund von Uberkapazititen

* Ein Verband und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 51, Rafz, Bleiki, zu
verzichten. Es bestehe die Gefahr von Uberkapazitéten. Der Kanton verfiige bereits (iber ausreichend
Abfallbehandlungsanlagen, sodass eine zusétzliche Deponie als Uberkapazitét und unnétig erscheine.
Die Schaffung der Deponie widerspreche den Bestrebungen, Abfall zu reduzieren und Recycling zu for-
dern.

Trotz Kreislaufwirtschaft sind weiterhin Deponien notwendig, gerade aus der Bauwirtschaft kommen jetzt
die Materialien, welche vor 50 Jahren verbaut wurden und oft nicht kreislauffahig sind (z.B. Leichtbeton,
Isolationsmaterial). Da bereits die Planung einer Deponie mehr als 10 Jahre dauert, wird ein Planungsho-
rizont von 40 Jahren im Richtplan als angemessen beurteilt.

167 Einhausung

Ein Verband und eine Gemeinde beantragen, mit Blick auf die vielfach vorherrschende Windrichtung und
die zu erwartenden Emissionen eine Einhausung vorzusehen und sie mit einer Filteranlage auszustatten.
Beim Be- und Entladen der Fahrzeuge sei die Freisetzung von Schadstoffen aus dem Abfall zu kontrollie-
ren. Durch Deponiegase kbnnen unangenehme Gertiche sowie potenziell gesundheitsschédliche Emissio-
nen entstehen, die die Lebensqualitdt der Anwohner massiv beeintréchtigen kénnten. Dauerhafte Ldrmbe-
lastung durch den Betrieb der Deponie und den Transportverkehr sowie die Verbreitung von Feinstaub kén-
nen Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei emp-
findlichen Bevélkerungsgruppen. Mit dem erhéhten Schwerlastverkehr ist auch ein erh6htes Unfallrisiko ver-
bunden.

Der Standort Bleiki ist im Vergleich zu anderen Standorten sehr gut vom Siedlungsgebiet abgetrennt. Er
befindet sich zwischen den zwei Erhebungen «Buechenhau» und «Dietlisbergy, ist umgeben von Wald
und aus der naheren Umgebung kaum einsehbar. Das nachste zusammenhangende Siedlungsgebiet ist
in rund 600 m, hinter dem Dietlisberg, die Gemeinde Lottstetten und in ca. 700 m das Dorfgebiet Rafz.
Aus diesem Grund ist der Standort beziiglich Larm- und Staubemissionen sehr glinstig gelegen und
diese konnen im Siedlungsgebiet praktisch ausgeschlossen werden. Gasemissionen sind bei modernen
Deponien keine zu erwarten, da nur mineralische Abfalle abgelagert werden. Erfahrungen von anderen
Deponien zeigen, dass bei einer guten Lage keine Probleme mit Emissionen bestehen und eine Einhau-
sung fiur die Deponietypen B,C,D,E deshalb nicht angemessen ist. Starker belastete, gefahrliche Abfalle
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dirfen in der Schweiz nicht deponiert werden und werden wenn moglich behandelt oder im Ausland in
Untertagedeponien entsorgt.

168 Erganzung Koordinationshinweise

» Eine Gemeinde beantragt, den Richtplantext (Tabelle) fiir den Deponiestandort Nr. 51, Rafz, Bleiki, un-
ter Bedingungen wie folgt zu ergdnzen: «separate Verkehrserschliessung ausserhalb Siedlungsgebiet
zwingend» und «Standort fir den Guterumschlag im Gebiet Churzfuri» (zur Sicherung des Bahnumlads,
auch wenn sich dieser heute ausserhalb des Siedlungsgebietes befinde). Ausserdem sei die Richtplan-
karte mit einem Eintrag « Gliterumschlag» zu ergdnzen und das Siedlungsgebiet auf die Grundstiicke Kat.-
Nr. 7227 und 4841 (Gebiet Churzfuri) auszudehnen. Dies, zur Sicherstellung der erforderlichen
Infrastruktur flir den Bahnumlad.

» Jemand beantragt, den Richtplantext (Tabelle) fiir den Deponiestandort Nr. 51, Rafz, Bleiki, unter Bedin-
gungen wie folgt zu ergénzen: «bestehender GP inkl. Infrastruktur beachten, neuer GP, inkl. UVB erfor-
derlich.» und «Bahnanschluss vorgesehen (bei Typ C/D/E), Grundsatzentscheid der SBB vorhanden. »
Damit eine Deponie vom Typ C und/oder D und/oder E und B realisiert werden kénne, miisse ein neuer
GP, inkl. UVB erarbeitet werden. Die Deponie solle mit der Bahn erschlossen werden, falls Komparti-
mente der C/D/E und B realisiert werden.

Da der Standort Bleiki am Kantonsrand liegt und eine Ortsdurchfahrt keine Option ist, wurde von Anfang an
mit einem Bahnanschluss geplant. Dieser soll beim Bahnhof Rafz erstellt werden. Erste Abklarungen mit
der SBB bezlglich Standort und Kapazitat sind positiv. Ab Bahnhof Rafz erfolgt die Zufahrt per LKW ent-
lang dem Bahngeleise bis zur ehemaligen Ziegelei. Damit kann eine Ortsdurchfahrt sowohl durch Eglisau
als auch durch Rafz vermieden werden. Im Nahbereich kann die bereits bestehende Erschliessung der
Lehmgrube genutzt werden. Dabei werden auch die bestehenden Strukturen fir Amphibien beriicksichtigt.
Im Bereich des Bahnumschlags werden mégliche Synergien mit dem Digitec-Galaxus-Operationszentrum
gepruft und wenn moglich genutzt. Es ist kein separater Richtplaneintrag fiir die Zufahrt und den Bahnver-
lad notwendig, da diese Bauten direkt an die Deponie gekoppelt sind und nicht unabhéngig davon erstellt
werden.

169 Streichung des Deponietyps B

» Eine Gemeinde beantragt, fiir den Deponiestandort Nr. 51, Rafz, Bleiki, auf einen Eintrag des Typs B zu
verzichten. Zur Herstellung der Planungssicherheit und zur optimalen Bewirtschaftung der Deponien sei es
nicht zweckmdéssig, sowohl in Rafz als auch in Eglisau eine Deponie zu planen, die Material des Typs B auf-
nehmen kénne. In Eglisau bestehe bereits eine Deponie des Typs B, die bei Bedarf auch erweitert werden
kénne. Das Material des Typs C/D/E solle grésstenteils in geschlossenen Containern mit der Bahn angelie-
fert werden.

Der Eintrag zur bestehenden Tongrube soll im Richtplan bestehen bleiben. Die neue Deponie Bleiki wird
mit den Deponietypen B, C, D und E flr den Richtplan vorgeschlagen, mit dem Hinweis auf den erforder-
lichen Bahntransport. Die Deponie Bleiki wird neu auf 2. Prioritat gesetzt. Da die Deponie Schwanental
bereits in Betrieb ist, kann die Deponie Bleiki erst nach Abschluss der Deponie Schwanental realisiert
werden.

Im Rahmen der Gesamtschau Deponien wurde versucht, die besten Standorte auszuwahlen und gleich-
zeitig auch auf eine regionale Verteilung zu achten. Um eine gute Verteilung sicherzustellen, wird neu im
Richtplan vorgeschlagen, maximal 1 Standort Typ B pro Region in Betrieb zu nehmen und 2-5 Standorte
Typ C, D und E Gber den Kanton verteilt zu betreiben. Der Standort Rafz ware ein Typ C/D/E Standort,
welcher Abfalle aus dem ganzen Kanton aufnimmt. Solche Abfalle kénnen nur in geologisch geeigneten
Gebieten abgelagert werden, wie das in Rafz der Fall ist. Kiesgruben liegen meist in gut durchlassigem,
kiesigem Untergrund und diirfen deshalb nicht mit belasteten Abfallen verfiillt werden. Da die technische
Abdichtung fiir Typ C/D/E Deponien aufwandig ist, werden in den Randbereichen oft auch Typ B Kompar-
timente angelegt, welche einfacher zu erstellen sind. Damit dies weiterhin moglich bleibt, soll der Typ B
im Richtplan bestehen bleiben. Im Gestaltungsplan wird dann genau definiert, wo welche Kompartimente
gebaut werden. Da alle Deponieprojekte (Typ B,C,D,E) Umweltvertraglichkeitsprifungs-pflichtig sind, wird
dazu im Richtplan kein Hinweis gemacht.

Nr. 53, Lufingen, Hauli

Beim Standorteintrag fir Hauli werden bezliglich Flache und Volumen Korrekturen vorgenommen.
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170 Amphibienschutz

» Mehrere Verbédnde beantragen, den Amphibienschutz als Bestandteil eines méglichen Deponiestand-
orts Nr. 53, Lufingen, Hauli, festzuhalten. Die geplante Erweiterung und Zufahrt befinde sich angrenzend
an ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (Lehmgrube Héauli, ZH 542). Die zu erwartenden
Auswirkungen des Deponie-Verkehrs auf die Amphibienpopulationen kbnnten fatal sein und widerspra-
chen dem nationalen Interesse am ungeschmélerten Erhalt des gesamten Biotopkomplexes (inkl. Aus-
breitungsachsen). Deren Erhalt und Férderung miisse deshalb zwingend Bestandteil einer Planung sein.

Das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (Lehmgrube Hauli, ZH 542) wurde durch den Depo-
niebetreiber auf der bestehenden Deponie Leigrueb angelegt. Dieser Bereich wird durch die Erweiterung
nicht tangiert. Die Zufahrt erfolgt auf der bestehenden Strasse und innerhalb der Deponie. Im Rahmen
des Gestaltungsplanverfahren muss der Umgang mit dem Amphibienschutzgebiet aufgezeigt werden und
wenn moglich soll das Gebiet zusatzlich dkologisch aufgewertet werden.

171 Korrekturantrag Richtplantext

» Jemand beantragt, die Flache des Deponiestandorts Nr. 53, Lufingen, Hauli, von 26 ha auf 49 ha zu er-
héhen. Ferner seien die Bedingungen wie folgt anzupassen: «bestehend» (anstatt geplant); Erweiterung
Sid (3.0 Mio. m3). Begriindungen: 1. Der Standort Hauli beinhalte die bestehende Deponie Hauli inkl. Er-
weiterungsperimeter. Der Gesamtperimeter wurde im Richtplandossier vom 28.10.2019 (Eingabe AWEL
Januar 2020) mit 49 ha projektiert. Dies wurde auch im Standortdossier der Gesamtschau Deponien (A-
WEL 2024) so aufgenommen. Wir bitten, dies zu korrigieren. 2. Die Deponie Héuli ist ein bestehender
Standort mit einer geplanten Erweiterung (analog z.B. Deponie Tambrig, Obfelden), daher bitten wir, die
Bedingungen fiir alle Standorte nach dem gleichen Schema zu erfassen.)

Die Deponie Hauli, Lufingen soll nach Siiden erweitert werden. Der Richtplantext wird deshalb, wie bei
den anderen Erweiterungen, wie folgt angepasst: «bestehende Deponie, geplante Erweiterung Sid (3
Mio. m3)». Ausserdem wird die Flacheangabe angepasst von bisher 26 ha auf neu 49 ha.

Nr. 54, Rimlang, Chalberhau

172 Anpassung Perimeter

» Mehrere Verbdnde beantragen, den Perimeter sowie das vorgesehene Deponievolumen des Standorts
Nr. 54, Riimlang, Chalberhau, so anzupassen, dass der Erweiterungsperimeter nicht im Wald liegt. Die
Erweiterung wiirde umfangreiche Rodungen von insgesamt 79’500 m? bedingen. Betroffen wére ein éko-
logisch &usserst wertvoller Wald mit zahlreichen Alt-Eichen sowie diverse Arten der Roten Liste. Geméass
Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) ist 6kologischer Ersatz nicht méglich, weshalb auch der Planungs-
bericht festhélt, dass die vorgesehene Deponieerweiterung nicht umweltvertréglich sei. Zum Schutz des
Lebensraums und der durch das Projekt akut bedrohten Rote-Liste-Arten sei das im Richtplan vorgese-
hene Deponievolumen und der Perimeter zu reduzieren.

173 Antrag auf Verzicht

* Eine Partei beantragt, auf die Deponiestandorte Nr. 54, Riimlang, Chalberhau und Nr. 55, Niederhasli,
Feldmoos, zu verzichten. Die Erweiterung Chalberhau sei nicht umweltkompatibel und die Deponie Feld-
moos sei eine Planungsleiche, die schicklich zu entsorgen sei.

Der Standort Chalberhau besteht aus einer ersten Etappe, welche bereits verflllt ist und einer Erweite-
rung, flr welche in einem aufwandigen Workshopverfahren ein Kompromiss mit den betroffenen Interes-
sensvertretungen zum Erhalt und Schutz des Waldes sowie des Naturschutzes gefunden wurde. Trotz-
dem wurde gegen den Gestaltungsplan Rekurs eingelegt. Solange das Rekursverfahren lauft, wird der
Richtplan nicht angepasst.

Nr. 55, Niederhasli, Feldmoos

174 Streichung aufgrund fehlendem Bedarfsnachweis

* Mehrere Gemeinden beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 55, Niederhasli, Feldmoos, zu verzich-
ten. Die regionale Notwendigkeit kbnne nicht nachgewiesen werden. Das Gebiet Feldmoos biete eine im

ganzen Ziircher Unterland noch einzigartige, zusammenhéngende Landwirtschaftsflédche, welche keines-
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falls zerstort werden diirfe. Neben dem landwirtschaftlichen Zweck diene die Geldéndekammer als wichti-
ges Naherholungsgebiet flir die Bevdlkerung und Lebensraum fiir die Tier- und Pflanzenwelt. Das Gebiet
sei als schiitzenswerte Geldndekammer und wichtiger Vernetzungskorridor vermerkt.

* Eine Partei beantragt, auf den Standort Nr. 55 Niederhasli, Feldmoos zu verzichten. Die Deponie
Feldmoos sei eine Planungsleiche, die nicht weiterbeplant werden solle.

Die bestehenden Standorte wurden in einem politischen Prozess durch den Kantonsrat im Richtplan fest-
gesetzt. Eine Streichung ist nur mdglich, wenn sich die Ausgangslage dahingehend verandert hat, dass
der Standort neu von einem Ausschlusskriterium betroffen ist oder in der Bewertung sehr schlecht ab-
schneidet. Samtliche bestehende Standorte wurden deshalb nochmals Uberprift und als Ergebnis wer-
den 3 Standorte zur Streichung beantragt. Die restlichen Standorte sind aus technischer Sicht nach wie
vor geeignet und kénnen nur durch einen politischen Antrag aus dem Richtplan entfernt werden.

Der Standort Feldmoos ist als Ersatzstandort fir den Standort Chalberhau vorgesehen und kann mit dem
neuen Kreismodell erst realisiert werden, wenn der Standort Chalberhau verfullt ist. Der Umgang mit dem
Landwirtschaftsgebiet, den Waldrandern und dem Naherholungsgebiet muss im Gestaltungsplanverfah-
ren zusammen mit den lokalen Gemeinden geklart werden.

Nr. 56 Dielsdorf, Ebni

175 Verzicht aufgrund der Haferholzeiche

* Ein Verband beantragt auf die geplanten Deponie Ebni, Dielsdorf, zu verzichten. Es ginge ein Viertel des
Waldes der Waldkoorperation verloren. Insbesondere wére die &lteste und dickste Eiche des Kantons (die
Haferholzeiche) in Gefahr. Im Deponiebereich befédnden sich weitere wertvolle Biotopbdume. Diese kiirzlich
als Altholzinsel geschlitzte Flache entstamme einer langjéhrigen Naturwaldentwicklung und stehe inmitten
des Planungsperimeters. Es sei anzunehmen, dass die heutige Zuwegung zum Wald hinauf verbreitert wer-
den miuisste. Dem wiirde ein sehr imposanter und alter Nussbaum am Wegesrand zum Opfer fallen.

» Eine Gemeinde beantragt, vor der Anpassung des Richtplans an einem Augenschein unter Beizug des
ALN, des BAFU, der Haferholzkorporation sowie der Gemeinde Dielsdorf die mégliche Beeintrachtigung der
Haferholzeiche und des Naherholungsgebiets Dielsdorf-Ebni abzukldren. Insbesondere seien Anpassungen
auf Stufe Gestaltungsplan zugunsten der Waldbkologie, des Wasserhaushalts (Grundwasser) und des Nah-
erholungsgebiets Dielsdorf-Ebni vorzunehmen.

Die Haferholzeiche liegt ausserhalb des vorgesehenen Perimeters, muss aber trotzdem im Gestaltungs-
planverfahren berucksichtigt werden. In diesem Zusammenhang bietet eine Deponie immer auch die
Chance, benachbarte Gebiete aufzuwerten und so ein Mehrwert fiir die Natur und die Naherholung zu
schaffen.

176 Verzicht aufgrund Wald- und Naturschutz

* Ein Verband, eine Gemeinde, eine Partei und mehrere Privatpersonen beantragen, auf den Deponiestand-
ort Nr. 56 Dielsdorf, Ebni zu verzichten. Sie beeintrdchtige den Wald, das Naturgebiet, den Wildtierkorridor
und das Naturschutzgebiet bei Héri. Die Deponie stelle einen erheblichen Eingriff in die Natur und das lo-
kale Okosystem dar. Zudem belaste sie das Naherholungsgebiet. Die betroffenen Waldgebiete wiirden fiir
schulische Aktivitédten wie Schulsport und Unterricht im Wald genutzt.

» Mehrere Verbénde beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 56, Dielsdorf, Ebni, zu verzichten. Der Stand-
ort liege vollsténdig im Wald, wobei Rodungen grundsétzlich verboten seien (Art. 5 Waldgesetz). Ausnah-

men kdnnten nur dann gemacht werden, wenn die Rodung standortgebunden sei und fiir die Rodung wich-
tige Griinde bestiinden, die das Interesse der Walderhaltung tiberwiegen. Dies sei an dieser Stelle nicht ge-
geben. Mit diesem Deponiestandort werde auch ein bedeutender Wildkorridor (Objektblatt ZH 47) unterbro-
chen. Er sei Teil des bedeutenden Wildtierkorridors Strassberg - Neeracherried - Schwenkelberg - Lagemn.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Diese Flachen werden nach dem Verflillen der Deponie wie-
der rekultiviert und wenn maoglich aufgewertet. Wenn die Errichtung einer Deponie eine natirliche Res-
source, wie beispielsweise Wald, beeintrachtigen oder sogar zerstéren wirde, muss sich der gewahlte
Deponiestandort als unverzichtbar erweisen. Der Standort muss im Vergleich zu anderen gleichartigen
Standorten aufgrund von zwingenden Griinden, die die Interessen zum Schutz des Konfliktkriteriums
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Uberwiegen, unabdingbar sein. Ein Beispiel hierflr ware die vollstdndige Errichtung einer Deponie vom
Typ C, D und E im Wald, wenn die hydrogeologischen Anforderungen an mdglichen Standorten im Wald
deutlich besser erfiillt werden kdnnen als ausserhalb des Waldes. Der Standort beansprucht fast 11 ha
produktive Waldflache und im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens muss aufgezeigt werden, wie der
Standort trotz grosser Waldbeanspruchung realisiert werden kann. Insbesondere ist der Bedarf fiir eine
Rodung nachzuweisen. Weiterhin ist ein Wildtierkorridor von lokaler Bedeutung betroffen. Die Deponie
blockiert etwa zwei Drittel der Breite des Korridors, was Auflagen bei der Etappierung unumganglich ma-
chen. Die genaue Etappierung, Rekultivierung und Kompensationsmassnamen werden im Rahmen des
Gestaltungsplanverfahrens mit Einbezug der Grundeigentimerschaft sowie der Gemeinde festgelegt.

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine landschafts-
vertragliche Einbettung der Deponie mdéglich ist. Der Standort befindet sich auf dem bewaldeten Hiigel-
zug Spirgi, welcher in diesem Bereich gegen Westen abfallt. Das Siedlungsgebiet von Dielsdorf liegt ca.
300 m und das Stadtchen Regensberg (ISOS Nr. 5624) ca. 2 km entfernt. Der Standort liegt vollstandig
im Wald und ist aus der naheren Umgebung nicht einsehbar. Die endgtltige Form der Deponie wird aber
erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevdlkerung festge-
legt. Auch die Naherholung soll soweit moglich erhalten bleiben (z.B. durch Umlegung von Wander- und
Velowegen) und wenn moglich mit der Rekultivierung der Deponie aufgewertet werden. Durch Etappie-
rungen soll immer genug Wald fir die Naherholung und den Schulsport zur Verfligung stehen.

177 Einbezug des Bundes

» Eine Gemeinde beantragt, das BAZL (Bundesamt fiir Zivilluftfahrt) einzubeziehen, um Wechselwirkun-
gen des Standorts Dielsdorf-Ebni auf den Flughafen Ziirich abzuklaren. Es miisse sichergestellt sein,
dass bei einem Flugzeugabsturz auf die Deponie keine zusétzliche Gefahr fiir Dielsdorf entstehe.

Auch der Flugverkehr muss in der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) beriicksichtigt werden, da dieser
die Schiitthdhe beeinflussen kann. Ein Flugzeugabsturz ist flir eine Deponie keine Gefahr, da in der
Schweiz nur mineralische Materialien abgelagert werden, welch nicht mehr reagieren. Gefahrliche Abfalle
missen behandelt werden oder werden in einer Untertagedeponie im Ausland abgelagert.

178 Konflikt mit Agglomerationsprogramm

» Eine Gemeinde beantragt, den Deponiestandort Nr. 56, Dielsdorf, Ebni, entsprechend dem Agglomerati-
onsprogramm Unterland-Furttal und dem BAFU-Merkblatt « Waldfunktionen und Waldleistungen» als De-
poniestandort auszuschliessen. Geméss Agglomerationsprogramm Unterland-Furttal sei der Wald bei
Ebni ein frei zugénglicher Wald und habe die Funktion eines Naherholungsgebiets. Die Erhaltung des
Naherholungsgebiets Dielsdorf-Ebni sei eine notwendige Rahmenbedingung fiir die im Agglomerations-
programm beschriebene Siedlungsentwicklung Dielsdorfs (Verdichtung nach Innen im bestehenden Sied-
lungsgebiet).

Es bestehen keine Konflikte mit dem Agglomerationsprogramm Unterland-Furttal. Der Wald wird nur sehr
begrenzt belastet. Weite Teile davon stehen fir die Naherholung weiterhin zur Verfiigung. Der Standort
wurde von Verkehrsexperten beztiiglich méglichen Zufahrtsvarianten gepruft. Die Erschliessung kann so-
wohl von Norden wie auch von Stiden Uber die Schwenkelbergstrasse erfolgen. Die Deponiezufahrt er-
folgt danach Uber die Nassenwilerstrasse und den Bartenweg. Insbesondere der Bartenweg muss fiir die
Zufahrt ausgebaut werden. Im Entwicklungsgebiet Oberglatt-Niederglatt-Niederhasli ist das Strassensys-
tem stark gesattigt; dafiir liegt die Deponie auch in einem Gebiet, in welchem das zu deponierende Mate-
rial anfallt. Die detaillierten Verkehrsprognosen (Routen und Fahrten) werden im Rahmen der Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt.

179 Nachweis der Standortgebundenheit

» Eine Gemeinde beantragt, vor einer Festsetzung des Deponiestandorts Nr. 56, Dielsdorf, Ebni, den Nach-
weis flir die Standortgebundenheit zu erbringen. Diese mlisse (geméss Art.31 a USG) Abkldrungen im Kan-
ton Ziirich und in den angrenzenden Nachbarkantonen umfassen. Wenn mehrere Standorte erwiesener-
massen geeignet seien, so sei derjenige zu wéhlen, bei welchem die Eigentiimer und die Standortgemeinde
zustimmten. Solange die Griinde, die zur Auswahl dieses Standorts gefiihrt hétten, nicht vollsténdig und
schriftlich vorldgen, kénne die Richtplan-Revision 2024 nicht abgeschlossen werden.
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Der Standortvorschlag ist Teil einer umfassenden gesamtkantonalen Standortevaluation. Im Rahmen der
Gesamtschau Deponien wurden samtliche Interessen erhoben und ein erstes Mal beurteilt. Konflikte, wel-
che nicht direkt zu einem Ausschluss fiihren, wurden im Standortdossier festgehalten und missen bei
jedem weiteren Planungsschritt berticksichtigt werden. Die Konflikte sind soweit méglich in Form von Be-
wertungskriterien in die gutachterliche Beurteilung und Bewertung der Standorte eingeflossen. Diese
stellt eine Interessenabwagung auf Stufe Richtplan dar. Im Rahmen der spateren Gestaltungsplanverfah-
ren mussen diese Interessen und Konflikte bereinigt werden und die Standortgebundenheit muss nach-
gewiesen werden.

180 Entschadigung des Mehraufwandes

» Eine Gemeinde beantragt, den (durch die Deponieplanung bedingte) Mehraufwand fiir die Behandlung
des Richtplanentwurfs und deren Auswirkungen auf die Planung der Gemeinde Dielsdorf zu ersetzen. Auf
Kosten zu Lasten der Gemeinde Dielsdorf sei zu verzichten. Unter Kosten- und Parteientschadigungs-
folge.

Die Gemeinde macht von ihrem Recht auf Anhérung Gebrauch. Die Aufwande hierfiir konnen dem Kan-
ton nicht in Rechnung getellt werden.

Nr. 57, Buchs/Otelfingen, Hackbart

181 Anpassung Perimeter SVO Otelfingen und Beriicksichtigung Wildtiere

» Mehrere Verbédnde beantragen, den Objektperimeter des Deponiestandorts Nr. 57, Buchs/Otelfingen,
Hackbart, so zu verkleinern, dass das angrenzende (berkommunale Schutzobjekt «Bahndamm Lauet»
(SVO Otelfingen, Objekt-Nr. 3) sowie die Reptilienpopulationen der Reptilien-Inventarobjekte (Objekt 1
«Bahnlinie West», Buchs und Objekt 3 «Eisenbahnnetz/Otelfingen», Otelfingen) nicht beeintréachtigt
werden.

* Mehrere Verbénde beantragen, in Zusammenhang mit dem Deponiestandort Nr. 57, Buchs/Otelfin-
gen, Hackbart, die Vernetzung fiir Wildtiere zu verbessern. Der geplante Perimeter durchtrenne den
regionalen Wildtierkorridor Dénikon (ZH 25) vollstdndig. Die Vernetzung von Lebensrdumen sei eine
zentrale Aufgabe des Kantons fiir den Arten- und Lebensraumschutz.

Eine Deponie beeinflusst immer auch die lokalen Natur- und Umweltverhaltnisse. Im Rahmen der Um-
weltvertraglichkeitsprifung (UVP) werden diese detailliert abgeklart und soweit moéglich vor Ort kompen-
siert. Manche alten Deponien und Gruben sind heute wertvolle Naturschutzgebiete. Die Gleisbdschungen
mit den Reptilien und der Wildtierkorridor miissen dabei besonders berlcksichtigt werden. Mit einer Etap-
pierung und 6kologischen Aufwertungen sollen diese gesichert werden.

Ein grosser Teil des Hofbachs verlauft eingedolt entlang des 6stlichen Randes des Standorts. Im Zuge
der Deponieplanung besteht die Mdglichkeit, das Fliessgewasser zu 6ffnen und zu revitalisieren.

182 Antrag auf Verzicht aufgrund Landwirtschaft

« Eine Partei beantragt, auf den Deponiestandort Nr. 57 Buchs/Otelfingen, Hackbart zu verzichten. Im Ob-
Jjektbeschrieb stiinde, dass die Bodenqualitéat nicht mehr vollstdndig als Fruchtfolgefldche hergestellt wer-
den kénne. Zudem ldge der Standort im Gewdsserschutzbereich A, und beeintrachtige den Wildtierkorri-
dor zwischen Lagern und Altberg.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Diese Flachen werden nach dem Verflllen der Deponie wie-
der rekultiviert und wenn mdéglich aufgewertet. Der Deponiebetrieb flhrt zu einer Beanspruchung von
Fruchtfolgeflachen. Im Westen des Perimeters werden nattirlich gewachsene Béden beansprucht, im dst-
lichen Teil sind Hinweise auf anthropogen veranderte Béden vorhanden. Die beanspruchten Fruchtfolge-
flachen, grosstenteils der Nutzungseignungsklasse 5, kdnnen mit der Endgestaltung voraussichtlich nicht
im vollen Umfang wiederhergestellt werden und miissen anderweitig kompensiert werden. Die genaue
Etappierung, Rekultivierung und Kompensationsmassnamen werden im Rahmen des Gestaltungsplan-
verfahrens mit Einbezug der Grundeigentiimerschaft und der Gemeinde festgelegt. Im Siidwesten grenzt
der Perimeter punktuell an einen férderungswiirdigen Waldrand, weshalb im Rahmen des Gestaltungs-
planverfahrens der Abstand zum Waldstlick zu prifen ist.
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183 Verzicht aufgrund verkehrlicher Belastung

* Ein Verband und eine Gemeinde beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 57, Buchs/Otelfingen, Hack-
bart, zu verzichten. Die Deponie flihre zu zusétzlichem Verkehrsaufkommen. Auch ordne sich der hohe De-
poniekbrper ungentigend in die Landschaft ein. Die Eigentiimer der betroffenen Grundstiicke hétten kein
Interesse an einer Realisierung der Deponie.

» Jemand beantragt fiir die Planung des Deponiestandorts Nr. 57, Buchs/Otelfingen, Hackbart eine Ko-
ordination mit SBB-Infrastruktur. Der Eintrag befinde sich sehr nahe am Gleis der Linie 730.

Die vorgeschlagenen Standorte wurden mehrfach begangen und durch einen Verkehrsexperten bezig-
lich méglichen Zufahrtsvarianten gepruft. Leider verfligen die meisten Deponien nicht Gber einen direkten
Autobahnanschluss, weshalb auch Durchfahrten von einzelnen Weilern und Dérfern in Kauf genommen
werden missen. Die Deponiezufahrt erfolgt direkt ab der Furttalstrasse und es sind voraussichtlich keine
Strassenausbauten notwendig. Eine mittlere Deponie flihrt im Normalfall nicht zu einer massgeben- den
Verkehrszunahme. Die detaillierten Verkehrsprognosen (Routen und Fahrten) werden im Rahmen der
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) erstellt und beurteilt. Ein Bahnanschluss ist fiir die meisten De-
ponien nicht zweckmassig, da das Material von vielen verschiedenen Baustellen herangefahren wird. Der
Standort grenzt im Siiden an das SBB-Gleis, weshalb bei der weiteren Planung eine Koordination mit der
SBB-Infrastruktur erforderlich ist.

Nr. 59, Kioten, Homberg

184 Erganzung mit Deponietypen C/D/E

» Jemand beantragt, den Deponiestandort Nr. 59, Kloten, Homberg, mit den Deponietypen C/D/E zu
ergénzen. Erst im Zuge der Priifung des Sanierungsprojektes und der damit verbunden
Umweltvertréglichkeitsprifung (UVP) sollten die mdglichen Deponietypen festgelegt werden. Dabei sei
zu priifen, ob VVEA Anh. 2, Ziff. 1.1.3 und Ziff. 1.1.5 in diesem Fall angewendet werden kénnen.
Dadurch wiirden optimale Voraussetzungen flir ein Landfill-Mining Projekt geschaffen, wodurch
langfristig gesehen die Ist-Situation der Altdeponie und deren Auswirkungen auf die Umwelt massiv
verbessert wiirden. Im Gegenzug kénnten die Fldche und das Volumen reduziert werden, was den
Eingriff umweltvertraglicher mache.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Der Standort Nr. 59 wird unter der Bedingung aufgenommen,
dass in diesem Zusammenhang auch der Altlastenstandort saniert wird. Er ist fir die Deponierung von
Abfall des Typ B vorgesehen.

185 Verzicht aufgrund Eichenfordergebiet und Drumlinlandschaft

» Eine Gemeinde beantragt, auf den Deponiestandort Nr. 59, Kloten, Homberg zu verzichten. Das Depo-
nieprojekt wiirde vollstandig im Landschaftsschutzobjekt Drumlinlandschaft Homberg Objekt Nr. 1092 zu
liegen kommen und wiirde das Landschaftsschutzobjekt Chéseren (geologisch-geomorphologisches
Inven- tar, Seitenmordnen Homberg, Chéseren, Geisschropf) tangieren. Der Standort umfasse
schliesslich auch einen artenreichen, 6kologisch wertvollen Trockenstandort, welcher schutzwiirdig sei.

» Mehrere Verbdnde beantragen, auf den Deponiestandort Nr. 59, Kloten, Homberg, zu verzichten. Der
Standort befinde sich vollsténdig innerhalb Waldareal (Rodungsverbot), wobei grosse Teile als Eichenférde-
rungsgebiet ausgeschieden seien. Auch befinde sich innerhalb des Perimeters ein artenreicher, 6kologisch
wertvoller Trockenstandort, welcher schutzwiirdig sei. Zudem befinde sich der Standort vollsténdig inner-
halb des kantonalen Landschaftsschutzobjekts Drumlinlandschaft Homberg (Inventarobjekt Nr. 1092), des-
sen Schutzziel der ungeschmélerte Erhalt der landschaftlichen Einheit, insbesondere der Schutz vor Beein-
tréchtigung / Zerstoérung / Zerschneidung / Zerstiickelung von Teilbereichen und prégenden Objekten ist,
der Erhalt der Aufenthaltsqualitét durch Schutz vor Larm- und Lichteinfliissen und visuellen Stérungen so-
wie spezifisch der Erhalt der landschafts- und standorttypischen Lebensrdume und 6kologischen Qualitdten.
Auch die Zufahrt sei problematisch, fiihrte sie doch ebenfalls durch 6kologisch wertvolles Eichenférderungs-
gebiet.

Da eine Deponie nicht im Siedlungsgebiet erstellt werden kann, besteht bei jeder Deponie ein negativer
Einfluss auf die Landschaft und damit auch auf die Qualitat der Landschaft als Naherholungsgebiet. Im
Rahmen der Gesamtschau Deponien wurden Standorte in besonders schiitzenswerten Landschaften
ausgeschlossen. Bei den vorgeschlagenen Standorten wird davon ausgegangen, dass eine landschafts-
vertragliche Einbettung der Deponie mdglich ist. Der Standort Homberg befindet sich am nérdlichen Tal-
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rand des Glatttals mitten im Wald und ist aus der naheren Umgebung nicht einsehbar. Der Standort tan-
giert ein Landschaftsschutzobjekt (Geologisch-geomorphologisches Inventar, Seitenmoranen Homberg,
Chaseren, Geisschropf). Durch den friilheren Deponiebetrieb ist dieses aber bereits beeintrachtigt,
derHiigel Homberg besteht im Bereich des Standorts aus Siedlungsabfall. Mit einer guten landschaftlichen
Einpassung kénnen die Inventarschutzziele bericksichtigt werden. Die endgultige Form der Deponie wird
aber erst im Gestaltungsplanverfahren unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Bevolkerung fest-
gelegt. Auch die Naherholung soll soweit mdglich erhalten bleiben (z.B. durch Umlegung von Wander- und
Velowegen) und wenn mdglich mit der Rekultivierung der Deponie aufgewertet werden.

Da Deponien ausserhalb des Siedlungsgebiets erstellt werden, ist auch immer Landwirtschaftsgebiet mit
Fruchtfolgeflachen und/oder Wald betroffen. Diese Flachen werden nach dem Verflllen der Deponie wie-
der rekultiviert und wenn mdglich aufgewertet. Der Standort liegt vollstéandig im Wald. Der Bedarf fur eine
Rodung ist nachzuweisen. Die genaue Etappierung, Rekultivierung und Kompensationsmassnamen wer-
den im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens mit Einbezug der Grundeigentiimer und Gemeinde fest-
gelegt. Auch eine andere Sanierungsvariante des Standorts hatte einen Einfluss auf den Wald. Im Be-
reich der bestehenden Kehrichtdeponie gibt es keine alten Eichen, da die Baume erst nach Abschluss
der Deponie gepflanzt wurden. Der Umgang den Baumen im Randbereich der Deponie muss im Gestal-
tungsplanverfahren geklart werden, schutzwirdige Eichen sollen wenn immer maéglich erhalten bleiben.

186 Verzicht aufgrund Gewasserschutz

» Eine Gemeinde beantragt, auf den Deponiestandort Nr. 59, Kloten, Homberg, zu verzichten. Die nachge-
wiesene Grundwasserméchtigkeit und die hohe Durchléssigkeit des Grundwasserleiters stehen der Bewiilli-
gung einer Deponie Typ B geméss Verordnung lber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen
(VVEA), Anhang 1, Absatz 1.1.3. entgegen.

Der Schutz der Grundwasserreserven ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Suche nach neuen Depo-
niestandorten und es bestehen dazu strenge gesetzliche Vorgaben (Verordnung iber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abfallen, VVEA-Anhang 2). Es wurden sowohl interne als auch externe Experten
zur hydrogeologischen Beurteilung der Standorte beigezogen. Bezulglich Grundwasserschutz kritische
Standorte wurden ausgeschlossen. Der Standort liegt im Randbereich eines lokalen Grundwassergebiets
und die Eignung des Standortes als Deponie Typ B gemass VVEA muss noch genauer untersucht wer-
den. Fir die Deponietypen C, D und E ist der Standort jedoch ungeeignet.

Ein Deponieprojekt ist nur im Zusammenhang mit dem Aushub des sanierungsbedurftigen Standorts (Ka-
taster der belasteten Standorte; Nr. 0062/D.0007) mdglich. Deshalb steht am Standort Homberg zunachst
die Sanierung des belasteten Standorts im Vordergrund. Gegentiber der heutigen Situation werden
Gasemissionen der Altdeponie eliminiert und das Risiko einer Gewasserverschmutzung stark reduziert.
Die Sanierung des belasteten Standorts und die Erstellung einer Deponie nach heutigem Stand der Tech-
nik stellt somit eine deutliche Verbesserung der gegenwartigen Situation dar.
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5.7.3 Massnahmen
5.7.3 a) Kanton

187 Nur ein Standort pro Region ohne Beriicksichtigung des Deponietyps

* Ein Verband und eine Gemeinde beantragen, die Anforderung, zeitgleich immer nur 1 Standort pro Re-
gion und Deponietyp zu betreiben, zu &ndern. Es sollte heissen, wie in einem friihen Entwurf der Gesamt-
schau Deponien vorgesehen, dass generell nur 1 Deponie pro Region in Betrieb sein darf. Die Spezifizie-
rung auf den Typ sei zu streichen. Im Oberland gebe es verschiedene Deponietypen, der gleichzeitige
Betrieb und die verkehrlichen Belastungen wéren unzumutbar.

Das Kreismodell wird dahingehend verscharft, dass nur noch ein Standort pro Gebiet in Betrieb sein darf.

188 Ausschluss von Waldstandorten

* Eine Gemeinde beantragt, den Richtplantext gemdass Vorschldgen anzupassen. Waldstandorte sollen aus-
geschlossen werden, im Falle einer (vermeintlichen) Standortgebundenheit solle die Suche nach Alternativ-
standorten kantonsiibergreifend erweitert werden. Eventualiter sei der Richtplanentwurf zur Neubearbeitung
im Sinne des Antrags an den Regierungsrat (die Baudirektion) zuriickzuweisen und neu aufzulegen.

Es gibt vereinzelt Waldstandorte, welche besser geeignet sind als vergleichbare Standorte im Offenland.
Unter diesen Bedingungen soll eine Realisierung einer Deponie im Wald nach wie vor mdglich bleiben.
Dazu muss im Gestaltungsplanverfahren die Standortgebundenheit nachgewiesen werden.

189 Bedarfsnachweis fiir GP-Verfahren lockern

* Eine Privatperson beantragt, den Passus im Richtplantext «Neue Gestaltungsplanungsverfahren werden
nur dann gestartet, wenn der Bedarf fiir den Kanton und die Region gegeben ist.» ersatzlos zu streichen.
Begriindung: Allein der Start eines neuen Gestaltungsplanverfahrens heisse noch nicht, dass der GP
rechtskréftig festgesetzt werden kénne. Es bestehe die Gefahr, dass man bzgl. Deponievolumen in eine Un-
terkapazitét gerate, wenn die Verfahren sich verzégerten. Deshalb sei es zwingend notwendig, Reserve-
und Alternativstandorte rechtzeitig zu entwickeln.

Der Bedarf wird in der Abfallplanung langfristig ermittelt und bertcksichtigt auch die Dauer der Verfahren.
Erst wenn genligend Standorte ohne Rekurs festgesetzt sind, kbnnen keine neuen mehr geplant werden.

190 Aufgaben und Aktivitiaten des Kantons genauer umschreiben

» Mehrere Parteien beantragen, die Aufgabe und die Aktivitdten des Kantons im Rahmen des Verfahrens
genauer zu umschreiben. Die Aufgabe des Kantons sei dusserst wichtig. Sie dlirfe sich nicht nur auf die Be-
gleitung der Gemeinden beschrédnken. Nur der Kanton (auch in Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen)
verfiige lber die notwendigen Ressourcen, um diesen Prozess serids zu begleiten. Er miisse sich aktiv
beim Bund einbringen, um die Interessen von Kanton, Region und Gemeinden zu vertreten.

Im Kanton Zrich ist der Lead bei der Deponieplanung beim Kanton und nicht bei den Gemeinden. Auch
die Abstimmung mit den Nachbarkantonen und dem Bund wird durch den Kanton wahrgenommen. Die
Detailplanung und Ausfuhrung der Deponien erfolgen dann durch private Unternehmerinnen und Unter-
nehme in enger Absprache mit den kantonalen Fachstellen.

191 Bemerkung zu flankierenden Massnahmen

» Jemand begriisst die Priifung flankierender Massnahmen in Zusammenhang mit der Realisierung von De-
ponieprojekten, die aus privatrechtlichen Griinden blockiert seien. Eine aktive Unterstiitzung kénne dazu
beitragen, blockierte Projekte wieder voranzubringen und so die Ver- und Entsorgungssicherheit zu gewéh-
ren.

Die Bemerkung wird zur Kenntnis genommen.
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5.7.3 b) Region

192 Kreismodell verscharfen

* Ein Verband und eine Gemeinde beantragen, die Anforderung, zeitgleich immer nur 1 Standort pro Re-
gion und Deponietyp zu betreiben, zu dndern. Es sollte heissen, wie in einem friihen Entwurf der Gesamt-
schau Deponien vorgesehen, dass generell nur 1 Deponie pro Region in Betrieb sein darf. Die Spezifizie-
rung auf den Typ sei zu streichen. Im Oberland gebe es verschiedene Deponietypen, der gleichzeitige
Betrieb und die verkehrlichen Belastungen wéren unzumutbar.

Es besteht ein Bedarf fiir Gberregionale Typ C/D/E Deponien, welche nicht in Konkurrenz zu kleineren
Typ B Deponie stehen sollen. Um die Belastung eines Gebiets zu begrenzen, wurde das Kreismodell ein-
geflihrt, welches nun noch strikter ist und nur noch einen aktiven Standort pro Gebiet zulasst.

193 Aushubdeponiepflicht auch fiirs Limmattal

* Ein Nachbarkanton beantragt, die Entlassung der Region Limmattal aus der Pflicht, Standorte fiir regio-
nale Aushubdeponien festzusetzen, zu liberpriifen. Es sei aufzuzeigen, wie die Region Limmattal des Kan-
tons Ztrich ihren unverschmutzten Aushub entsorge bzw. dass hierfiir ausreichend Kapazitéten im Kanton
Ziirich geschaffen wiirden. Ein grosser Teil des aus dem ziircherischen Limmattal anfallenden unver-
schmutzten Aushubmaterials werde, mangels ausreichender Mdglichkeiten innerhalb des Kantons Ziirich,
in Aargauer Materialabbaustellen abgelagert. Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, dass die Region
Limmattal aus der erwéhnten Pflicht entlassen werde. Ein Zusammenhang dieser Anderung (Erléuterungs-
bericht Pt. 5.7.3 b) mit den neuen, geplanten oder/und bestehenden Standorten (Pt. 5.7.2 c) sei nicht er-
kennbar und es fehle eine anderweitige Begriindung. Werden keine eigenen Ablagerungsmdglichkeiten ge-
schaffen, sei davon auszugehen, dass der Import in Aargauer Ablagerungsstellen weiterhin hoch bleibe
oder zunehme.

Die Anpassung korrigiert eine Unstimmigkeit im Richtplan. In der Standortstudie zu den Aushubdeponien ist
festgehalten, dass das Limmattal seinen Aushub in den Norden des Kantons flihren soll. Das Limmattal ist
aktuell im Richtplan nur erwahnt wegen des Standorts Vogel in Birmensdorf. Dieser ist aufgrund seiner
Lage aber eher fur Aushub aus dem Knonaueramt geeignet. Es besteht keine Planungspflicht fir Aushub-
deponien im Limmattal.

194 Aushubdeponiepflicht in der Region Pfannenstiel liberpriifen

* Ein Verband beantragt, falls der Standort «Erzacher» im kantonalen Richtplan festgelegt werde, sei bei Pt.
5.7.3 b) die Region Pfannenstiel zu streichen. Mit einer Festlequng des Standorts «Erzacher» werde mittels
Koordinationshinweis vorgeschrieben, dass bei der Realisierung einer Deponie zwingend ein Kompartiment
ftir Typ A ausgefiihrt werden miisse. Dadurch erfiille die Region Pfannenstiel den kantonalen Auftrag zur
Festlegung eines Standortes zur Entsorgung von sauberen Aushubmaterials (Typ A). Eine zusétzliche Fest-
legung sei sodann obsolet.

Die Vorgabe zur Bereitstellung gentigender Deponievolumen des Typ A ist fur die Regionen im Suden des
Kantons bereits heute zu erflllen. Sie soll zudem auch Uber eine zukiinftige Deponie Erzacher hinaus
Bestand haben. An der Anforderung wird deshalb festgehalten.

195 Aushubdeponien im kantonalen Richtplan festsetzen

* Eine Privatperson beantragt, Aushubdeponien (Typ A) im kantonalen Richtplan festzusetzen. Im Jahr
2014 sei eine «Aushubdeponieschau» durchgefiihrt worden. Wieso sind resp. werden diese Standorte nicht
im kantonalen Richtplan aufgenommen? In der Deponieschau 2023 seien mégliche Deponie Typ A Stand-
orte erwdhnt worden, es scheine jedoch, dass keiner dieser Standorte festgesetzt worden sei. Speziell im
Ziircher Oberland sei das Aushubdeponievolumen knapp, eine Festsetzung kénnte dem Problem
entgegenwirken. Zahlreiche vorgeschlagene Aushubdeponien wiirden die Fldche von 5 ha und teils auch
das Auffiillvo- lumen von 1 Mio. m? {iberschreiten, was eine Festsetzung im kantonalen Richtplan
bedingen miisse.

Unter Pt. 5.7.3 b) des Richtplans wird darauf hingewiesen, dass Aushubdeponien in den regionalen Richt-
planen festgesetzt werden. Im regionalen Richtplan Zurcher Oberland wurden folgende Aushubdeponien
(Typ A) aufgenommen: Wolf in Bubikon/Hinwil und Oliweid in Dlrnten.
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196 Ausserkantonale Grundlagen beriicksichtigen

 Ein Nachbarkanton beantragt, ausserkantonale Grundlagen zu berlicksichtigen. Gemdéss Art. 4 Abs. 2
VVEA arbeiten die Kantone bei der Abfallplanung zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen den Kanto-
nen Ziirich und Thurgau erfolge in der Regel durch bilateralen Austausch und durch gemeinsame Pro-
Jjekte der Abfallfachstellen im Cercle déchets OST und laufe insgesamt gut. Um diese Zusammenarbeit
(auch gegeniiber dem Bund) sichtbarer zu machen, wiirde es begriisst werden, wenn wichtige ausser-
kantonale Grundlagenberichte (z.B. die Thurgauer Deponieplanung, gemeinsame KVA-Planung OST-
CH) explizit aufgefiihrt wiirden.

Der Richtplan wird den aufgefuhrten Grundlagen erganzt.

197 Korrekturantrag fiir Grundlage «Priifperimeter fiir Bodenverschiebungen»

» Jemand beantragt, unter der Rubrik «Belastete Standorte und belastete Béden» die erste Grundlage
wie folgt zu korrigieren: Priifperimeter flir Bodenverschiebungen,; Fachstelle Bodenschutz (FaBo), Baudi-
rektion Kanton Zirich, www.zh.ch/bodeny.

Der Richtplan wird entsprechend korrigiert.

Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2024, Mitwirkungsbericht, Antrag des Regierungsrates 68


http://www.zh.ch/boden

	3_Mitwirkungsbericht_TR24_RR_Antrag_KEVU_Titelblatt.pdf
	MWB 5.11.25.pdf
	2_Mitwirkungsbericht_TR24_RR_Antrag_KEVU_Titelblatt.pdf
	MWB TR 2024 Kap.4-5_4.11.2025.pdf
	4.2.2 Karteneinträge
	4.2.3 Massnahmen
	Weitere Einwendungen zum Kapitel Verkehr
	5 Versorgung, Entsorgung
	5.3 Materialgewinnung
	5.3.1 Ziele
	5.3.3 a) Kanton

	5.7 Abfall
	5.7.1 Ziele
	5.7.2 a) Kehrichtverwertungsanlage (KVA)
	5.7.2 b) Geologisches Tiefenlager
	5.7.2 c) Deponien
	Nr. 7 und 8, Maschwanden/Obfelden, Fuchsloch und Holzweid
	Nr. 21, Obfelden, Tambrig
	Nr. 22, Bonstetten, Moosacher
	Nr. 23, Birmensdorf, Schauber
	Nr. 24, Horgen, Längiberg
	Nr. 27, Wädenswil, Waggital
	Nr. 30, Egg/Gossau/Mönchaltorf, Leerüti
	Nr. 31, Grüningen/Gossau, Tägernauer Holz
	Nr. 32, Gossau, Wissenbüel
	Nr. 33, Egg/Oetwil a.S., Erzacher
	Nr. 34, Stäfa/Oetwil a.S., Ruebacher
	Nr. 35, Erlenbach, Wimisweid
	Nr. 36 Rüti, Goldbach
	Nr. 37 Hinwil, Bodenweid
	Der Standort wurde zurückgestellt.

	Nr. 38 Zollikon, Brunnenwisen
	Nr. 39, Maur, Neuweid
	Nr. 40, Volketswil, Brunnacher
	Nr. 41, Lindau, Handrüti
	Nr. 43, Winterthur, Schärhalden
	Nr. 45, Hagenbuch, Rüti
	Nr. 46, Hagenbuch, Ror
	Nr. 48, Neftenbach, Fuchsbüel
	Nr. 49 Trüllikon, Birchbüel
	Nr. 50, Eglisau, Schwanental
	Nr. 51 Rafz, Bleiki
	Nr. 53, Lufingen, Häuli
	Nr. 54, Rümlang, Chalberhau
	Nr. 55, Niederhasli, Feldmoos
	Nr. 56 Dielsdorf, Ebni
	Nr. 57, Buchs/Otelfingen, Hackbart
	Nr. 59, Kloten, Homberg
	5.7.3 a) Kanton
	5.7.3 b) Region







